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Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen
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A. AUFTRAG

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Egelsbach erteilte uns den Auftrag, den

Jahresabschluss der Gemeinde Egelsbach

zum  31. Dezember 2024

auf der Basis der von der Verwaltung der Gemeinde Egelsbach geführten Buchhaltung zur Vorlage beim

zuständigen Rechnungsprüfungsamt (Revision des Kreises Offenbach) zu erstellen.

Maßgebend für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit für alle unsere Arbeiten

sind – auch im Verhältnis zu Dritten – die als Anlage beigefügten "Allgemeine Geschäftsbedingungen für

Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften" Januar 2025.

Der Bürgermeister der Gemeinde Egelsbach hat durch Vollständigkeitserklärung versichert, dass in dem

diesem Bericht beigefügten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 sämtliche Vermögens- und

Schuldenpositionen vollständig enthalten sind.

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Gemeinde Egelsbach obliegt der Revision des Kreises

Offenbach als zuständigem Rechnungsprüfungsamt. Soweit aus der Prüfung noch weitere

Umbuchungen veranlasst sind, wird empfohlen, diese in dem frühesten noch offenen Jahresabschluss

vorzunehmen. Nach Abschluss der Prüfung soll die Vorlage des Jahresabschlusses in der

Gemeindevertretung erfolgen. Die Gemeindevertretung beschließt sodann über die Feststellung des

Jahresabschlusses.

Unserem Bericht haben wir den Jahresabschluss, bestehend aus

 der Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2024 (Anlage 1)

 der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024 (Anlage 2)

 der (direkten) Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2024 (Anlage 3)

 den Teilrechnungen für das Haushaltsjahr 2024 (Anlage 4 und Anlage 5)

 dem Anhang zum Jahresabschluss samt Anlagen (Anlage 6) sowie

 einer zusammengefassten Übersicht der zu übertragenden Haushaltsmittel von 2024

nach 2025 (Anlage 7) und

 dem Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2024 (Anlage 8)

beigefügt. 
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B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 sowie den zugehörigen Anhang und den

Rechenschaftsbericht wurden die Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung vom 17. März 2005,

die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 2. April 2006, die ergänzenden

Vorschriften der Hinweise zur GemHVO vom 27. September 2021 sowie die subsidiär anzuwendenden

Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) angewendet.

Den Auftrag, die Erstellung des Jahresabschlusses 2024, führten wir mit Unterbrechungen in der Zeit

von Juli bis September 2025  in unserer Niederlassung in Dreieich durch und erstellten anschließend

den vorliegenden Bericht.

Art, Umfang und Ergebnis der von uns im Einzelnen durchgeführten Arbeiten haben wir in unseren

Arbeitspapieren festgehalten.
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C. RECHTLICHE UND WIRTSCHAFTLICHE VERHÄLTNISSE

I. Rechtsstellung und Wirkungskreis

Die Rechtsstellung der Gemeinde Egelsbach ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142).

Die Gemeinde Egelsbach ist eine kreisangehörige Gemeinde im Landkreis Offenbach. Die Gemeinde

verwaltet als Gebietskörperschaft ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung.

Die Rechtsaufsichtsbehörde ist der Landrat des Kreises Offenbach. Die obere Aufsichtsbehörde ist das

Regierungspräsidium Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist das Hessische Ministerium des Innern

und für Sport.

Der Sitz der Verwaltung befindet sich im Rathaus der Gemeinde Egelsbach, Freiherr-vom-Stein-Str. 13

in 63329 Egelsbach.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Egelsbach hat aufgrund des § 6 Abs. 1 der Hessischen

Gemeindeordnung am 6. Dezember 2023 die Hauptsatzung der Gemeinde Egelsbach mit Wirkung zum

1. Januar 2024 beschlossen.

II. Organe und Vertretungsbefugnis

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Egelsbach nehmen durch die Wahl der Gemeindevertretung

und der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sowie durch Bürgerentscheide an der Verwaltung der

Gemeinde teil.

Die Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde Egelsbach. Die Anzahl der Mitglieder der

Gemeindevertretung beträgt nach § 38 Abs. 1 HGO in Kommunen von 10.001 bis 25.000 Einwohner 37

Mitglieder. Allerdings wurde in der Hauptsatzung der Gemeinde Egelsbach festgelegt, dass die Anzahl

der Mitglieder bei 31 liegt.  Die Gemeindevertretung wird für jeweils fünf Jahre gewählt. Die Mitglieder

der Gemeindevertretung im Haushaltsjahr 2024 sind im Anhang genannt. Die Gemeindevertretung trifft

die wichtigsten Entscheidungen der Gemeinde Egelsbach. Die Gemeindevertretung kann zur

Vorbereitung ihrer Beschlüsse Ausschüsse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mitgliederzahl und

Besetzung der Ausschüsse bestimmen.

Folgende Ausschüsse gab es bei der Gemeinde Egelsbach zum Stichtag:

 Haupt- und Finanzausschuss

 Bau- und Umweltausschuss

 Sozial- und Kulturausschuss
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Die Gemeindevertretung kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte

Arten von Angelegenheiten auch auf den Gemeindevorstand oder einen Ausschuss übertragen. Dies gilt

jedoch nicht für die in § 51 HGO aufgeführten ausschließlichen Zuständigkeiten der

Gemeindevertretung. Die Gemeindevertretung überwacht die gesamte Verwaltung der Gemeinde

Egelsbach und die Geschäftsführung des Gemeindevorstandes.

Der Gemeindevorstand ist die Verwaltungsbehörde der Gemeinde und besorgt nach den Beschlüssen

der Gemeindevertretung und im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung. Er hat die

Gemeindevertretung über die wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und

wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde mitzuteilen. Der Gemeindevorstand vertritt die Gemeinde.

Der Gemeindevorstand besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem, dem Ersten Beigeordneten

und fünf weiteren Beigeordneten. Die Mitglieder des Gemeindevorstandes im Haushaltsjahr 2024 sind im

Anhang genannt.

Die Beigeordneten und der Erste Beigeordnete werden von der Gemeindevertretung für die Wahlzeit der

Gemeindevertretung gewählt. Demnach beträgt deren Amtszeit fünf Jahre. Der Erste Beigeordnete ist

der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister wird von den Bürgern der Gemeinde Egelsbach in

allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Die Amtszeit beträgt sechs

Jahre.

Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Gemeindevorstandes vor. Er

bzw. sie leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den

geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

III. Einnahmenbeschaffung

Die Gemeinde Egelsbach erhebt nach § 93 HGO Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. Die zur

Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Erträge hat die Gemeinde Egelsbach, soweit vertretbar und

geboten, aus Entgelten für Leistungen zu erheben, soweit die sonstigen Erträge nicht ausreichen.

Die Gemeinde Egelsbach hat kein durch Satzung festgelegtes Eigenkapital. Das Eigenkapital ist auf der

Grundlage der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) als Netto-Position ausgewiesen. Diese

ermittelt sich aus dem Saldo von Vermögen sowie Sonderposten und Schulden zum Bilanzstichtag.
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IV. Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde Egelsbach ist im Berichtsjahr im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) nur im

Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art ein besteuerbarer Unternehmer. Ihr Unternehmen im Sinne des

UStG umfasst alle ihre Betriebe gewerblicher Art, unabhängig davon, ob diese im Haushalt oder als

Eigenbetrieb geführt werden.

Die Gemeinde Egelsbach wird zum Stichtag mit folgenden Betrieben gewerblicher Art (BgA) steuerlich

veranlagt:

 Saalbau

 Bäderbetrieb

 Volkshochschule

 Musikschule

Die Gemeinde Egelsbach wird vom Finanzamt Offenbach am Main unter der

Steuernummer 035 226 08040 zur Umsatzsteuer veranlagt.

V. Sonstige Prüfungen

Die Revision des Kreises Offenbach hat die Jahresabschlüsse der Gemeinde Egelsbach 2008 bis

einschließlich 2022 geprüft. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Egelsbach hat nach Vorlage der

jeweiligen Schlussberichte dem Gemeindevorstand der Gemeinde Egelsbach für die Jahresabschlüsse

2008 bis 2020 Entlastung erteilt. Die abschließenden Prüfungsberichte der Haushaltsjahre 2021 und

2022 liegen vor. Die Beschlussfassung über die entsprechende Entlastung des Gemeindevorstandes

steht noch aus. Der Jahresabschluss 2023 wurde der Revision vorgelegt und befindet sich in Prüfung.

Zu Beginn des Jahres 2026 soll zudem mit den Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses für das

Haushaltsjahr 2025 begonnen werden. Etwaige Prüffeststellungen zu den sich in der Prüfung

befindlichen Jahresabschlüssen sollen, sofern sie nur unwesentlich sind und seitens des

Rechnungsprüfungsamtes keine Einwände bestehen, in den frühesten dann noch offenen

Jahresabschluss eingearbeitet werden.
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D. ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

I. Vermögenslage (Vermögensrechnung)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2024 nach wirtschaftlichen und

finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum

31. Dezember 2023 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Aktivseite
Ergebnis

31.12.2024

Ergebnis

31.12.2023

Verän-
derung

TEUR % TEUR % TEUR

Immaterielle Vermögensgegenstände 2.148 3 2.246 3 -98

Sachanlagen 53.568 72 52.626 68 942

Finanzanlagen 5.967 8 5.993 8 -26

Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 4.181 6 4.181 5 0

Anlagevermögen 65.864 89 65.047 84 817

Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0 0 0 0

Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren 0 0 0 0 0

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.845 4 2.423 3 422

Flüssige Mittel 5.571 7 9.657 13 -4.086

Umlaufvermögen 8.416 11 12.079 16 -3.663

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 12 0 14 0 -2

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 0 0 0 0

A K T I V A 74.291 100 77.140 100 -2.849
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Passivseite
Ergebnis

31.12.2024

Ergebnis

31.12.2023

Verän-
derung

TEUR % TEUR % TEUR

Netto-Position 27.959 38 27.959 36 0

Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital 7.924 11 7.657 10 267

Ergebnisvortrag 0 0 0 0 0

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -882 -1 267 0 -1.149

Eigenkapital 35.002 47 35.884 47 -882

Sonderposten 13.417 18 13.922 18 -505

Rückstellungen 7.056 9 7.623 10 -567

Verbindlichkeiten 17.824 24 18.746 24 -922

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 992 1 965 1 27

P A S S I V A 74.291 100 77.140 100 -2.849

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.849 verringert. Maßgeblich hierfür ist die

Abnahme des Eigenkapitals aufgrund der Veränderungen von Jahresfehlbetrag, Sonderposten,

Rückstellungen und der Verbindlichkeiten.

Der Wert des Anlagevermögens (Sach- und Finanzanlagen sowie sparkassenrechtliche

Sonderbeziehungen) macht mit 88,66 % der Bilanzsumme weiterhin den größten Teil des Vermögens

der Gemeinde Egelsbach aus. Die Sachanlagen wiederum haben mit  72,11 % der Bilanzsumme die

größte Bedeutung für die Vermögenslage. Das wesentliche Vermögen ist jedoch für hoheitliche Zwecke

und als Infrastrukturvermögen gebunden und kann aufgabenbedingt keine in monetären Werten

messbare Rendite abwerfen.

Die unter dem Eigenkapital geführte Netto-Position ist das rechnerische Nettovermögen, welches sich

in der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 aus dem Saldo der bewerteten Aktiva und der passivierten

Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten ergab. Dieses Nettovermögen machte 37,63 % der

Bilanzsumme des Vorjahres aus. Die Eigenkapitalquote I (Eigenkapital/Gesamtkapital) hat sich im Laufe

der Jahre auf nunmehr 47,11 % verändert. 
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II. Ertragslage (Ergebnisrechnung)

In der folgenden Aufstellung sind Aufwendungen und Erträge der Ergebnisrechnung des Jahres 2024 im

Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 dargestellt (vgl. Anlage 2):

Ergebnis

2024

Ergebnis

2023

Verän-
derung

TEUR %-Anteil* TEUR %-Anteil* TEUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte 855 2 1.037 3 -182

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.501 13 4.359 12 142

Kostenersatzleistungen und –erstattungen 299 1 331 1 -32

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich
Erträgen aus gesetzlichen Umlagen 22.488 66 22.198 63 290

Erträge aus Transferleistungen 588 2 585 2 3

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende
Zwecke und allgemeine Umlagen 4.069 12 5.291 15 -1.222

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, –zuschüssen und
Investitionsbeiträgen 541 2 591 2 -50

Sonstige ordentliche Erträge 974 3 1.000 3 -26

Summe der ordentlichen Erträge 34.316 101 35.393 101 -1.077

Personalaufwendungen 10.909 32 10.106 29 803

Versorgungsaufwendungen 1.145 3 1.078 3 67

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.548 16 5.003 14 545

Abschreibungen 1.725 5 1.654 5 71

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie
besondere Finanzaufwendungen 4.937 14 4.766 13 171

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 11.098 32 12.609 36 -1.511

Sonstige ordentliche Aufwendungen 20 0 20 0 0

Summe der ordentlichen Aufwendungen 35.382 103 35.237 100 145

Verwaltungsergebnis -1.066 -3 156 0 -1.222

Finanzerträge 345 1 334 1 11

Zinsen und andere Finanzaufwendungen 240 1 234 1 6

Finanzergebnis 105 0 99 0 6

Ordentliches Ergebnis -961 -3 255 1 -1.216
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Ergebnis

2024

Ergebnis

2023

Verän-
derung

TEUR %-Anteil* TEUR %-Anteil* TEUR

Außerordentliche Erträge 86 0 14 0 72

Außerordentliche Aufwendungen 7 0 2 0 5

Außerordentliches Ergebnis 79 0 12 0 67

Jahresergebnis -882 -3 267 1 -1.149

* Die Angabe "%-Anteil" bezieht sich auf das Verhältnis zwischen dem Ergebnis der jeweiligen Zeile und der Summe der

ordentlichen Erträge.

Die ordentlichen Erträge reichen nicht  aus, um die gesamten ordentlichen Aufwendungen abdecken zu

können. Hierfür werden insgesamt 103,11 % der ordentlichen Erträge benötigt. Aus den ordentlichen

Erträgen in Höhe von TEUR 34.316 und den ordentlichen Aufwendungen (TEUR 35.382) resultiert ein

negatives Verwaltungsergebnis in Höhe von TEUR 1.066.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen haben an

den ordentlichen Erträgen mit einem Anteil von 65,53 % (TEUR 22.488) die höchste Bedeutung. Den

zweithöchsten Beitrag (TEUR 4.501) an den ordentlichen Erträgen bilden Öffentlich-rechtliche

Leistungsentgelte. Sie machen 11,86 % der ordentlichen Erträge aus.

Bei den ordentlichen Aufwendungen haben mit TEUR 11.098 die Steueraufwendungen

einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen den höchsten Anteil. Zur

Deckung dieser Aufwendungen werden 32,34 % der ordentlichen Erträge verwendet. Die zweithöchste

Bedeutung haben die Personalaufwendungen (TEUR 10.909). Hierfür werden 31,79 % der

ordentlichen Erträge benötigt.

Das Finanzergebnis ist mit TEUR 105 positiv. Dies ist den im Vergleich zu den Finanzerträgen

(TEUR 345) niedrigeren Zinsen und anderen Finanzaufwendungen (TEUR 240) geschuldet.

Die außerordentlichen Aufwendungen betragen im Berichtsjahr TEUR 7. Dem stehen

außerordentliche Erträge in Höhe von TEUR 86 gegenüber. Das außerordentliche Ergebnis ergibt

somit einen positiven Saldo von TEUR 79.

Insgesamt ergibt sich aus dem Verwaltungsergebnis, dem Finanzergebnis und dem außerordentlichen

Ergebnis ein negatives Jahresergebnis (Fehlbetrag) in Höhe von TEUR 882.

Im Anhang zum Jahresabschluss sind die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Positionen

nochmals untergliedert dargestellt. 
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III. Finanzlage (Finanzrechnung)

Im Haushaltsjahr 2024 hat sich der Bestand an Zahlungsmitteln (Barkassen und Giralgeldbestände)

einschließlich überzogener Bankkonten wie folgt verändert:

EUR

Anfangsbestand am 31.12.2023 9.656.627,32

davon: flüssige Mittel zum 31.12.2023 9.656.627,32

davon: überzogene Konten zum 31.12.2023 0,00

Veränderung im Haushaltsjahr -4.085.597,95

Endbestand am 31.12.2024 5.571.029,37

davon: flüssige Mittel zum 31.12.2024 5.571.029,37

davon: überzogene Konten zum 31.12.2024 0,00

Nachrichtlich: Der Bestand der in Anspruch genommenen Kassenkredite bei Kreditinstituten beträgt zum

Stichtag 31.12.2024 EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00). Durch die Teilnahme der Gemeinde Egelsbach an

der sogenannten "HESSENKASSE" konnten im Jahr 2018 insgesamt EUR 13,8 Mio. an Kassenkrediten

getilgt werden, wobei 50,00 % dieses Betrages (EUR 6,9 Mio.) nunmehr bis 2043 als Eigenbeitrag in

festgelegten jährlichen Raten jeweils in Höhe von EUR 287.350,00 zurückzuführen ist. 

Mit Verabschiedung des "Gesetzes über ein Corona-Kommunalpaket" am 30. Juni 2020 wurde allen am

Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE teilnehmenden Kommunen eine hälftige Ratenpause des

Jahresbeitrages gewährt. Für das Jahr 2020 beträgt demnach der Eigenbeitrag für die Gemeinde

Egelsbach EUR 143.675,00. Die gestundeten Jahresbeiträge sind in den Jahren 2022 bis 2026 zu je

einem Fünftel dem festgelegten Eigenbeitrag zuzurechnen und zurückzuführen.

In § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2024 wird der Höchstbetrag

der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch

genommen werden dürfen, auf EUR 1.500.000,00 festgesetzt.

In der folgenden Aufstellung sind Einzahlungen und Auszahlungen der Finanzrechnung des Jahres 2024

im Vergleich zum Haushaltsjahr 2023 dargestellt (vgl. Anlage 3):
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Ergebnis

2024

Ergebnis

2023

Verän-
derung

TEUR TEUR TEUR

Privatrechtliche Leistungsentgelte 868 1.047 -179

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.523 4.828 -305

Kostenersatzleistungen und –erstattungen 271 296 -25

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen
Umlagen 21.663 23.034 -1.371

Einzahlungen aus Transferleistungen 588 585 3

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 4.154 5.262 -1.108

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 378 316 62

Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche
Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 916 12.821 -11.905

Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 33.360 48.190 -14.830

Personalauszahlungen 10.898 10.114 784

Versorgungsauszahlungen 1.063 915 148

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.413 5.105 308

Auszahlungen für Transferleistungen 0 0 0

Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie
besondere Finanzauszahlungen 4.897 4.500 397

Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 11.563 10.935 628

Zinsen und ähnliche Auszahlungen 263 214 49

Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche
Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 20 12.011 -11.991

Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 34.117 43.794 -9.677

Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit -757 4.396 -5.153

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus
Investitionsbeiträgen 67 216 -149

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 102 11 91

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens 47 33 14

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 217 260 -43

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 558 112 446

Auszahlungen für Baumaßnahmen 1.390 886 504

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
immaterielle Anlagevermögen 635 383 252

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 16 14 2

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.599 1.395 1.204

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -2.382 -1.135 -1.247
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Ergebnis

2024

Ergebnis

2023

Verän-
derung

TEUR TEUR TEUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten 0 0 0

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten 962 925 37

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit -962 -925 -37

Haushaltsunwirksame Einzahlungen 217 1.904 -1.687

Haushaltsunwirksame Auszahlungen 201 213 -12

Haushaltsunwirksamer Zahlungsmittelfluss 16 1.690 -1.674

Gesamtzahlungsmittelfluss -4.086 4.026 -8.112

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von TEUR 33.360 decken nicht die

gesamten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (TEUR 34.117). Dies bedeutet einen

negativen Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von TEUR 757.

Die Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

(TEUR 21.663) haben an den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit die höchste

Bedeutung. Die zweithöchste Bedeutung besitzen die Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

(TEUR 4.523). 

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben die Auszahlungen für Steuern

einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (TEUR 11.563) den

höchsten Anteil. Hierin sind TEUR 12.000 aus kurzfristigen Geldanlagen enthalten. Die

Personalauszahlungen (TEUR 10.898) besitzen die zweithöchste Bedeutung.

Im Bereich der Investitionstätigkeit ergibt sich mit TEUR -2.382 ein negativer Zahlungsmittelfluss.  

Den investiven Einzahlungen, also den Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen

des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens in Höhe von TEUR 102, den

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen in

Höhe von TEUR 67 und den Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des

Finanzanlagevermögens TEUR 47, stehen Auszahlungen für Baumaßnahmen (TEUR 1.390),

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle

Anlagevermögen von TEUR 635 sowie weitere investive Auszahlungen von zusammen TEUR 574

gegenüber. 

Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine neuen Kredite zur Finanzierung der Investitionen aufgenommen.

Unter Beachtung der Tilgungen von TEUR 962 ergibt sich damit ein Zahlungsmittelfluss aus

Finanzierungstätigkeit von TEUR -962.
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Der positive Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (TEUR 16)

beinhaltet u. a. die Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern. Hierzu wird auf die

entsprechenden Ausführungen im Anhang (Anlage 6) verwiesen.

Im Anhang zum Jahresabschluss sind die Ein- und Auszahlungen des haushaltsunwirksamen

Zahlungsmittelflusses nochmals untergliedert dargestellt.

Ausgehend von den Zahlungsmittelflüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit (TEUR -757) und aus

Investitionstätigkeit (TEUR -2.382) sowie unter Berücksichtigung der weiteren Zahlungsmittelflüsse aus:

 Finanzierungstätigkeit (TEUR -962) und

 haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (TEUR 16)

ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 insgesamt ein negativer Zahlungsmittelfluss in Höhe von

TEUR -4.086.
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E. BESCHEINIGUNG

Den von uns erstellten Jahresabschluss der Gemeinde Egelsbach zum 31. Dezember 2024 versehen wir

mit folgender Bescheinigung:

"Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus der Vermögens-,

Ergebnis- und Finanzrechnung sowie dem Anhang – und den Rechenschaftsbericht der Gemeinde

Egelsbach zum 31. Dezember 2024 erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten

Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns

erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses

nach den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 2. April 2006, den

ergänzenden Vorschriften der Hinweise zur GemHVO vom 27. September 2021 sowie den ergänzenden

Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) liegen in der Verantwortung der

gesetzlichen Vertreter der Gemeinde Egelsbach.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarungen der Bundessteuerberaterkammer zu

den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die

Entwicklung der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der

Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden.

Dreieich, 28. Oktober 2025

Schüllermann – Wirtschafts- 
und Steuerberatung – GmbH

Steuerberatungsgesellschaft

Patrick Fischer
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
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Anlage 1
Gemeinde Egelsbach

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2024
- EUR -

Nr. Bezeichnung
Ergebnis

31.12.2024

Ergebnis

31.12.2023

1 2 3 4

Aktiva

1. Anlagevermögen 65.863.567,70 65.046.591,70

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.148.000,41 2.245.988,16

1.1.1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 19.315,74 21.539,96

1.1.2. Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse 2.128.684,67 2.224.448,20

1.1.3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00

1.2. Sachanlagen 53.567.579,29 52.626.323,98

1.2.1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 22.806.394,47 22.822.414,55

1.2.2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 9.250.062,66 9.337.554,44

1.2.3. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 15.164.516,64 15.407.821,24

1.2.4. Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 68.371,81 82.196,59

1.2.5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.569.935,43 1.790.381,93

1.2.6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.708.298,28 3.185.955,23

1.3. Finanzanlagen 5.966.740,92 5.993.032,48

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen 0,00 0,00

1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 0,00 0,00

1.3.3. Beteiligungen 4.525.571,17 4.525.571,17

1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00

1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens 238.732,41 222.939,74

1.3.6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 1.202.437,34 1.244.521,57

1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 4.181.247,08 4.181.247,08

2. Umlaufvermögen 8.415.569,98 12.079.366,44

2.1. Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 0,00

2.2. Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren 0,00 0,00

2.3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.844.540,61 2.422.739,12

2.3.1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen,
Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 743.170,78 737.969,16

2.3.2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen 1.596.040,24 1.006.958,54

2.3.3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 69.291,06 105.728,84

2.3.4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen 40.844,32 55.867,79

2.3.5. Sonstige Vermögensgegenstände 395.194,21 516.214,79

2.3.6. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00

2.4. Flüssige Mittel 5.571.029,37 9.656.627,32

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 12.151,66 13.751,28

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

Summe Aktiva 74.291.289,34 77.139.709,42



Anlage 1
Gemeinde Egelsbach

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2024
- EUR -

Nr. Bezeichnung
Ergebnis

31.12.2024

Ergebnis

31.12.2023

1 2 3 4

Passiva

1. Eigenkapital 35.001.850,54 35.883.554,41

1.1. Netto-Position 27.959.377,07 27.959.377,07

1.2. Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital 7.924.177,34 7.656.805,02

1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 7.552.918,08 7.297.460,47

1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 242.491,10 230.576,39

1.2.3. Zweckgebundene Rücklagen 128.768,16 128.768,16

1.2.4. Sonderrücklagen 0,00 0,00

1.2.5. Stiftungskapital 0,00 0,00

1.3. Ergebnisverwendung -881.703,87 267.372,32

1.3.1. Ergebnisvortrag 0,00 0,00

1.3.1.1. Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 0,00

1.3.1.2. Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 0,00

1.3.2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -881.703,87 267.372,32

1.3.2.1. Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -961.115,22 255.457,61

1.3.2.2. Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 79.411,35 11.914,71

2. Sonderposten 13.417.274,93 13.921.833,27

2.1. Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, –zuschüsse und
Investitionsbeiträge 4.928.853,59 5.167.804,26

2.1.1. Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 3.496.165,49 3.645.448,16

2.1.2. Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich 98.697,51 108.716,08

2.1.3. Investitionsbeiträge 1.333.990,59 1.413.640,02

2.2. Sonderposten für den Gebührenausgleich 398.367,46 398.367,46

2.3. Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen
Finanzausgleichs 0,00 0,00

2.4. Sonstige Sonderposten 8.090.053,88 8.355.661,55

3. Rückstellungen 7.055.592,49 7.623.326,49

3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.360.497,00 5.304.554,00

3.2. Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen
Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von
Steuerschuldverhältnissen 1.036.923,00 1.687.100,00

3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien 0,00 0,00

3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 6.672,49 6.672,49

3.5. Sonstige Rückstellungen 651.500,00 625.000,00

4. Verbindlichkeiten 17.824.097,72 18.746.015,66

4.1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 0,00 0,00
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr 0,00 0,00

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen 8.632.838,39 9.244.264,09
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr 563.053,63 614.034,75

4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber
Kreditinstituten 8.630.229,39 9.178.614,71
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr 560.444,63 548.385,37

4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber öffentlichen
Kreditgebern 0,00 38.532,15
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr 0,00 38.532,15

4.2.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber sonstigen
Kreditgebern 2.609,00 27.117,23
davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich ein Jahr 2.609,00 27.117,23



Anlage 1
Gemeinde Egelsbach

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2024
- EUR -

Nr. Bezeichnung
Ergebnis

31.12.2024

Ergebnis

31.12.2023

1 2 3 4

Passiva

4.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung 1.650.000,00 1.650.000,00

4.3.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung gegenüber
Kreditinstituten 0,00 0,00

4.3.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung gegenüber
öffentlichen Kreditgebern 0,00 0,00

4.3.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung gegenüber
sonstigen Kreditgebern 1.650.000,00 1.650.000,00

4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00

4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen
und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen 232.946,90 211.614,90

4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 889.112,28 1.018.282,39

4.7. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 151.434,55 185,00

4.8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und
Sondervermögen 0,00 0,00

4.9. Sonstige Verbindlichkeiten 6.267.765,60 6.621.669,28

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 992.473,66 964.979,59

Summe Passiva 74.291.289,34 77.139.709,42

Egelsbach, den 28. Oktober 2025 Der Gemeindevorstand

Tobias Wilbrand

- Bürgermeister -



Anlage 2
Gemeinde Egelsbach

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Nr. Konten Bezeichnung

Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortge-
schriebener
Ansatz des
Haushalts-

jahres

2024

Ergebnis des
Haushalts-

jahres

2024

Vergleich
fortge-

schriebener
Ansatz /

Ergebnis des
Haushalts-

jahres

(Sp. 5 ./. Sp. 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.037.431,58 919.210,00 854.625,70 64.584,30

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.358.891,44 4.427.750,00 4.501.446,27 -73.696,27

3 548-549 Kostenersatzleistungen und –erstattungen 331.045,07 259.725,00 299.358,64 -39.633,64

4 52 Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00

5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge
einschließlich Erträgen aus gesetzlichen
Umlagen 22.198.470,83 24.036.000,00 22.487.692,16 1.548.307,84

6 547 Erträge aus Transferleistungen 584.982,00 589.000,00 587.970,00 1.030,00

7 540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 5.291.161,06 4.286.890,00 4.068.770,10 218.119,90

8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
aus Investitionszuweisungen, –zuschüssen und
Investitionsbeiträgen 591.010,29 597.060,00 541.249,11 55.810,89

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 1.000.386,73 949.140,00 974.407,59 -25.267,59

10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 35.393.379,00 36.064.775,00 34.315.519,57 1.749.255,43

11 62, 63,
640-643,
647-649,

65

Personalaufwendungen

10.106.332,14 11.445.550,00 10.908.589,12 536.960,88

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.077.764,70 1.040.100,00 1.144.756,37 -104.656,37

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
5.003.005,85 5.830.185,00 5.548.404,93 281.780,07

(697) davon: Einstellungen in Sonderposten 0,00 0,00 0,00 0,00

14 66 Abschreibungen 1.654.270,19 2.071.430,00 1.724.875,40 346.554,60

15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen 4.765.921,79 4.696.030,00 4.937.424,69 -241.394,69

16 73 Steueraufwendungen einschließlich
Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 12.609.250,83 11.402.000,00 11.098.163,84 303.836,16

17 72 Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 20.491,16 21.703,00 19.757,66 1.945,34

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
(Nr. 11 bis 18) 35.237.036,66 36.506.998,00 35.381.972,01 1.125.025,99

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 156.342,34 -442.223,00 -1.066.452,44 624.229,44

21 56, 57 Finanzerträge 333.560,47 311.350,00 345.251,03 -33.901,03

22 77 Zinsen und andere Finanzaufwendungen 234.445,20 249.500,00 239.913,81 9.586,19

23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 99.115,27 61.850,00 105.337,22 -43.487,22

24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.
10 und Nr. 21) 35.726.939,47 36.376.125,00 34.660.770,60 1.715.354,40

25 Gesamtbetrag der ordentlichen
Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22) 35.471.481,86 36.756.498,00 35.621.885,82 1.134.612,18



Anlage 2
Gemeinde Egelsbach

Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Nr. Konten Bezeichnung

Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortge-
schriebener
Ansatz des
Haushalts-

jahres

2024

Ergebnis des
Haushalts-

jahres

2024

Vergleich
fortge-

schriebener
Ansatz /

Ergebnis des
Haushalts-

jahres

(Sp. 5 ./. Sp. 6)

1 2 3 4 5 6 7

26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 255.457,61 -380.373,00 -961.115,22 580.742,22

27 59 Außerordentliche Erträge 13.827,89 0,00 86.240,51 -86.240,51

28 79 Außerordentliche Aufwendungen 1.913,18 0,00 6.829,16 -6.829,16

29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 11.914,71 0,00 79.411,35 -79.411,35

30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) 267.372,32 -380.373,00 -881.703,87 501.330,87

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis 0,00

Egelsbach, den 28. Oktober 2025 Der Gemeindevorstand

Tobias Wilbrand

- Bürgermeister -



Anlage 3
Gemeinde Egelsbach

(direkte) Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Nr. Bezeichnung

Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortge-
schriebener
Ansatz des
Haushalts-

jahres

2024

Ergebnis des
Haushalts-

jahres

2024

Vergleich
fortge-

schriebener
Ansatz /

Ergebnis des
Haushalts-

jahres

(Sp. 4 ./. Sp. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.047.058,12 919.210,00 867.554,67 51.655,33

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.828.357,98 4.427.750,00 4.522.745,23 -94.995,23

3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen 295.842,46 259.725,00 270.984,48 -11.259,48

4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen
aus gesetzlichen Umlagen 23.033.954,93 24.036.000,00 21.662.740,13 2.373.259,87

5 Einzahlungen aus Transferleistungen 584.982,00 589.000,00 587.970,00 1.030,00

6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und
allgemeine Umlagen 5.262.144,25 4.286.890,00 4.153.921,62 132.968,38

7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 316.252,25 311.350,00 377.532,52 -66.182,52

8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige
außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus
Investitionstätigkeit ergeben 12.821.334,27 949.140,00 916.234,57 32.905,43

9 Summe Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8) 48.189.926,26 35.779.065,00 33.359.683,22 2.419.381,78

10 Personalauszahlungen 10.113.862,63 11.445.550,00 10.897.733,65 547.816,35

11 Versorgungsauszahlungen 915.469,81 1.065.100,00 1.063.112,64 1.987,36

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.104.934,29 5.830.185,00 5.413.417,37 416.767,63

13 Auszahlungen für Transferleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen 4.500.053,13 4.696.030,00 4.897.489,03 -201.459,03

15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 10.934.588,20 11.902.000,00 11.562.818,94 339.181,06

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 214.474,47 249.500,00 262.694,67 -13.194,67

17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige
außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus
Investitionstätigkeit ergeben 12.010.582,44 21.703,00 19.754,28 1.948,72

18 Summe Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17) 43.793.964,97 35.210.068,00 34.117.020,58 1.093.047,42

19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus
laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18) 4.395.961,29 568.997,00 -757.337,36 1.326.334,36

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und
–zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 216.448,19 1.664.000,00 66.939,78 1.597.060,22

davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche
Tilgung von Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen
des Sachanlagevermögens und des immateriellen
Anlagevermögens 10.500,00 0,00 102.375,00 -102.375,00

22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen
des Finanzanlagevermögens 33.231,74 37.300,00 47.322,11 -10.022,11

23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
(Nr. 20 bis 22) 260.179,93 1.701.300,00 216.636,89 1.484.663,11



Anlage 3
Gemeinde Egelsbach

(direkte) Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Nr. Bezeichnung

Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortge-
schriebener
Ansatz des
Haushalts-

jahres

2024

Ergebnis des
Haushalts-

jahres

2024

Vergleich
fortge-

schriebener
Ansatz /

Ergebnis des
Haushalts-

jahres

(Sp. 4 ./. Sp. 5)

1 2 3 4 5 6

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und
Gebäuden 112.168,85 2.108.333,63 558.246,16 1.550.087,47

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 886.135,84 14.567.815,90 1.390.024,37 13.177.791,53

26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 382.945,32 3.403.597,61 634.748,67 2.768.848,94

27 Auszahlungen für Investitionen in das
Finanzanlagevermögen 13.910,68 17.000,00 15.789,76 1.210,24

28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(Nr. 24 bis 27) 1.395.160,69 20.096.747,14 2.598.808,96 17.497.938,18

29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus
Investitionstätigkeit  (Nr. 23 ./. Nr. 28) -1.134.980,76 -18.395.447,14 -2.382.172,07 -16.013.275,07

30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf
(Nr. 19 und 29) 3.260.980,53 -17.826.450,14 -3.139.509,43 -14.686.940,71

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren
Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen 0,00 7.460.300,00 0,00 7.460.300,00

32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren
Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für
Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 924.957,79 872.935,00 961.648,36 -88.713,36

davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von
Investitionskrediten 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus
Finanzierungstätigkeit 
(Nr. 31 ./. Nr. 32) -924.957,79 6.587.365,00 -961.648,36 7.549.013,36

34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des
Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33) 2.336.022,74 -11.239.085,14 -4.101.157,79 -7.137.927,35

35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde
Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln,
Aufnahme von Liquiditätskrediten) 1.903.597,49 0,00 216.728,06 -216.728,06

36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde
Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von
Liquiditätskrediten) 213.396,33 0,00 201.168,22 -201.168,22

37 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus
haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen
(Nr. 35 ./. Nr. 36) 1.690.201,16 0,00 15.559,84 -15.559,84

38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des
Haushaltsjahres 5.630.403,42 -45.354.443,26 9.656.627,32 -55.011.070,58

39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln
(Nr. 34 und 37) 4.026.223,90 -11.239.085,14 -4.085.597,95 -7.153.487,19

40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39) 9.656.627,32 -56.593.528,40 5.571.029,37 -62.164.557,77

Egelsbach, den 28. Oktober 2025 Der Gemeindevorstand

Tobias Wilbrand

- Bürgermeister -



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -350,00 350,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 400.464,37 818.900,00 460.642,67 358.257,33

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 20.091,00 25.600,00 26.474,64 -874,64

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 47.377,98 63.950,00 59.460,60 4.489,40

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 7.784,78

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -50,00 50,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.090,00 1.090,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 100.831,23 100.500,00 98.779,65 1.720,35

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.183,15 6.600,00 6.457,54 142,46

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.626,44 15.370,00 7.272,46 8.097,54

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4.940,10 4.800,00 4.723,50 76,50

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen
u.-beiträgen

-3.001,33 -3.010,00 -3.001,33 -8,67

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -58,55 -676,16 676,16

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 155.418,76 169.600,00 179.244,19 -9.644,19

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 10.411,93 11.600,00 12.252,17 -652,17

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 66.421,57 146.050,00 134.590,45 11.459,55

14 66 Abschreibungen 5.807,91 5.640,00 5.628,45 11,55

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 9.430,00

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -47,97 -53.399,34 53.399,34

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 223.191,43 273.900,00 239.339,59 34.560,41

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 14.521,95 20.600,00 18.602,75 1.997,25

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.098,43 17.600,00 21.426,37 -3.826,37

14 66 Abschreibungen 125.705,60 75.000,00 171.192,25 -96.192,25

21 56, 57 Finanzerträge -195.411,53 -97.050,00 -179.483,64 82.433,64

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge -77,12 -197,48 197,48

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,20 1,60 -1,60

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 75.268,42 87.800,00 76.059,57 11.740,43

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.782,11 6.200,00 5.581,01 618,99

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.310,87 8.800,00 6.393,36 2.406,64

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.193.704,52 -2.300.000,00 -2.236.813,14 -63.186,86

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 55.698,02 60.400,00 31.671,70 28.728,30

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 3.538,60 3.800,00 3.835,03 -35,03

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.383,79 23.300,00 10.906,42 12.393,58

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

2.276.088,83 2.354.000,00 2.342.113,16 11.886,84

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,08

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -20,30 20,30

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -680,40 -680,40 680,40

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 310.035,89 272.700,00 232.561,60 40.138,40

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.002,54 7.500,00 6.935,96 564,04

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 73.731,53 117.600,00 80.622,17 36.977,83

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

21.000,00 23.500,00 23.305,90 194,10

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -150,00 -150,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -400,00 -400,00

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen
u.-beiträgen

-764,28 -770,00 -764,30 -5,70

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -126.203,71 -1.152,64 1.152,64

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 201.461,05 130.000,00 235.935,88 -105.935,88

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 472.083,93 323.000,00 457.768,24 -134.768,24

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 221.881,79 263.400,00 225.402,52 37.997,48

14 66 Abschreibungen 91.588,85 103.830,00 92.522,03 11.307,97

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 854,00 1.500,00 606,00 894,00

21 56, 57 Finanzerträge -0,92 -2,91 2,91

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge -2.509,00 2.509,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 82.409,04 86.300,00 82.710,95 3.589,05

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -76,00 -150,00 -20,00 -130,00

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 400,48 1.900,00 483,73 1.416,27

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen
u.-beiträgen

-510,05 -510,00 -1.266,06 756,06

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 142.673,40 219.400,00 161.249,49 58.150,51

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.115,58 14.800,00 10.647,61 4.152,39

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 162.969,48 132.300,00 129.618,94 2.681,06

14 66 Abschreibungen 38.609,13 108.390,00 82.939,11 25.450,89

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 4,00

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -32.180,97 -35.000,00 -35.000,00

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine
Umlagen

-317.178,39 -250.000,00 -262.415,01 12.415,01

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 28.251,07 42.700,00 45.043,85 -2.343,85

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.796,17 3.400,00 2.999,10 400,90

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 285.292,49 266.100,00 259.715,69 6.384,31

14 66 Abschreibungen 45.000,00 7.014,94 37.985,06

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

23.500,00 23.500,00 23.500,00

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 14.228,02 72.100,00 7.370,96 64.729,04

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.236,90 -11.000,00 -9.544,80 -1.455,20

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen
u.-beiträgen

-36.587,39 -36.600,00 -36.587,39 -12,61

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 96.757,35 100.200,00 102.333,72 -2.133,72

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.436,06 7.500,00 7.022,48 477,52

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 35.175,89 47.300,00 32.518,76 14.781,24

14 66 Abschreibungen 72.016,03 71.650,00 72.338,90 -688,90

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

16.000,00 17.500,00 16.000,00 1.500,00

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.900,00 338,17 2.561,83

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 18.164,78 18.200,00 19.975,00 -1.775,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.169,98 1.800,00 1.356,54 443,46

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6,11 39,00 -39,00

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

14.000,00 14.000,00

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

21.678,10 26.500,00 15.856,48 10.643,52

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 18.164,78 18.200,00 19.974,81 -1.774,81

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.169,97 1.800,00 1.356,52 443,48

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6,11 400,00 39,00 361,00

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

142.500,08 142.500,00 142.500,00

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -343.414,28 -370.000,00 -368.362,00 -1.638,00

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine
Umlagen

-1.614.673,92 -1.732.000,00 -1.553.095,48 -178.904,52

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen
u.-beiträgen

-37.876,06 -37.900,00 -38.764,27 864,27

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -215.228,98 -243.000,00 -194.638,00 -48.362,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 4.064.991,05 4.438.300,00 4.433.177,00 5.123,00

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 254.401,07 292.000,00 292.375,14 -375,14

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 640.419,33 585.195,00 604.554,42 -19.359,42

14 66 Abschreibungen 193.794,76 212.840,00 186.337,51 26.502,49

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

207.101,06 123.000,00 302.336,94 -179.336,94

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge -1.000,00 -2.420,00 2.420,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 531,96 4.276,11 -4.276,11

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 145.656,30 157.600,00 191.734,61 -34.134,61

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine
Umlagen

-106.907,28 -132.000,00 -112.317,48 -19.682,52

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen
u.-beiträgen

-13.500,00 -13.500,00 -13.500,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 19.174,59 26.400,00 24.056,02 2.343,98

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.206,86 2.400,00 1.623,98 776,02

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 46.868,33 49.000,00 48.741,30 258,70

14 66 Abschreibungen 79.744,75 79.110,00 76.267,55 2.842,45

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

713.568,07 750.000,00 724.033,07 25.966,93

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 114,81 450,63 -450,63

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 22.480,15 20.500,00 22.876,96 -2.376,96

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -279.595,74 -295.000,00 -308.290,00 13.290,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -274,27

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine
Umlagen

-36.874,70 -20.000,00 -21.989,08 1.989,08

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen
u.-beiträgen

-11.732,13 -17.430,00 -17.423,19 -6,81

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -158.480,00 -160.000,00 -170.440,00 10.440,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 924.831,59 916.600,00 964.883,66 -48.283,66

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 58.715,41 66.600,00 62.594,29 4.005,71

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 119.295,45 117.400,00 126.033,52 -8.633,52

14 66 Abschreibungen 37.703,23 43.300,00 39.781,25 3.518,75

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge -580,00 580,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 4,30 6,00 -6,00

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 53.036,52 10.201,65 -10.201,65

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -54,00 -500,00 -68,50 -431,50

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -6.036,35 -5.500,00 -7.307,80 1.807,80

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 111.430,96 128.900,00 120.287,46 8.612,54

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 7.072,14 8.400,00 8.654,17 -254,17

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.739,91 12.110,00 16.312,89 -4.202,89

14 66 Abschreibungen 325,47 330,00 325,48 4,52

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -105.969,82 -90.000,00 -115.548,56 25.548,56

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -2.762,10 -1.000,00 -2.118,00 1.118,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -26,00 -450,00 -450,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 195.053,65 240.000,00 214.089,74 25.910,26

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 12.935,02 15.100,00 13.556,62 1.543,38

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 168.852,18 166.200,00 184.360,75 -18.160,75

14 66 Abschreibungen 1.169,56 1.400,00 979,49 420,51

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

878,13 950,00 950,00

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 188,10 876,82 -876,82

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 3.000,00 -12.593,69 15.593,69

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 24.787,49 28.800,00 26.814,32 1.985,68

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.625,71 1.800,00 1.808,41 -8,41

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.961,81 40.450,00 42.659,17 -2.209,17

14 66 Abschreibungen 63,34 2.250,00 2.250,00

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 4.474,80 5.100,00 7.455,90 -2.355,90

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -112.734,55 -106.400,00 -120.199,73 13.799,73

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -6.424,00 -5.680,00 -2.189,50 -3.490,50

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine
Umlagen

-390,00 -390,00 -390,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.076,96 1.076,96

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 43.266,91 47.800,00 46.913,30 886,70

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.792,49 3.000,00 3.120,47 -120,47

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 24.115,88 56.900,00 26.319,34 30.580,66

14 66 Abschreibungen 4.171,33 7.230,00 5.723,19 1.506,81

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 121.293,48 158.500,00 151.104,00 7.396,00

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -12.999,96 -13.000,00 -12.999,96 -0,04

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen
u.-beiträgen

-21.133,56 -25.320,00 -21.133,55 -4.186,45

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.415,65 53.950,00 112.365,28 -58.415,28

14 66 Abschreibungen 67.775,26 68.560,00 55.899,25 12.660,75

21 56, 57 Finanzerträge -35.788,11 -34.000,00 -34.444,28 444,28

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 83.308,39 137.400,00 82.238,77 55.161,23

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -179.749,72 -197.050,00 -179.367,16 -17.682,84

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine
Umlagen

-20.000,00 -20.000,00 -20.000,00

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen
u.-beiträgen

-3.353,26 -18.480,00 -2.705,76 -15.774,24

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.450,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 226.261,23 189.400,00 260.959,22 -71.559,22

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 13.142,29 12.000,00 14.493,06 -2.493,06

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 640.773,15 642.450,00 697.593,56 -55.143,56

14 66 Abschreibungen 19.806,35 81.610,00 20.677,58 60.932,42

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

1.000,00 1.000,00

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 74,41 75,00 74,41 0,59

21 56, 57 Finanzerträge -94.347,00 -155.000,00 -60.513,00 -94.487,00

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge -600,00 -604,00 604,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 937,68 1.385,24 -1.385,24

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 20.112,34 16.400,00 10.147,39 6.252,61

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

77.400,00 83.600,00 77.400,00 6.200,00

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -330.280,80 -330.000,00 -318.564,24 -11.435,76

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -1.181,45 -1.000,00 -1.219,20 219,20

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine
Umlagen

-4.882,77 -4.000,00 -6.074,05 2.074,05

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 93.507,40 112.000,00 102.798,76 9.201,24

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.857,35 9.200,00 6.722,81 2.477,19

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 297.948,46 315.410,00 284.707,84 30.702,16

14 66 Abschreibungen 3.949,08 3.830,00 3.571,31 258,69

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 2.168,50 11.600,00 6.913,81 4.686,19

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -60,00 60,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 32,40

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.921,98 13.150,00 9.893,96 3.256,04

14 66 Abschreibungen 1.768,99 1.770,00 1.768,99 1,01

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

50.638,41 45.500,00 35.461,17 10.038,83

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge -2.914,00 -3.880,00 3.880,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 2,00 -2,00

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 33.525,26 25.600,00 29.213,63 -3.613,63

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des Vorjahres
2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres 2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres 2024

Vergleich fortgeschr.
Ansatz/ Ergebnis des

Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

01 50 Privatrechtliche
Leistungsentgelte

-44.099,43 -62.960,00 -49.834,60 -13.125,40

08 546 Erträge a. Auflösung v.
SoPo aus
Investitonszuweisungen
,-zuschüssen u.-
beiträgen

-1.472,45 -12.970,00 -1.472,45 -11.497,55

09 53 Sonstige ordentliche
Erträge

-232,20 -226,80 226,80

11 62, 63, 640-643, 647-
649, 65

Personalaufwendungen 231.567,58 249.600,00 255.792,24 -6.192,24

12 644-646 Versorgungsaufwendun
gen

15.533,38 16.700,00 17.471,77 -771,77

13 60, 61, 67-69 Aufwendungen für
Sach- und
Dienstleistungen

158.909,35 162.370,00 160.573,96 1.796,04

14 66 Abschreibungen 72.770,41 160.900,00 73.927,64 86.972,36

15 71 Aufwendungen f.
Zuweisungen u.
Zuschüsse sowie
besondere
Finanzaufwendungen

19.377,80 19.380,00 19.377,80 2,20

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche
Aufwendungen

6.847,55 6.848,00 6.847,55 0,45

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche
Erträge

26 79 Außerordentliche
Aufwendungen

309,25

29 Erlöse aus internen
Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen
Leistungsbeziehungen

172.333,08 82.200,00 166.089,41 -83.889,41

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -505,00 -4.000,00 -2.155,00 -1.845,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -41.768,01 -49.000,00 -61.653,08 12.653,08

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -299,88

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -453,60 -453,60 453,60

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 203.552,99 209.600,00 227.162,85 -17.562,85

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 10.837,35 11.900,00 12.098,08 -198,08

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 18.641,43 63.150,00 20.933,84 42.216,16

14 66 Abschreibungen 1.031,46 8.960,00 1.311,14 7.648,86

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

100,00 100,00

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 1,00 -1,00

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 5.165,93 5.300,00 320,99 4.979,01

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -30.747,06 -34.200,00 -22.146,40 -12.053,60

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -50,00 -50,00

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -59.168,39 -56.545,00 -41.585,74 -14.959,26

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen
u.-beiträgen

-16.769,69 -20.030,00 -18.391,06 -1.638,94

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -1.166,72 1.166,72

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 169.824,57 173.600,00 138.763,16 34.836,84

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.927,72 10.900,00 9.071,32 1.828,68

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 244.286,06 272.000,00 222.295,34 49.704,66

14 66 Abschreibungen 153.210,53 210.070,00 168.249,88 41.820,12

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

24.875,67 23.700,00 19.772,88 3.927,12

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 60,50 -60,50

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge -1.784,00 1.784,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 1,00 696,01 -696,01

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 60.382,58 107.200,00 55.775,94 51.424,06

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.610,88 -18.000,00 -2.784,22 -15.215,78

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 6.663,38 6.800,00 6.950,66 -150,66

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 430,87 400,00 463,54 -63,54

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.814,16 2.000,00 1.814,44 185,56

14 66 Abschreibungen 1.299,06 -1.299,06

21 56, 57 Finanzerträge -316,29 -1.300,00 -294,85 -1.005,15

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.184.743,78 -1.120.000,00 -1.184.217,14 64.217,14

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -142.268,05 -70.000,00 -132.563,33 62.563,33

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -8.000,00 -8.000,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 38.195,10 39.700,00 40.496,31 -796,31

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 2.038,01 2.200,00 2.226,91 -26,91

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 22.979,60 44.100,00 17.639,11 26.460,89

14 66 Abschreibungen 11.491,43 4.990,00 4.977,48 12,52

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

1.001.001,35 960.000,00 1.097.074,02 -137.074,02

21 56, 57 Finanzerträge -3.998,32 -10.521,88 10.521,88

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 2,03 -2,03

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 81.417,60 137.700,00 73.883,50 63.816,50

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

12.598,30 13.000,00 14.887,60 -1.887,60

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -86.658,09 -90.000,00 -82.832,29 -7.167,71

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -104.426,36 -125.100,00 -100.790,00 -24.310,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 236.819,81 331.400,00 265.550,76 65.849,24

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 15.942,46 21.500,00 17.508,13 3.991,87

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.187,37 51.300,00 29.371,35 21.928,65

14 66 Abschreibungen 5.897,24 5.700,00 6.073,18 -373,18

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 476,00 500,00 16,00 484,00

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge -24.040,66 24.040,66

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 2,00 -2,00

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen
u.-beiträgen

-27.373,55 -42.380,00 -27.373,56 -15.006,44

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 675,94 4.570,00 31,31 4.538,69

14 66 Abschreibungen 78.909,26 138.620,00 78.908,26 59.711,74

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

68.684,52

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.316,70 5.100,00 4.666,00 434,00

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -99.186,10 -97.500,00 -100.748,75 3.248,75

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.982,90 -1.500,00 -2.837,95 1.337,95

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -5.051,25

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine
Umlagen

-103.500,00 -103.500,00

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -3.190,86 -3.190,00 -3.262,68 72,68

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 185.065,13 205.600,00 194.514,54 11.085,46

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 11.236,89 12.200,00 11.451,33 748,67

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 36.071,67 224.400,00 73.858,62 150.541,38

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.705,59 8.000,00 7.705,59 294,41

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge -3.915,00 3.915,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,06

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 8.519,65 21.100,00 18.132,74 2.967,26

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen
u.-beiträgen

-8.570,00 -8.570,00

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.797,88 2.000,00 2.000,00

14 66 Abschreibungen 15.498,00 44.400,00 14.999,00 29.401,00

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen

63.038,31 64.000,00 63.978,69 21,31

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 3.852,00

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -50.105,93 -11.947,92 11.947,92

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 145.666,18 221.000,00 205.555,12 15.444,88

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 9.063,89 15.000,00 13.516,40 1.483,60

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 498.300,46 427.800,00 452.586,20 -24.786,20

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge -50,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -515.322,14 -326.000,00 -440.073,26 114.073,26

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen
u.-beiträgen

-1.458,33 -2.500,00 -3.221,15 721,15

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 15.564,73 18.000,00 16.184,64 1.815,36

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 844,03 900,00 769,16 130,84

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.159,21 33.450,00 26.327,00 7.123,00

14 66 Abschreibungen 26.891,06 38.100,00 37.135,07 964,93

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 109.523,60 92.900,00 75.110,21 17.789,79

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -550,00 -3.000,00 -6.600,00 3.600,00

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -207,40

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -8.597,38 -3.000,00 -6.278,88 3.278,88

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen
u.-beiträgen

-375.525,00 -324.410,00 -322.972,95 -1.437,05

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 76.180,41 94.000,00 93.247,58 752,42

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 6.020,43 6.000,00 5.986,83 13,17

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 671.288,88 892.800,00 849.673,73 43.126,27

14 66 Abschreibungen 478.987,87 444.690,00 438.062,38 6.627,62

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 29,18 30,00 29,18 0,82

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge -8.687,77 -41.172,37 41.172,37

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 1,44 -1,44

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 208.900,81 177.200,00 186.725,92 -9.525,92

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -286.754,46 -127.000,00 -146.215,36 19.215,36

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen
u.-beiträgen

-28.172,09 -28.180,00 -28.172,09 -7,91

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 15.564,38 18.000,00 16.184,44 1.815,56

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 843,98 900,00 767,83 132,17

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 150.155,14 240.600,00 283.066,15 -42.466,15

14 66 Abschreibungen 28.172,09 28.180,00 28.172,09 7,91

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

26.633,17 11.000,00 24.977,37 -13.977,37

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.211,19 1.250,00 1.211,19 38,81

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 144.121,69 230.900,00 112.864,90 118.035,10

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

02 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.364,58 13.364,58

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine
Umlagen

-3.570,00

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 79.116,31 88.200,00 79.254,32 8.945,68

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 4.926,64 5.600,00 5.669,48 -69,48

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.962,44 26.150,00 40.954,30 -14.804,30

14 66 Abschreibungen 398,13 2.950,00 398,13 2.551,87

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 635,46

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.750,00 3.750,00

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

58.828,30 58.300,00 58.828,30 -528,30

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 1.839,90 600,00 3.596,35 -2.996,35

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

03 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen -591,94

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 1.089.892,95 1.290.600,00 1.185.236,83 105.363,17

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 69.511,89 85.200,00 75.521,30 9.678,70

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 170.154,78 168.950,00 221.483,11 -52.533,11

14 66 Abschreibungen 36.521,30 72.130,00 41.236,34 30.893,66

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.293,24 3.500,00 3.207,24 292,76

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge -499,00 -5.138,00 5.138,00

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 2,00

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen -1.012.755,65 -1.385.500,00 -1.003.748,35 -381.751,65

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 125.033,01 152.500,00 134.603,83 17.896,17

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

01 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte -7.087,18 -3.000,00 -5.270,93 2.270,93

11 62, 63,
640-643,
647-649,
65

Personalaufwendungen 82.940,80 86.700,00 86.904,47 -204,47

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 5.555,85 6.000,00 5.995,75 4,25

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.271,32 24.560,00 14.608,26 9.951,74

14 66 Abschreibungen 491,77 199,80 -199,80

15 71 Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen

3.570,00 5.000,00 5.000,00

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

09 53 Sonstige ordentliche Erträge -440.617,65 -516.500,00 -531.062,15 14.562,15

21 56, 57 Finanzerträge

22 77 Finanzaufwendungen

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 4
Gemeinde Egelsbach

Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

05 55 Steuern und steuerähnliche  Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen
Umlagen

-22.198.470,83 -24.036.000,00 -22.487.692,16 -1.548.307,84

06 547 Erträge aus Transferleistungen -584.982,00 -589.000,00 -587.970,00 -1.030,00

07 540-543 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine
Umlagen

-3.186.684,00 -2.025.000,00 -2.112.489,00 87.489,00

08 546 Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitonszuweisungen,-zuschüssen
u.-beiträgen

-11.781,12 -4.500,00 -4.500,00

13 60, 61,
67-69

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 355,07 2.000,00 2.624,41 -624,41

16 73 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen

12.546.212,52 11.338.000,00 11.163.862,15 174.137,85

21 56, 57 Finanzerträge -3.698,30 -24.000,00 -59.990,47 35.990,47

22 77 Finanzaufwendungen 234.445,20 249.500,00 239.913,78 9.586,22

25 59 Außerordentliche Erträge

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 7,84 5,10 -5,10

29 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

30 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

2.510,00 -2.510,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -30.000,00 -30.000,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -3.062.750,00 -3.062.750,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-50.138,37 -68.241,87 -11.209,12 -57.032,75

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -13.910,68 -17.000,00 -15.789,76 -1.210,24

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen 3.785,00 -3.785,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-52.427,59 -151.291,67 -240.042,86 88.751,19

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -420.896,16 420.896,16

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -500.000,00 -500.000,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-2.750,00 -12.250,00 -2.750,00 -9.500,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Konten Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 5 ./. Sp. 6)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus
Investitions-beiträgen

4.440,96 -4.440,96

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Sachanlage-vermögens und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des
Finanzanlage-vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich
vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -440.000,00 -79.075,65 -360.924,35

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -
zuschüssen

-7.552,35 -361.548,61 -139.938,37 -221.610,24

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-90.000,00 -90.000,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen 41.260,22

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-25.431,02 -40.595,99 -4.069,97 -36.526,02

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-6.000,00 -6.000,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-25.000,00 -25.000,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -72.000,00 -39.643,74 -32.356,26

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-98.000,00 -4.025,86 -93.974,14

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen 500.000,00 500.000,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

26.637,06 37.300,00 45.974,16 -8.674,16

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -1.000.000,00 -93.519,73 -906.480,27

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen 1.000.000,00 3.468,81 996.531,19

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -5.000,00 -570,97 -4.429,03

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -277.969,91 -4.092.405,78 -375.474,24 -3.716.931,54

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-33.728,84 -15.000,00 -7.246,74 -7.753,26

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen

-1.000.000,00 -1.000.000,00

  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -1.000.000,00 -1.000.000,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-5.554,57 -10.445,43 -10.445,43

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen

-5.600,00 -5.600,00

  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -5.600,00 -5.600,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -122.000,00 -122.000,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -356.600,67 -1.177.934,66 -160.539,15 -1.017.395,51

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-1.083,55 -296.489,84 -7.541,54 -288.948,30

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-3.996,38 -81.000,00 -81.000,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen 132.000,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

1.785,00 -1.785,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -250.000,00 -250.000,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -35.155,20 -448.609,65 448.609,65

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-112.816,70 -890.889,64 -119.882,70 -771.006,94

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

6.594,68 1.347,95 -1.347,95

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

33.200,00 -33.200,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-18.862,32 -18.398,52 -12.710,86 -5.687,66

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen 12.942,96

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -410.000,00 -15.171,78 -394.828,22

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

5.220,00 -5.220,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -1.000.000,00 -2.283,17 -997.716,83

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -135.612,37 -260.552,24 -120.977,97 -139.574,27

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen

-15.000,00 -15.000,00 -15.000,00

  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen 80.000,00 25.000,00 55.000,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -57.369,17 -197.894,50 -52.196,50 -145.698,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -2.305,63

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-3.518,79

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen 84.000,00 84.000,00

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

10.000,00 54.520,00 -54.520,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -54.799,68 -395.000,00 -42.655,62 -352.344,38

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -78.492,06 -2.946.738,90 -96.656,20 -2.850.082,70

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen

-13.599,65 -170.026,31 -1.899,31 -168.127,00

  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen -13.000,00 -13.000,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -75.000,00 -75.000,00

25 - Ausz. für Baumaßnahmen -35.000,00 -35.000,00

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

500,00 5.140,00 -5.140,00

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-35.486,19 -651.693,18 -56.733,84 -594.959,34

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

-999,00

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

Jahresabschluss 2024



Anlage 5
Gemeinde Egelsbach

Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr 2024
- EUR -

Egelsbach

Nr. Bezeichnung Ergebnis des
Vorjahres

2023

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres
2024

Ergebnis des
Haushaltsjahres

2024

Vergleich
fortgeschr. Ansatz/

Ergebnis des
Haushaltsjahres
(Sp. 4 ./. Sp. 5)

20 + Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen 30.245,01 30.245,01 -30.245,01

21 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens
und des
immateriellen Anlagevermögens

22 + Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-
vermögens

31 + Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren
Vorgängen für  Investitionen

7.460.300,00 7.460.300,00

24 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

25 - Ausz. für Baumaßnahmen

26 - Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und
 immaterielle Anlagevermögen
  davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen

27 - Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl.
Vorgängen für Investitionen

-924.957,79 -872.935,00 -961.648,36 88.713,36

Jahresabschluss 2024
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Gemeinde Egelsbach

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Anhang zum Jahresabschluss

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Mit Beschluss der Gemeindevertretung und Änderung der Hauptsatzung vom 13. Dezember 2005 ist ab

dem Haushaltsjahr 2008 die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung

(Doppik) zu führen. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 stellt den 17. von der

Gemeinde Egelsbach aufgestellten Jahresabschluss nach den Grundsätzen der kommunalen Doppik

dar.

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Egelsbach hat den aufgestellten Jahresabschluss zum

31. Dezember 2008 festgestellt. Die Prüfung der Eröffnungsbilanz erfolgte dann von der zuständigen

Revision des Kreises Offenbach. Die Ausführungen im Prüfbericht wurden mit Beschluss der

Gemeindevertretung vom 2. Juni 2015 mit einer Bilanzsumme in Höhe von EUR 60.618.698,53

festgestellt. Dem Gemeindevorstand wurde Entlastung erteilt. Auf der Grundlage der testierten

Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 wurden die Jahresabschlüsse nach den Grundzügen der

kommunalen Doppik erstellt.

Die Jahresabschlüsse zum 31. Dezember der Jahre 2009 bis einschließlich 2015 wurden unter

Anwendung des vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport am 30. Juli 2014 veröffentlichten

"Sommer- bzw. Beschleunigungserlass 2014" (Beschleunigung der Aufstellung und Prüfung von

doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2013; Geschäftszeichen IV 4 -

15 i 01.01) sowie dessen Fortschreibung vom 29. Juni 2016 (Beschleunigung der Aufstellung und

Prüfung von doppischen Jahresabschlüssen für die Haushaltsjahre bis einschließlich 2015;

Geschäftszeichen IV 4 -15 i 01.01) erstellt. 

Sämtliche Vorjahresabschlüsse sind zum Zeitpunkt der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses

aufgestellt, die Abschlüsse bis einschließlich des Abschlusses zum 31. Dezember 2022 sind geprüft.

Die Gemeindevertretung hat alle geprüften Jahresabschlüsse bis zum 31. Dezember 2020 beschlossen

und dem Gemeindevorstand Entlastung erteilt. Die Schlussberichte der Revision für die Haushaltsjahre

2021 und 2022 liegen vor. Die Beschlussfassung der Gemeindevertretung über die entsprechende

Entlastung des Gemeindevorstandes steht noch aus. Jahresabschluss 2023 liegt der Revision zur

Prüfung vor.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Egelsbach beinhaltet die Rechnungslegungskomponenten, die die

HGO sowie die GemHVO vorsehen:
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Auf Ebene der sogenannten Dreikomponenten-Rechnung:

1. Vermögensrechnung (entspricht einer Bilanz)

2. Ergebnisrechnung (entspricht einer Gewinn- und Verlustrechnung)

3. Finanzrechnung (entspricht einer Kapitalflussrechnung)

Auf Ebene der Teilrechnungen bzw. Teilhaushalte gilt:

Die Teilrechnungen bzw. Teilhaushalte wurden entsprechend der Produktstruktur der Gemeinde

Egelsbach aufgestellt und bilden damit die organisatorischen Verantwortungsbereiche der

Gemeinde Egelsbach ab. Sie haben die Funktion von Budgets.

In den Teilhaushalten und Teilrechnungen sind auch Angaben über Ziele, Leistungsmengen und

Kennzahlen zu machen. 
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II. Rechtliche Grundlagen

Der Anhang ist dem Jahresabschluss als Anlage beizufügen (§ 112 Abs. 4 der Hessischen

Gemeindeordnung). Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Vermögensrechnung, der

Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zu erläutern. Ferner sind diejenigen Angaben aufzunehmen,

die zu den einzelnen Posten dieser Rechnungen vorgeschrieben sind.

Im Anhang sind ferner anzugeben: 

1. die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit einer

Begründung; die sich dadurch ergebenden Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage sind gesondert darzustellen

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen sind

5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

6. in welchen Fällen aus welchen Gründen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet

wird

7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

8. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

9. eine Übersicht über die fremden Finanzmittel (§ 15 GemHVO)

10. die durchschnittliche Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres zur

Gemeinde in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis standen

11. die Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes, auch wenn sie im

Haushaltsjahr den Organen nur zeitweise angehört haben, mit dem Familiennamen und

mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

Zu den o. g. Punkten 1 bis 11 werden am Schluss des Anhangs, in Kapitel VII. "Ergänzende Angaben",

weitere Erläuterungen gegeben.
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III. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurden die Regelungen der Hessischen

Gemeindeordnung vom 17. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des

Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom

2. April 2006, zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. Februar 2024 (GVBl. 2024 Nr. 6), die

Vorschriften der Hinweise zur GemHVO vom 27. September 2021 und ergänzend die Vorschriften des

Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt.

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 49 GemHVO gegliedert.

Die Erfassung der Zugänge in 2024 erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder

Herstellungskosten. Zinsen für Fremdkapital sind in diesen nicht berücksichtigt. Für die

Abschreibungsdauer wurde gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in

Orientierung an der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer bzw. an der

steuerlichen Abschreibungstabelle festgelegt. 

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Die

Nutzungsdauern für die einzelnen Wirtschaftsgüter orientieren sich an der kommunalen

Abschreibungstabelle Hessen bzw. an verwaltungsüblichen und anerkannten Nutzungsdauern bei der

Gemeinde Egelsbach.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert oder mit dem am

Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert (Niederstwertprinzip) angesetzt.

Den flüssigen Mitteln wurden Bar- und Buchgeldbestände zum 31. Dezember 2024 zugrunde gelegt.

Erhaltene Investitionszuweisungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage

zugeordnet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten richtet sich nach der Nutzungsdauer des

geförderten Wirtschaftsgutes.

Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer

Beurteilung für deren Erfüllung notwendig ist. Für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie

Altersteilzeitrückstellungen wurden versicherungsmathematische Verfahren zur Berechnung angewandt.

Die Rückstellungen des Vorjahresabschlusses wurden durch Zuführung, Inanspruchnahme und

Auflösung fortgeschrieben. Der Ausweis der Rückstellungen erfolgt gem. Muster zu § 52 Abs. 3

i. V. m. § 49 GemHVO.
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Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert. Der Ausweis der Verbindlichkeiten

wurde entsprechend dem Muster zu § 52 Abs. 2 i. V. m. § 49 GemHVO angepasst.

In den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses wird auf die

einzelnen Bilanzpositionen und deren Zusammensetzung eingegangen.
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IV. Erläuterungen zu den Posten der Vermögensrechnung

Nachfolgend werden die einzelnen Posten der Vermögensrechnung aufgeführt. Die Gliederung

entspricht der beigefügten Vermögensrechnung (vgl. Anlage 1). Einzelne Positionen werden

nachfolgend jedoch detaillierter aufgegliedert.

A K T I V S E I T E

1. Anlagevermögen 31.12.2024 EUR 65.863.567,70

31.12.2023 EUR 65.046.591,70

Als Anlagevermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dauerhaft dem

Verwaltungsbetrieb und damit der Aufgabenerfüllung der Kommune dienen. Im Falle einer

voraussichtlich dauernden Wertminderung wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden

Wert vorgenommen (gemildertes Niederstwertprinzip).

Hinsichtlich der Entwicklung des Anlagevermögens wird an dieser Stelle bereits auf die Anlagenübersicht

gem. Muster zu § 52 Abs. 1 i. V. m. § 49 GemHVO (Anlage 6a) hingewiesen.

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 31.12.2024 EUR 2.148.000,41

31.12.2023 EUR 2.245.988,16

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich bzw.  nicht

gegenständlich sind, sondern Rechte oder andere wirtschaftliche Werte darstellen. Die Bewertung der

immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten,

vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung. Darüber hinaus

werden nach § 38 Abs. 4 GemHVO geleistete Investitionszuschüsse ebenfalls als immaterielle

Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, gilt nach

§ 38 Abs. 3 GemHVO ein Ansatzverbot. Somit sind in der Bilanz der Gemeinde Egelsbach keine selbst

geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände enthalten.

Die Position Immaterielle Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 19.315,74 21.539,96

Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse 2.128.684,67 2.224.448,20

2.148.000,41 2.245.988,16
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1.1.1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 31.12.2024 EUR 19.315,74

31.12.2023 EUR 21.539,96

Eine Konzession stellt eine Erlaubnis dar, durch die von Dritten gestattet wird, bestimmte Tätigkeiten

vorzunehmen. Die Kommunen besitzen i. d. R. keine zu bilanzierenden Konzessionen.

Als Lizenz bezeichnet man Verträge über die Nutzung von gewerblichen Schutzrechten. Der

Lizenzgeber als Inhaber des Rechts gewährt dem Lizenznehmer das Recht, den geschützten

Tatbestand zu nutzen.

DV-Software wird in vielen Fällen ebenfalls unter den Lizenzen ausgewiesen. Wird die DV-Software

unter Zugrundelegung des sogenannten Bundlings zusammen mit der Hardware ohne besondere

Berechnung geliefert, ist sie keiner besonderen Bewertung zugänglich. Sie wird dann mit der Hardware

als unselbstständiger Bestandteil bewertet.

Sonstige Rechte sind vor allem spezifische Zuteilungsquoten, Wettbewerbsverbote sowie Nutzungs-,

Belieferungs- und Bezugsrechte, z. B. Grunddienstbarkeit, Durchleitungsrechte, Wasserentnahme-

rechte.

Die Position Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Lizenzen, DV-Software 19.315,74 21.539,96

19.315,74 21.539,96

Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzposition wie folgt entwickelt:

EUR

Stand zum 31.12.2023 21.539,96

Zugänge 11.927,81

Abschreibungen -14.152,03

Stand zum 31.12.2024 19.315,74

Die bei der Gemeinde Egelsbach eingesetzten Softwareprodukte und Lizenzen, wie bspw. Microsoft-

Office-Lizenzen, Buchhaltungsprogramme oder auch Programme für spezielle Fachverfahren werden

hierunter geführt.

Die Zugänge betreffen Lizenzen für: EUR

Lizenzen CALs, Window Server DL Edition 2022 11.927,81

11.927,81
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1.1.2. Geleistete Investitionszuweisungen und
–zuschüsse 31.12.2024 EUR 2.128.684,67

31.12.2023 EUR 2.224.448,20

An Dritte geleistete Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die

bei der Kommune immaterielle Vermögensgegenstände begründen, werden aktiviert, sofern eine

Zweckbindung sowie ein sachlicher und zeitlicher Rückforderungsanspruch vorliegen. 

Die investiven Zuschüsse der Gemeinde Egelsbach werden mit der gezahlten Höhe an den

Zuschussempfänger aktiviert, wenn sie sachlich und zeitlich zweckgebunden sind und ein

Rückforderungsanspruch besteht. Die Abschreibungen beginnen mit dem Abschluss der geförderten

Investitionsmaßnahme.

Die Position Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV) 145.512,08 149.866,56

Geleistete Investitionszuschüsse an die gesetzliche
Sozialversicherung 1,00 1,00

Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen 164.614,58 195.403,26

Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche 1.818.557,01 1.879.177,38

2.128.684,67 2.224.448,20

Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzposition wie folgt entwickelt:

EUR

Stand zum 31.12.2023 2.224.448,20

Zugänge 15.000,00

Abgänge -2,00

Abschreibungen -110.761,53

Stand zum 31.12.2024 2.128.684,67

Die Abgänge resultieren aus: EUR

Dachsanierung, Schützenverein 1,00

Abgang Rest-Buchwert Investitionszuschuss Geschichtsverein, Kostenstelle
"Heimatpflege" 1,00

2,00

Die geleisteten Investitionszuschüsse an private Unternehmen betreffen ausschließlich die jährliche

Pauschale an ein Beteiligungsunternehmen (TEUR 15).
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1.1.3. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände 31.12.2024 EUR 0,00

31.12.2023 EUR 0,00

Im Rahmen der Dritten Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom

22. Februar 2024 wurde die Bilanzstruktur erweitert. Seit dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

sind geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände als eigenständige Position in der

Bilanz und der Anlagenbuchführung auszuweisen. Diese Position umfasst insbesondere Anzahlungen,

die auf den Erwerb oder die Herstellung von immateriellen Vermögensgegenständen, wie z. B.

Softwarelizenzen geleistet wurden. 

Es erfolgt kein Ausweis.

1.2. Sachanlagen 31.12.2024 EUR 53.567.579,29

31.12.2023 EUR 52.626.323,98

Bei den Sachanlagen handelt es sich um körperliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens,

z. B. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Sachanlagen im Gemeingebrauch,

Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen sowie Betriebs-

und Geschäftsausstattung. Diese sind dazu bestimmt, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten

unter Berücksichtigung von Abschreibungen.

Die Position Sachanlagen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 22.806.394,47 22.822.414,55

Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 9.250.062,66 9.337.554,44

Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 15.164.516,64 15.407.821,24

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 68.371,81 82.196,59

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.569.935,43 1.790.381,93

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 3.708.298,28 3.185.955,23

53.567.579,29 52.626.323,98

1.2.1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 31.12.2024 EUR 22.806.394,47

31.12.2023 EUR 22.822.414,55

Grundstücke sind nach den kommunalrechtlichen Vorgaben ausschließlich im Sachanlagevermögen zu

bilanzieren. Unter dieser Position werden auch die Grundstücke des Infrastrukturvermögens (z. B. die

Grundstücke der Straßen) erfasst.
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Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke ohne Bebauung oder Grundstücke, auf denen sich keine

benutzbare Bebauung in Form von Gebäuden oder anderen Bauwerken des Infrastrukturvermögens

befindet (vgl. § 178 BewG). 

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich eine benutzbare Bebauung, z. B. Gebäude oder

andere Bauwerke des Infrastrukturvermögens, befindet (vgl. § 180 BewG).

Bebaute Grundstücke werden getrennt von daraufstehenden Gebäuden aktiviert.

Die Position Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Unbebaute Grundstücke 6.108.209,35 6.107.231,18

Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten - 16.054.409,17 16.067.756,80

Bebaute Grundstücke - mit fremden Bauten - 599.968,45 599.968,45

Grundstücksgleiche Rechte 43.807,50 47.458,12

22.806.394,47 22.822.414,55

Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzposition wie folgt entwickelt:

EUR

Stand zum 31.12.2023 22.822.414,55

Zugänge 2.283,17

Abgänge -14.652,63

Abschreibungen -3.650,62

Stand zum 31.12.2024 22.806.394,47

Grundstücke werden in der Regel nicht abgeschrieben. 

Entsprechend den kommunalrechtlichen Vorgaben sind Teileigentum, Wohnungseigentum, Erbbaurecht

und Wegerecht als grundstücksgleiche Rechte auszuweisen. Für die Gemeinde Egelsbach ist als

grundstücksgleiches Recht das Wohnungseigentum an einem Objekt in Bayerseich auszuweisen,

welches im Berichtsjahr vom "Treffpunkt für Jung u. Alt (TreJA)" genutzt wurde. Das Wohnungseigentum

ist auch abzuschreiben.

Die Zugänge betreffen: EUR

Ackerland 14/1 2.283,17

2.283,17
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Die Abgänge resultieren aus: EUR

Unbebaute Grundstücke:
Ackerland 11/55/2 1.305,00

Bebaute Grundstücke:
Hans-Fleiss-Str, Im Muehlloch - Westl. Bahnlinie/Flugplatz 6.704,45

Hans-Fleissner-Str. 11/20/19 6.643,18

14.652,63

1.2.2. Bauten einschließlich Bauten auf fremden
Grundstücken 31.12.2024 EUR 9.250.062,66

31.12.2023 EUR 9.337.554,44

Unter dieser Bilanzposition werden die Gebäude und sonstigen Bauten ausgewiesen, die sich sowohl auf

eigenem Grund und Boden, als auch auf fremdem Grund und Boden befinden. Hierzu zählen auch die

Grundstückseinrichtungen. 

Die Position Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und
Freizeiteinrichtungen 4.196.343,71 4.439.811,89

Alten- und Betreuungseinrichtungen 308.196,59 318.469,81

Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder 559.592,08 610.731,87

Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken 684.828,85 726.170,76

Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen 1.117.448,78 1.147.743,67

Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude 27.609,76 28.530,09

Sonstige Betriebsgebäude 273.336,02 295.494,54

Verwaltungsgebäude 1.493.120,26 1.580.884,46

Andere Bauten 418.589,79 5.202,15

Grundstückseinrichtungen 170.994,82 184.513,20

Wohngebäude 2,00 2,00

9.250.062,66 9.337.554,44

Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzposition wie folgt entwickelt:

EUR

Stand zum 31.12.2023 9.337.554,44

Zugänge 421.467,13

Abschreibungen -508.958,91

Stand zum 31.12.2024 9.250.062,66
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Die Zugänge betreffen die Position der Grundstückseinrichtungen: EUR

Containeranlage Flüchtlingsunterkunft 420.896,16

Außenanlage Freibad 570,97

421.467,13

1.2.3. Sachanlagen im Gemeingebrauch,
Infrastrukturvermögen 31.12.2024 EUR 15.164.516,64

31.12.2023 EUR 15.407.821,24

Die Bilanzposition Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen

Einrichtungen, die im Rahmen der Daseinsvorsorge für die örtliche Gemeinschaft erforderlich sind, z. B.

Straßen, Wege, Plätze oder Brücken.

Die Position Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Gemeindestraßen 9.068.572,87 9.413.779,81

Wege, Plätze 1.093.352,33 975.807,29

Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel 41.752,86 45.698,01

Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen 1.545.399,79 1.593.972,97

Kultur- und Naturgüter 95.485,79 58.610,16

Öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen 1,00 1,00

Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs) 3.319.952,00 3.319.952,00

15.164.516,64 15.407.821,24

Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzposition wie folgt entwickelt:

EUR

Stand zum 31.12.2023 15.407.821,24

Zugänge 153.012,32

Abgänge -1,00

Umbuchungen 159.839,80

Abschreibungen -556.155,72

Stand zum 31.12.2024 15.164.516,64

Die Umbuchung erfolgte aufgrund der Fertigstellung von den Anlagen im Bau zu der Position

Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen.

Die Zugänge betreffen: EUR

Trockentoilette auf der Jugendfläche - Spielplatz Heidelberger Str. 35.679,82

Straßenbeleuchtung in LED, Im Kammereck 31.557,80
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Die Zugänge betreffen: EUR

Urnenwand mit 36 Plätzen 21.268,87

Schüttgutbox 14.501,42

Straßenbeleuchtung in LED, Fußweg K168 11.971,17

Spielgerätekombination "Auf der Höhe" 10.967,69

Straßenbeleuchtung in LED, Fußweg zu Luther + Langener Straße 6.437,47

Sonstige Sachanlagen und Infrastrukturvermögen 20.628,08

153.012,32

Die Abgänge resultieren aus: EUR

Hans-Fleiss-Str, Im Muehlloch - Westl. Bahnlinie/Flugplatz 1,00

1,00

Es haben sich folgende Umbuchungen ergeben: EUR

Kirchplatz Erneuerung 159.839,80

159.839,80

1.2.4. Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 31.12.2024 EUR 68.371,81

31.12.2023 EUR 82.196,59

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung sind nur solche Vermögensgegenstände, die im

unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen (interne und

externe) stehen. Darunter fallen z. B. Energieversorgungsanlagen, Kühlanlagen, Transportanlagen oder

die Medienbestände der Bibliotheken.

Die Position Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse 16.449,76 18.921,70

Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte und Reserveteile 3.570,59 8.330,05

Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und
Betriebstechnik 48.351,46 54.944,84

68.371,81 82.196,59

Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzposition wie folgt entwickelt:

EUR

Stand zum 31.12.2023 82.196,59

Abschreibungen -13.824,78

Stand zum 31.12.2024 68.371,81
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1.2.5. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 31.12.2024 EUR 2.569.935,43

31.12.2023 EUR 1.790.381,93

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit ihrem mittelbaren Bezug zum

Leistungserstellungsprozess ist von den Maschinen und technischen Anlagen sowie den Fahrzeugen

abzugrenzen.

Kunstgegenstände unterliegen keiner Abschreibung, wenn es sich um Kunstwerke anerkannter Meister

handelt.

Neben den Fahrzeugen werden hier auch die den Fahrzeugen zuzurechnenden Rüstsätze

ausgewiesen. Des Weiteren fallen u. a. die Büroeinrichtungen, die weiteren technischen

Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr sowie die Spielgeräte und Spielsachen in den

Kindertageseinrichtungen und auf den Spielplätzen unter diese Bilanzposition.

Die Position Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Andere Anlagen 128.066,07 97.051,62

Fuhrpark 1.637.478,30 1.156.234,03

Sonstige Betriebsausstattung 369.055,39 294.426,84

Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und
Kommunikationsanlagen 212.376,06 33.349,32

Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände 27.234,98 32.514,21

Sonstige Geschäftsausstattung 3,00 3,00

Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und
Geschäftsausstattung (GWG) 195.721,63 176.802,91

2.569.935,43 1.790.381,93

Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzposition wie folgt entwickelt:

EUR

Stand zum 31.12.2023 1.790.381,93

Zugänge 397.099,85

Abgänge -15.980,33

Umbuchungen 742.908,35

Abschreibungen -344.474,37

Stand zum 31.12.2024 2.569.935,43

Die Abgänge resultieren größtenteils aus dem Verkauf bzw. der Verschrottung von teilweise bereits

abgeschriebenen Vermögensgegenständen.
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In den Zugängen sind enthalten: EUR

GWG 2024 111.563,41

Waldkindergarten Bauwagen 96.913,74

FFW-Kommandowagen 33.507,78

Minibagger Hyundai R18-9AK, Modell KUBOTA D902 28.976,50

Hochdruckreiniger De Weed, HDS 1000 14.664,37

Waldkindergarten Waldwagen 11.697,50

Grab-Greifer, Kinshofer Co2H30 - Minibagger 5.944,05

Warema Gelenkarmmarkise 4.633,27

Warema Gelenkarmmarkise 4.633,26

Gefahrstoffschrank FFW Haus 4.097,56

Sonstige Anlagen und Austattung 80.468,41

397.099,85

Die Abgänge resultieren aus: EUR

Dienstfahrzeug Skoda Octavia 110 4.579,68

Dienstfahrzeug Skoda Octavia 18 4.579,66

Podest für den Garten 4.049,54

Sonstige Anlagen und Ausstattung 2.771,45

15.980,33

Umbuchungen EUR

FFW-Staffellöschfahrzeug OF-EG-940, I00050027 532.061,96

Netzwerk Makeover Projekt 210.846,39

742.908,35
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1.2.6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 31.12.2024 EUR 3.708.298,28

31.12.2023 EUR 3.185.955,23

Geleistete Anzahlungen sind geldliche Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte

Geschäfte. Sie sind in jedem Fall zu aktivieren. Die Aktivierung bzw. der Ausweis in der Bilanz erfolgt in

Abhängigkeit des Sachverhaltes. Die geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen werden in der

Kontengruppe 09 des Kommunalen Verwaltungskontenrahmens (KVKR) nachgewiesen, geleistete

Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände in der Kontengruppe 04, geleistete Anzahlungen

auf Vorräte im Hauptkonto 209 und Anzahlungen auf nicht aktivierbare Leistungen in der Kontengruppe

26 "Sonstige Vermögensgegenstände".

Wird die Leistung vom Auftragnehmer erbracht, werden die geleisteten Anzahlungen auf das

entsprechende Sachkonto umgebucht. 

Nicht als Anzahlungen zu bewerten sind Vorauszahlungen für laufende Aufwendungen über einen

bestimmten Zeitraum, z. B. Mietvorauszahlungen, diese sind unter den aktiven

Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Unter der Position Anlagen im Bau werden die Baumaßnahmen aufgeführt, die noch nicht fertiggestellt

bzw. abgeschlossen sind. Der entstehende Vermögensgegenstand wird mit der Fertigstellung in das

Inventar aufgenommen. Mit der Fertigstellung oder dem früheren tatsächlichen Nutzungsbeginn des

Vermögensgegenstandes beginnt die Abschreibung. Ist der Vermögensgegenstand noch nicht

benutzbar, so werden die bis dahin entstandenen Aufwendungen unter "Geleistete Anzahlungen und

Anlagen im Bau" ausgewiesen.

Die Position Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen 5.319,57 210.108,59

Hochbau 98.785,48 5.265,75

Sonstige Baumaßnahmen 1.864.158,99 1.736.289,47

Infrastrukturanlagen im Bau 1.740.034,24 1.234.291,42

3.708.298,28 3.185.955,23

Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzposition wie folgt entwickelt:

EUR

Stand zum 31.12.2023 3.185.955,23

Zugänge 1.425.091,20

Umbuchungen -902.748,15

Stand zum 31.12.2024 3.708.298,28
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Die nachfolgend aufgelisteten Zugänge betreffen sowohl neue Anlagegüter als auch bereits bestehende.

Sofern Anlagegüter bestehen, werden die unten genannten Beträge den zum Vorjahr bestehenden

Anschaffungs- und Herstellungskosten hinzugerechnet. Erfolgt nun neben dem Zugang noch eine

Umbuchung des Anlagegutes in eine andere Bilanzposition, so wird der summierte Stand an

Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Vermögensgegenstandes umgebucht. Ebenso gibt es

Maßnahmen, die mehrere Vermögensgegenstände beinhalten und solche, die sich über mehrere Jahre

erstrecken. Daher kann es bei Betrachtung der nachfolgenden Tabellen über die Zugänge und

Umbuchungen zu abweichenden Beträgen beim gleichen Anlagegut kommen.

Da für den Radschnellweg weiterhin noch keine Schlussabrechnung vorliegt, erfolgt die Aktivierung erst

zu einem späteren Zeitpunkt. Das Verfahren ist mit der Revision des Kreises Offenbach abgestimmt.

In den Zugängen sind enthalten: EUR

Staffellöschfahrzeug 20 448.392,85

Freibad, Sanierung 434.560,48

Radschnellweg Frankf.-Darmstadt 2.BA 120.977,97

Eigenheim Sanierung ab 2017 112.970,80

Kita Brühl, Dacherneuerung 98.567,83

Dr. H-Schmidt Halle energetische Erneuerung 93.519,73

Erneuerung Kirchplatz 92.434,32

ÖPNV, Bushaltestellen  4. BA 15.171,78

Sonstigen Anlagen im Bau 8.495,44

1.425.091,20

Die Umbuchungen betreffen zur Nutzbarkeit fertiggestellte Maßnahmen bzw. zur Nutzbarkeit

fertiggestellte einzelne Vermögensgegenstände aus den Maßnahmen.

Es haben sich folgende Umbuchungen ergeben: EUR

Staffellöschfahrzeug 20 532.061,96

Netzwerk Makeover Projekt 210.846,39

Erneuerung Kirchplatz 159.839,80

902.748,15



Anlage 6

Seite 18

1.3. Finanzanlagen 31.12.2024 EUR 5.966.740,92

31.12.2023 EUR 5.993.032,48

Finanzanlagen sind Beteiligungen an Unternehmen, Anteile an verbundenen Unternehmen,

Wertpapiere des Anlagevermögens und langfristige Ausleihungen.

Die bilanzielle Aufgliederung der Finanzanlagen soll die unterschiedlichen Möglichkeiten bzw. das

unterschiedliche Ausmaß der Einflussnahme auf die Unternehmung, in die investiert wurde, erkennen

lassen.

Zu den Finanzanlagen gehören insbesondere Beteiligungen/Anteile an kommunalen Unternehmen in

öffentlich-rechtlicher Rechtsform und in Privatrechtsform. Zu den Finanzanlagen gehören auch das in

Sondervermögen (z. B. Eigenbetriebe) eingebrachte Kapital sowie Kapitaleinlagen in Zweckverbände

und andere kommunale Zusammenschlüsse.

Die Finanzanlagen sind grundsätzlich mit den tatsächlichen Anschaffungskosten, ggf. vermindert um

außerplanmäßige Abschreibungen, zu bewerten. Als Surrogat der Anschaffungskosten der

Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen gilt grundsätzlich die Höhe des anteiligen

Eigenkapitals zum Zeitpunkt der ersten Eröffnungsbilanz.

Das Niederstwertprinzip ist zu beachten.

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen,
Sondervermögen 31.12.2024 EUR 0,00

31.12.2023 EUR 0,00

Anteile an verbundenen Unternehmen sind Finanzanlagen an rechtlich selbstständigen Unternehmen,

auf die die Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt (i. d. R. bei einem Anteil von mehr als

50 v. H.).

Es erfolgt kein Ausweis.

1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 31.12.2024 EUR 0,00

31.12.2023 EUR 0,00

Ausleihungen sind langfristige Forderungsdarlehen, die zum Anlagevermögen gehören. Für eine

Zurechnung zum Anlagevermögen gilt die vereinbarte Mindestlaufzeit als ein Indiz. Ein gegebenes

Darlehen mit einer Mindestlaufzeit von mehr als einem Jahr kann zum Anlagevermögen gerechnet

werden. Eine Prüfung ist im Einzelfall erforderlich.
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1.3.3. Beteiligungen 31.12.2024 EUR 4.525.571,17

31.12.2023 EUR 4.525.571,17

Als Beteiligungen gelten die Anteile an Gesellschaften und sonstigen juristischen Personen, die nicht zu

den verbundenen Unternehmen gehören, sofern dieser Anteilsbesitz auf Dauer angelegt ist und dem

Geschäftsbetrieb der Gemeinde Egelsbach durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu diesen

Einrichtungen dient. Bei einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft wird von der widerlegbaren

Vermutung ausgegangen, dass eine Beteiligungsquote von mehr als 20 v. H. diese Voraussetzungen

erfüllt.

Die Position Beteiligungen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Verbände nach Bundes- und Landesrecht 3.187.221,93 3.187.221,93

Andere Beteiligungen 1.338.349,24 1.338.349,24

4.525.571,17 4.525.571,17

Zum Bilanzstichtag existieren folgende Beteiligungen: EUR

Verbände nach Bundes- und Landesrecht:

Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen 3.187.221,93

ekom21 - KGRZ Hessen 1,00

Andere Beteiligungen:

Stadtwerke Langen GmbH 1.026.979,23

ALEG Abfallservice Langen Egelsbach GmbH 301.607,00

Regionalpark Rhein-Main-Süd-West GmbH 6.408,51

Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach 1.790,00

Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach AöR 1.562,50

TRIWO Egelsbach Airfield GmbH (ehemals Hessische Flugplatz GmbH) 1,00

4.525.571,17

Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine Veränderungen hinsichtlich der Bewertungsansätze ergeben.

Die Beteiligungswerte wurden anhand der aktuellen Jahresabschlüsse der Unternehmen überprüft.

1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 31.12.2024 EUR 0,00

31.12.2023 EUR 0,00

Es erfolgt kein Ausweis.
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1.3.5. Wertpapiere des Anlagevermögens 31.12.2024 EUR 238.732,41

31.12.2023 EUR 222.939,74

Verbriefte Vermögensrechte, die dazu bestimmt sind dauerhaft der Gemeinde zu dienen, und die keine

verbundenen Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen betreffen, sind unter der Position

Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Hierzu zählen z. B. festverzinsliche Wertpapiere

(z. B. Obligationen, Pfandbriefe, Bundesanleihen, Schatzbriefe, Rentenpapiere, Investmentfonds).

Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzposition wie folgt entwickelt:

EUR

Stand zum 31.12.2023 222.939,74

Zugänge 15.792,67

Stand zum 31.12.2024 238.732,41

Unter dieser Bilanzposition sind die Fonds-Anteile am KVR-Fonds (Kommunale Versorgungskasse)

ausgewiesen. Diese sind auch ursächlich für die Zugänge.
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1.3.6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 31.12.2024 EUR 1.202.437,34

31.12.2023 EUR 1.244.521,57

Die Position der sonstigen Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) betrifft alle Finanzanlagen, die

nicht anderen Kontengruppen der Kontenklasse 1 und damit anderen Positionen des

Finanzanlagevermögens zugeordnet werden können. Hierunter fallen z. B. die Genossenschaftsanteile

sowie die an die Wohnungsbaugesellschaften gewährten Darlehen.

Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzposition wie folgt entwickelt:

EUR

Stand zum 31.12.2023 1.244.521,57

Erhaltene Tilgungen -42.084,23

Stand zum 31.12.2024 1.202.437,34

Die gewährten Arbeitgeberdarlehen werden angemessen verzinst. Die gewährten

Wohnungsbaudarlehen sind teilweise ohne Zinsleistungen gewährt worden. Auf eine Abzinsung kann

dennoch verzichtet werden, da in den jeweiligen Verträgen andere Gegenleistungen (Belegungsrechte)

vereinbart wurden.

Zum Bilanzstichtag existieren folgende sonstige Ausleihungen (sonstiges Finanzanlagevermögen):

EUR

Darlehen an einen Sportverein 845.605,95

Wohnungsbaudarlehen 356.731,39

Genossenschaftsanteil Volksbank Egelsbach eG 100,00

1.202.437,34

1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 31.12.2024 EUR 4.181.247,08

31.12.2023 EUR 4.181.247,08

Der Bilanzausweis betrifft den Anteil der Gemeinde Egelsbach am Zweckverband der

Sparkasse Langen-Seligenstadt.

2. Umlaufvermögen 31.12.2024 EUR 8.415.569,98

31.12.2023 EUR 12.079.366,44

Als Umlaufvermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dem Geschäftsbetrieb der

Kommune nicht dauerhaft dienen sollen.
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Die Position Umlaufvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.844.540,61 2.422.739,12

Flüssige Mittel 5.571.029,37 9.656.627,32

8.415.569,98 12.079.366,44

2.1. Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe 31.12.2024 EUR 0,00

31.12.2023 EUR 0,00

Es erfolgt kein Ausweis.

2.2. Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen
und Waren 31.12.2024 EUR 0,00

31.12.2023 EUR 0,00

Es erfolgt kein Ausweis.

2.3. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 31.12.2024 EUR 2.844.540,61

31.12.2023 EUR 2.422.739,12

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten die Ansprüche der Gemeinde

Egelsbach an Dritte auf Zahlungen, die wirtschaftlich und rechtlich bis zum Bilanzstichtag begründet

sind.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert oder mit dem am

Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit

erkennbaren Risiken behaftet ist, sind angemessene Wertabschläge, in Form von Einzel- und/oder

Pauschalwertberichtigungen, vorzunehmen.

Die Forderungen zum 31. Dezember 2024 sind in Offene-Posten-Listen nachgewiesen.
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Die Position Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen,
Investitionszuweisungen und -zuschüssen und
Investitionsbeiträgen 743.170,78 737.969,16

Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben,
Umlagen 1.596.040,24 1.006.958,54

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 69.291,06 105.728,84

Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und
Sondervermögen 40.844,32 55.867,79

Sonstige Vermögensgegenstände 395.194,21 516.214,79

2.844.540,61 2.422.739,12

Wertberichtigungen wurden im erforderlichen Umfang durchgeführt. 

An dieser Stelle wird auch auf die Forderungenübersicht (Anlage 6c) hingewiesen.
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2.3.1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen,
Transferleistungen, Investitionszuweisungen und
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen 31.12.2024 EUR 743.170,78

31.12.2023 EUR 737.969,16

An dieser Position werden die Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen erfasst.

Zuweisungen sind Geldleistungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Geldleistungen

zwischen dem öffentlichen Bereich und den sonstigen Bereichen (vgl. Hinweise zur GemHVO Nr. 22 zu

§ 49 GemHVO).

Die Forderungen aus Transferleistungen umfassen Forderungen für allgemeine Zuwendungen,

Zuwendungen für laufende und investive Zwecke sowie für Transfers. Transferleistungen liegen vor,

wenn aufgrund rechtlicher Regelungen Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder

personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat. Soweit es

sich nicht um Zuwendungen handelt, stehen den Transferzahlungen keine konkreten Gegenleistungen

gegenüber.

Auf Ebene der Hauptkonten werden die Forderungsarten/-gruppen (allgemeine und sonstige für

laufende Zwecke, für investive Zwecke sowie für Transfers) unterschieden. Der Ausweis erfolgt auf

Kontenebene getrennt nach Gebergruppen (z. B. Bund oder Land).

In der Kontengruppe sind auch die wegen Wegfalls des Bewilligungsgrundes zurückgeforderten

Zuweisungen und Zuschüsse zu verbuchen.
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Die Position Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen

und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen 128.808,91 175.342,02

davon: Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen
gegen das Land 38.053,80 39.604,66

davon: Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen
gegen Gemeinden (GV) 80.216,33 125.198,58

davon: Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen
gegen sonstige Bereiche 10.538,78 10.538,78

Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen 103.087,03 72.662,07

davon: Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen
private Unternehmen 0,00 169,83

davon: Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige
Bereiche 103.087,03 72.492,24

Forderungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen 566.284,87 596.529,88

davon: Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land 566.284,87 596.529,88

Forderungen aus Transferleistungen 742,68 1.042,56

Wertberichtigungen zu Forderungen aus Zuweisungen und
Zuschüssen und Investitionszuwendungen -55.752,71 -107.607,37

davon: Einzelwertb.zu Ford.aus Zuw.u. -zusch. u.Investz. -50.052,71 -101.907,37

davon: Pauschalwertb.zu Ford.aus Zuw.u. -zusch. u.Investz. -5.700,00 -5.700,00

743.170,78 737.969,16

Die Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen betreffen insbesondere

Kindergartenzuschüsse.

Die Forderungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen betreffen Zuweisungen des Landes im

Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms sowie des Kommunalinvestitionsprogramms.
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2.3.2. Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen
Abgaben, Umlagen 31.12.2024 EUR 1.596.040,24

31.12.2023 EUR 1.006.958,54

Unter dieser Bilanzposition werden die Forderungen der Gemeinde aus Steuern und Abgaben

abgebildet, die gegen natürliche und juristische Personen bestehen. Im Gegensatz zu den Forderungen

aus Lieferungen und Leistungen lässt sich hier kein direktes Leistungs-/Gegenleistungsverhältnis

erkennen.

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen gehören die Gebühren-, Beitrags- und Steuerforderungen

sowie sonstige Forderungen, die auf öffentlich-rechtlicher Grundlage beruhen.

Die Position Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen setzt sich wie folgt

zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Forderungen aus Steuern 2.294.719,05 1.491.153,21

Forderungen aus Gebühren 440.804,25 481.426,31

Sonstige Forderungen aus Abgaben 68.939,50 72.456,27

Wertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben -1.208.422,56 -1.038.077,25

davon: Einzelwertber. zu Ford. aus Steuern u. Abgaben -1.196.622,56 -1.026.277,25

davon: Pauschalwertber. zu Ford. aus Steuern u. Abgaben -11.800,00 -11.800,00

1.596.040,24 1.006.958,54

Bei den Forderungen aus Gebühren handelt es sich insbesondere um Kanal- und Abwassergebühren.

Die "Forderungen aus Steuern" sind in diesem Jahr erneut gestiegen, was im Wesentlichen auf die

Spitzabrechnung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer zurückzuführen ist.
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2.3.3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 31.12.2024 EUR 69.291,06

31.12.2023 EUR 105.728,84

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind im Wesentlichen privatrechtliche Forderungen.

Sie resultieren aus der dem Verwaltungs-/Betriebszweck entsprechenden Geschäftstätigkeit auf

Grundlage einer privatrechtlichen Leistungsbeziehung (Umsatztätigkeit). Beispiele hierfür sind:

 Forderungen im Zusammenhang mit der Lieferung von Waren oder Dienstleistungen, die in

Rechnung gestellt, aber noch nicht oder nur zum Teil bezahlt wurden,

 erbrachte Leistungen, auch wenn sie noch nicht abgerechnet sind,

 Kostenerstattungen und -ersatzleistungen,

 aufgelaufene Gebäudemieten, Pachten auf Land und Bodenschätze,

 Zahlungsrückstände auf Waren oder Dienstleistungen, sofern ihnen keine Kredite zugrunde

liegen.

Die Position Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen
(Inland) 242.031,25 279.137,58

Wertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen -172.740,19 -173.408,74

davon: Einzelwertber. zu Ford. aus Liefrg.u.Lstg. -172.540,19 -173.208,74

davon: Pauschalwertber. zu Ford. aus Liefrg.u.Lstg. -200,00 -200,00

69.291,06 105.728,84

Die Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen resultieren insbesondere aus

Forderungen für Pachtzins, Benutzungsentschädigungen und Forderungen aus

Betriebskostenabrechnungen. 
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2.3.4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
und gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht, und
Sondervermögen 31.12.2024 EUR 40.844,32

31.12.2023 EUR 55.867,79

Unter dieser Position werden nur konzernrelevante Geschäftsvorfälle erfasst. 

Unter Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und solchen

Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind sämtliche Forderungen

auszuweisen, die nicht als längerfristige "Ausleihungen" an solchen Unternehmen dem

Finanzanlagevermögen zuzuordnen sind.

Die Position Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein

Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 40.844,32 55.867,79

40.844,32 55.867,79

Die sonstigen Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht,

resultieren insbesondere aus der Gewinnausschüttung von der Stadtwerke Langen GmbH und dem

Anteil des Jahresüberschusses der Sparkasse Langen-Seligenstadt.

2.3.5. Sonstige Vermögensgegenstände 31.12.2024 EUR 395.194,21

31.12.2023 EUR 516.214,79

Sonstige Vermögensgegenstände sind Ansprüche gegen Dritte, welche bei keiner der vorher

genannten Forderungsarten auszuweisen sind. Zur Gruppe der sonstigen Vermögensgegenstände

zählen somit all die Vermögensgegenstände, die nicht unter die bereits genannten Bilanzpositionen

fallen.

Die Position Sonstige Vermögensgegenstände setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Anrechenbare Vorsteuer -4.949,58 -4.949,58

Sonstige Umsatzsteuerforderungen 313.513,40 317.069,69

Andere sonstige Forderungen 0,00 1.015,71

Forderungen aus durchlaufenden Posten 3.750,00 3.750,00

Andere sonstige Vermögensgegenstände 82.880,39 199.328,97

395.194,21 516.214,79
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2.4. Flüssige Mittel 31.12.2024 EUR 5.571.029,37

31.12.2023 EUR 9.656.627,32

Zu den flüssigen Mitteln zählen alle Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen.

Hierzu gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben auf Bankkonten.

Guthaben auf Bankkonten sind Einlagen bei Banken, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt

werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen übertragbar

sind, und zwar beides ohne nennenswerte Beschränkung oder Gebühr.

Der Kassenbestand sind die im Besitz von Kommunen befindlichen Noten und Münzen, die

üblicherweise als Zahlungsmittel verwendet werden. Zu den Kassenbeständen, z. B. Handkassen,

gehören auch noch nicht verbrauchte Freistempelwerte sowie Guthaben auf Frankiermaschinen und

Briefmarken.

Entstehen nur in wenigen Fällen Kassenvorgänge, können hierfür sog. "Nebenkassen" (z. B.

Portokasse) eingerichtet werden.

Überzogene Konten werden entsprechend dem Saldierungsverbot nicht unter dieser Bilanzposition,

sondern als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Das ausgewiesene Bankguthaben stimmt zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung zeitlicher

Buchungsunterschiede mit den Kontoauszügen der Kreditinstitute zum Bilanzstichtag oder, soweit

angefordert, mit den Bankbestätigungen überein.

Neben den gelisteten Beständen von Bankkonten bestehen im vorliegenden Abschluss sog.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung i. H. v. EUR 1.650.000. Dabei

handelt es sich jedoch nicht um einen Kredit zur Liquiditätssicherung. Nähere Erläuterung sind auf der

Passivseite unter der Position 4.3 ausgewiesen.
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3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2024 EUR 12.151,66

31.12.2023 EUR 13.751,28

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem

Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Beispiele hierfür sind:

 Damnum/Disagio

 Zölle und Verbrauchsteuern auf Vorräte

 Umsatzsteuer auf empfangene Anzahlungen

 im Dezember ausgezahlte Beamtengehälter für Januar des nächsten Jahres

 Versicherungs- und Mietvorauszahlungen

 Ansparraten für Darlehen der Abteilung B des Hessischen Investitionsfonds

Von der Bilanzierung von geringfügigen Rechnungsabgrenzungsposten kann abgesehen werden. Bei

mehreren gleichartigen Fällen, z. B. gleichartige Versicherungsprämien, ist die Geringfügigkeitsgrenze in

Höhe von EUR 2.000,00 nur dann unterschritten, wenn die Summe der gleichartigen Vorauszahlungen

insgesamt die genannte Grenze nicht erreicht.

Nach § 45 Abs. 1 GemHVO abzugrenzende Beamtenbezüge, d. h. im Dezember 2024 für Januar 2025

ausgezahlte Bezüge, sind im ARAP enthalten.

Weiterhin sind unter den ARAP die gezahlten Ansparraten auf die Darlehenssumme der Darlehen aus

dem Hessischen Investitionsfonds bilanziert. Die reguläre Ansparzeit betrug vier Jahre. Die Ansparraten

sind entsprechend der Tilgungszeit bzw. der regulären Laufzeit der Darlehen aufzulösen.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 31.12.2024 EUR 0,00

31.12.2023 EUR 0,00

Es erfolgt kein Ausweis.
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P A S S I V S E I T E

Als Passiva wird die Summe der Finanzierungsmittel bezeichnet, die auf der rechten Seite der Bilanz

aufgeführt werden und die Mittelherkunft nachweisen. Es wird hier zwischen Eigen- und Fremdkapital

unterschieden.

Das Vorsichtsprinzip wurde konsequent beachtet.

1. Eigenkapital 31.12.2024 EUR 35.001.850,54

31.12.2023 EUR 35.883.554,41

Im Vorgriff auf die Entwicklung der Ergebnisverwendung wird an dieser Stelle auf die

Eigenkapitalübersicht (Anlage 6f) hingewiesen.

1.1. Netto-Position 31.12.2024 EUR 27.959.377,07

31.12.2023 EUR 27.959.377,07

Die Netto-Position ergibt sich in der ersten Eröffnungsbilanz als Restgröße aus der Differenz aller

Aktiva und der auf der Passivseite gesondert zu zeigenden Sonderposten aus Zuweisungen und

Zuschüssen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten,  Rechnungsabgrenzungsposten und Rücklagen.

Nachdem die Eröffnungsbilanz erstellt wurde, ist dieses Konto, bis auf die beiden Ausnahmefälle, für

Korrekturen in Folgejahren und Verrechnungen von Vorjahresverlusten grundsätzlich nicht mehr zu

bebuchen. 

Gem. § 108 Abs. 5 HGO dürfen jedoch nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz Korrekturen

vorgenommen werden:

"(5) Ergibt sich bei der Aufstellung der Bilanz für ein späteres Haushaltsjahr, dass in der

Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Schulden nicht oder fehlerhaft angesetzt worden sind, so

ist in der späteren Bilanz der Wertansatz zu berichtigen oder der unterlassene Ansatz nachzuholen; dies

gilt auch, wenn die Vermögensgegenstände oder Schulden am Bilanzstichtag nicht mehr vorhanden

sind, jedoch nur für die auf die Vermögensänderung folgende Bilanz. Eine Berichtigung kann letztmalig in

der vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Bilanz vorgenommen werden. Vorherige Bilanzen sind nicht

zu berichtigen."
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Die Position Netto-Position setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Netto-Position 26.766.923,47 26.766.923,47

Korrekturen zum Eigenkapital 2008 1.871.123,92 1.871.123,92

Korrekturen zum Eigenkapital 2009 -163.442,53 -163.442,53

Korrekturen zum Eigenkapital 2010 -1.273,28 -1.273,28

Korrekturen zum Eigenkapital 2011 -347,00 -347,00

Korrekturen zum Eigenkapital 2012 -799.555,56 -799.555,56

Zuführung Nettoposition Hessenkasse 2018 285.948,05 285.948,05

27.959.377,07 27.959.377,07

Im vorliegenden Jahresabschluss wurden keine Korrekturen der Netto-Position vorgenommen.

1.2. Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital 31.12.2024 EUR 7.924.177,34

31.12.2023 EUR 7.656.805,02

Hier sind insbesondere die Rücklagen auszuweisen, zu deren Bildung die Kommune gesetzlich

verpflichtet ist. Zur Bildung von Rücklagen sind die Regelungen der § 23, § 24 und § 25 GemHVO sowie

die entsprechenden Hinweise zur GemHVO zu beachten.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich Veränderungen durch die Ergebnisverwendung 2023 ergeben.

1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen
Ergebnisses 31.12.2024 EUR 7.552.918,08

31.12.2023 EUR 7.297.460,47

Gewinnrücklagen werden aus dem erwirtschafteten Überschuss im ordentlichen Ergebnis gebildet (vgl.

§ 23 und § 24 GemHVO sowie die ergänzenden Hinweise zur GemHVO).

Die Veränderung ergibt sich aus der Rücklagenzuführung des Überschusses im ordentlichen Ergebnis

des Vorjahres 2023.

1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des
außerordentlichen Ergebnisses 31.12.2024 EUR 242.491,10

31.12.2023 EUR 230.576,39

Die Veränderung ergibt sich aus der Rücklagenzuführung des Überschusses im außerordentlichen

Ergebnis des Vorjahres 2023.
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1.2.3. Zweckgebundene Rücklagen 31.12.2024 EUR 128.768,16

31.12.2023 EUR 128.768,16

Zweckgebundene Rücklagen stellen nach Hinweis Nr. 13.3 zu § 59 GemHVO Mittel dar, die der

Gemeinde aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder vertraglicher Vereinbarungen für einen definierten

Zweck zugeflossen sind (z. B. eine ÖPNV-Rücklage, eine Gebührenausgleichsrücklage nach KAG).

Nach Hinweis Nr. 20 zu § 59 GemHVO sind vorhandene Gebührenausgleichsrücklagen als

"Sonderposten für den Gebührenausgleich" auszuweisen.

Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Saldo beinhaltet die zweckgebundene Rücklage aus Spenden für

das Egelsbacher Freibad.

1.2.4. Sonderrücklagen 31.12.2024 EUR 0,00

31.12.2023 EUR 0,00

Es erfolgt kein Ausweis.

1.2.5. Stiftungskapital 31.12.2024 EUR 0,00

31.12.2023 EUR 0,00

Es erfolgt kein Ausweis.
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1.3. Ergebnisverwendung 31.12.2024 EUR -881.703,87

31.12.2023 EUR 267.372,32

Noch nicht verwendete Überschüsse oder noch nicht abgedeckte Verluste aus den Vorjahren sind als

Ergebnisverwendung auszuweisen.

Das Jahresergebnis ist als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag, abhängig von seiner Entstehung,

als ordentliches oder außerordentliches Ergebnis auf getrennten Konten auszuweisen. Die

unterschiedlichen Tatbestände sind je Rechnungsperiode transparent zu machen.

Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr ist auf die Zuführung des Jahresergebnisses in die Rücklage

zurückzuführen.

1.3.1. Ergebnisvortrag 31.12.2024 EUR 0,00

31.12.2023 EUR 0,00

Durch die Teilnahme der Gemeinde Egelsbach an der sogenannten HESSENKASSE und die

Verwendung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses aus dem vorangegangenen

Jahresabschluss konnten die Fehlbetragsvorträge bereits in den Vorjahren ausgeglichen werden.

Es besteht kein Ausweis zum Bilanzstichtag. Die Vorjahresergebnisse wurden den Rücklagen zugeführt.

1.3.2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 31.12.2024 EUR -881.703,87

31.12.2023 EUR 267.372,32

Die Position Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -961.115,22 255.457,61

Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 79.411,35 11.914,71

-881.703,87 267.372,32

Die Vorjahresergebnisse wurden in die entsprechenden Rücklagen eingestellt bzw. mit diesen

verrechnet.

1.4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 31.12.2024 EUR 0,00

31.12.2023 EUR 0,00

Es erfolgt kein Ausweis.
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2. Sonderposten 31.12.2024 EUR 13.417.274,93

31.12.2023 EUR 13.921.833,27

Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge, die die Gemeinde Egelsbach

erhalten hat, werden in der Bilanz als Sonderposten passiviert. Der Förderbetrag wird dabei getrennt

von den eigentlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst.

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, die die Gemeinde

Egelsbach zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Soweit möglich, wurden die erhaltenen

Investitionszuweisungen und -zuschüsse und Investitionsbeiträge den einzelnen

Vermögensgegenständen zugeordnet und über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge sind als Gegenposten zu den

ungekürzt angesetzten Anschaffungs- und Herstellungskosten der Sachanlagen passiviert

(§ 38 GemHVO), sie werden korrespondierend zu den Abschreibungen auf die bezuschussten

Vermögensgegenstände aufgelöst. In den Fällen, in denen eine Zuordnung der Zuschüsse und

Zuwendungen zu den einzelnen Maßnahmen nicht möglich war, wird der Ursprungsbetrag des

Sonderpostens über 10 Jahre oder über die durchschnittliche Nutzungsdauer der Anlageklasse, der dem

bezuschussten Vermögensgegenstand zuzurechnen ist, aufgelöst (vgl. § 38 Abs. 4 GemHVO).

Hinsichtlich der Entwicklung der Sonderposten wird an dieser Stelle bereits auf die

Sonderpostenübersicht gem. Muster zu § 52 Abs. 1 GemHVO (Anlage 6b) hingewiesen.
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2.1. Sonderposten für erhaltene
Investitionszuweisungen, –zuschüsse und
Investitionsbeiträge 31.12.2024 EUR 4.928.853,59

31.12.2023 EUR 5.167.804,26

Unter der Bilanzposition Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen erfolgt der Ausweis

der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Zuwendungen durch Dritte, die im Zeitablauf

erfolgswirksam vereinnahmt werden.

Es handelt sich um Kapitalzuschüsse und Beiträge, die durch entsprechende ertragswirksame Auflösung

von Sonderposten im Zeitablauf, korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens,

vorgenommen werden.

Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sind abzugrenzen gegenüber

 Sonstigen Sonderposten,

 Verbindlichkeiten aus ausstehender, zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen und

 Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, welche nicht passiviert werden.

Die erhaltenen Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge wurden nach

§ 38 Abs. 4 GemHVO passiviert und über die Nutzungsdauer der zugeordneten Vermögensgegenstände

aufgelöst.

Die Position Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge

setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 3.496.165,49 3.645.448,16

Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich 98.697,51 108.716,08

Investitionsbeiträge 1.333.990,59 1.413.640,02

4.928.853,59 5.167.804,26
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2.1.1. Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 31.12.2024 EUR 3.496.165,49

31.12.2023 EUR 3.645.448,16

Die Position Zuweisungen vom öffentlichen Bereich setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund 63.268,27 67.468,12

Sonderposten aus Zuweisungen vom Land 3.372.466,67 3.516.110,38

Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV) 60.430,55 61.869,66

3.496.165,49 3.645.448,16

Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzposition wie folgt entwickelt:

EUR

Stand zum 31.12.2023 3.645.448,16

Zugänge 33.225,96

Auflösung -182.508,63

Stand zum 31.12.2024 3.496.165,49

Im Haushaltsjahr erhaltene Zuweisungen beziehen sich auf: EUR

Zuschuss Multisport-u. Tischtennisanlage Teil 2 25.000,00

Zuschuss aus: Programm Starke Teams, starke Kitas 3.785,00

Kita Forsthaus 2.440,96

Kita Bürgerhaus 1.700,00

Kita Bayerseich 300,00

33.225,96

2.1.2. Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich 31.12.2024 EUR 98.697,51

31.12.2023 EUR 108.716,08

Die Position Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen 15.891,47 17.206,97

Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen 82.806,04 91.509,11

98.697,51 108.716,08
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Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzposition wie folgt entwickelt:

EUR

Stand zum 31.12.2023 108.716,08

Zugänge 3.468,81

Abgänge -4,00

Auflösung -13.483,38

Stand zum 31.12.2024 98.697,51

Von privaten Unternehmen eingegangene Zuschüsse betreffen: EUR

Zuschuss Glasfibersprungbrett, Freibad 3.468,81

3.468,81

Die Abgänge resultieren aus: EUR

Spende Sonnenschirm 2,00

Zuschuss Großflächenmäher, Freibad 1,00

Zuschuss Gymnastikmatten 1,00

4,00

2.1.3. Investitionsbeiträge 31.12.2024 EUR 1.333.990,59

31.12.2023 EUR 1.413.640,02

Unter der Position Sonderposten aus Investitionsbeiträgen erfolgt der Ausweis der Finanzierung

kommunalen Vermögens mittels Beiträgen durch Dritte, die grundsätzlich erfolgswirksam vereinnahmt

werden (durch entsprechende Auflösung von Sonderposten korrespondierend zur Abschreibung des

damit finanzierten Vermögens).

Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzposition wie folgt entwickelt:

EUR

Stand zum 31.12.2023 1.413.640,02

Auflösung -79.649,43

Stand zum 31.12.2024 1.333.990,59

An dieser Stelle werden die von der Gemeinde Egelsbach erhobenen Erschließungs- und

Straßenbeiträge der Vorjahre bilanziert und ratierlich entsprechend der Abschreibungsdauer des

geförderten Wirtschaftsgutes aufgelöst.
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2.2. Sonderposten für den Gebührenausgleich 31.12.2024 EUR 398.367,46

31.12.2023 EUR 398.367,46

Mit Anwendung der novellierten GemHVO sind vorhandene "Gebührenausgleichsrücklagen" als

"Sonderposten für den Gebührenausgleich" auszuweisen. Die Regelung des § 41 Abs. 7 GemHVO sieht

vor:

"Übersteigen in einem Haushaltsjahr die Benutzungsgebühren, die von der Gemeinde für die Benutzung

einer ihrer öffentlichen Einrichtungen nach § 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben in der Fassung

der Bekanntmachung vom 24. März 2013 (GVBl. S. 134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Juli

2023 (GVBl. S. 582), erhoben werden, die Kosten dieser Einrichtung, ist der Unterschiedsbetrag in der

Schlussbilanz dieses Haushaltsjahres auf der Passivseite als Sonderposten für den Gebührenausgleich

anzusetzen."

Dieser Betrag muss nach dem Äquivalenzprinzip den Gebührenzahlern wieder zugutekommen. 

Bei der Berechnung der Gebühren gem. § 10 KAG gilt, dass die Gebührensätze i. d. R. so zu bemessen

sind, dass die Kosten einer Einrichtung gedeckt sind. Für die Ermittlung der Kosten kann ein

mehrjähriger Zeitraum zugrunde gelegt werden, der fünf Jahre nicht überschreiten soll.

Kostenüberdeckungen, welche sich am Ende dieses Zeitraums ergeben, sind innerhalb der fünf

folgenden Jahre auszugleichen. Dabei ist § 10 Abs. 2 Satz 7 KAG zu beachten (vgl. Hinweis Nr. 17 zu

§ 41 GemHVO).

Die Gemeinde Egelsbach hat im Laufe des Haushaltsjahres 2017 eine Einzahlung vom

Abwasserverband Langen/Egelsbach/Erzhausen in der ausgewiesenen Höhe erhalten. Im Rahmen der

ausstehenden Nachkalkulation der Gebühren ist die endgültige Höhe eines möglichen Sonderpostens

für den Gebührenausgleich zu klären und wird in den folgenden Abschlüssen Berücksichtigung finden.

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich bleibt im vorliegenden Jahresabschluss unverändert. 

2.3. Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des
Hessischen Finanzausgleichs 31.12.2024 EUR 0,00

31.12.2023 EUR 0,00

Es erfolgt kein Ausweis.
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2.4. Sonstige Sonderposten 31.12.2024 EUR 8.090.053,88

31.12.2023 EUR 8.355.661,55

Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzposition wie folgt entwickelt:

EUR

Stand zum 31.12.2023 8.355.661,55

Auflösung -265.607,67

Stand zum 31.12.2024 8.090.053,88

Die übrigen sonstigen Sonderposten werden seit dem Jahresabschluss 2015 bilanziert und resultieren

aus der Bilanzierung des Baugebiets "Brühl". Hierzu wurden 111 Sonderposten maßnahmenbezogen

gebildet.

Die Buchungsweise ist mit der Revision des Kreises Offenbach abgestimmt.
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3. Rückstellungen 31.12.2024 EUR 7.055.592,49

31.12.2023 EUR 7.623.326,49

Rückstellungen müssen nach § 39 Abs. 1 GemHVO für vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich

entstandene Verpflichtungen, die dem Grunde nach, jedoch nicht nach Höhe und nach Fälligkeit, zum

Abschlussstichtag bekannt sind, gebildet werden. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen und dienen der

periodengerechten Erfolgsermittlung. Die Auszahlungen hierfür erfolgen erst in einer späteren

Abrechnungsperiode. Eine genau bestimmbare Schuld hingegen wird als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Rückstellungen werden nur abgezinst, soweit die ihnen zugrunde liegenden Verbindlichkeiten einen

Zinsanteil enthalten und wenn die Auswirkung der Abzinsung auf das Bilanzergebnis wesentlich ist.

Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurden alle erkennbaren Risiken und ungewissen

Verpflichtungen berücksichtigt.

An dieser Stelle wird auch auf die Rückstellungenübersicht (Anlage 6e) hingewiesen.

3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen 31.12.2024 EUR 5.360.497,00

31.12.2023 EUR 5.304.554,00

Die Position Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.522.719,00 4.457.208,00

davon: Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle 4.093.896,00 4.092.929,00

davon: Verpflichtungen für aktive Beamte 428.823,00 364.279,00

Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern 715.521,00 735.155,00

Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern 122.257,00 112.191,00

5.360.497,00 5.304.554,00

Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen für die Gemeinde Egelsbach erfolgt durch die

Versorgungskasse Darmstadt. Die Mitteilung vom Januar 2025 über die Berechnung dieser

Rückstellungen zum Stichtag 31. Dezember 2024 liegt vor.

Die Ermittlung der Verpflichtung erfolgt mittels des EDV-Programms "HAESSLER-Pensionsrückstellung"

der Firma HAESSLER PensionSystem GmbH. Dem Berechnungsprogramm liegen die Richttafeln

2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck zugrunde, die für versicherungsmathematische Berechnungen

allgemein anerkannt sind. Ein erheblicher Faktor bei der Berechnung ist der zugrunde gelegte

Rechnungszins. 
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Für den Wertansatz von beamtenrechtlichen Pensionsverpflichtungen im Jahresabschluss der

Gemeinde Egelsbach ist § 39 Abs. 1. Nr. 1 i. V. m. § 41 Abs. 6 GemHVO maßgeblich. Hiernach wird die

Anwendung des Rechnungszinsfußes von 6 % verbindlich vorgegeben.

Aufgrund der Hinweise zu § 39 (hier Nr. 4) GemHVO ist aber auch eine weitere Berechnung zu erstellen.

Ist nämlich der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 %) höher als der von

der Deutschen Bundesbank, nach § 253 Abs. 2 HGB bekanntgegebene Abzinsungszinssatz (1,90 % im

Dezember 2024), so sind die sich aus dem niedrigeren Zinssatz ergebenden höheren

Verpflichtungswerte im Anhang des Jahresabschlusses anzugeben. 

Mit Darstellung der nachfolgenden Tabelle wird dieser Vorgabe nachgekommen. Die Berechnung der

beamtenrechtlichen Pensionsverpflichtungen mit dem Zinssatz von 1,90 % wurde ebenfalls von der KVK

mittels des Teilwertverfahrens durchgeführt und führt zu einer um EUR 2.265.000,00 höheren Bewertung

der Pensionsverpflichtungen.

1,90 %* 6,00 %**

EUR EUR

Pensionsverpflichtungen per 31.12.2024 6.787.719,00 4.522.719,00

6.787.719,00 4.522.719,00

 *  Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB
** Abzinsungssatz nach § 41 Abs. 6 GemHVO

Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten für die

Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst sind nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO zu bilden.

Auch diese Berechnung wurde, wie bereits erwähnt, von der Versorgungskasse Darmstadt durchgeführt.

Das Gutachten der Versorgungskasse ist Grundlage zur Bilanzierung der Rückstellung im

Jahresabschluss der Gemeinde Egelsbach.

Maßgebend für die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen waren die Kosten- und Wertverhältnisse vom

31. Dezember 2024. Das zu berücksichtigende Beihilfeentgelt wird mit Ruhestandseintritt (zwischen dem

65. und dem 67. Lebensjahr) gemäß § 33 Abs. 1 und 3 des Hessischen Beamtengesetzes (HBG) oder

bei vorzeitiger Invalidität gezahlt.

Die Verpflichtungsermittlung der künftigen Beihilfen an Versorgungsempfänger erfolgte unter

Anwendung des versicherungsmathematischen Teilwertverfahrens. Als Beihilfetarif wurde ein statistisch

durch die Versorgungskassen ermittelter Wert angesetzt. Dieser Wert wird von Jahr zu Jahr durch die

zuständige Versorgungskasse geprüft und ggf. angepasst. Aufgrund der unterschiedlichen zeitlichen

Auszahlungspunkte der Beihilfen wurde bei der Bewertung eine monatliche Zahlungsweise unterstellt.

Bei der Beihilfeverpflichtung wurde ein Zinssatz von 5,5 % (orientiert an § 6 EStG) verwendet.

Gemäß den Hinweisen zur GemHVO sind Rückstellungen für Altersteilzeit nur für genehmigte Anträge
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auf Altersteilzeit zu bilden. Für die Bestimmung der Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen lag kein

versicherungsmathematisches Gutachten vor. Hier wurden die Veränderungen berücksichtigt, die sich

aus dem Personalabrechnungsprogramm ergeben haben.

Abschließend zu dieser Position sei erwähnt, dass Verpflichtungen aus der Zusatzversorgung von

Arbeitnehmern nicht zu passivieren sind (s. hierzu auch Kapitel VII. Nr. 5.1.).

3.2. Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach
dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für
Verpflichtungen im Rahmen von
Steuerschuldverhältnissen 31.12.2024 EUR 1.036.923,00

31.12.2023 EUR 1.687.100,00

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO und § 106 Abs. 4 HGO sind Rückstellungen für ungewisse

Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) und für Verpflichtungen aus

Steuerschuldverhältnissen zu bilden. 

Die Position Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz

und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Rückstellungen für Kreisumlage 684.871,00 1.114.300,00

Rückstellungen für Schulumlage 352.052,00 572.800,00

1.036.923,00 1.687.100,00

Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzposition wie folgt entwickelt:

EUR

Stand zum 31.12.2023 1.687.100,00

Inanspruchnahme -650.177,00

Stand zum 31.12.2024 1.036.923,00

Gemäß Nr. 9 - Eildienst 93 des Hessischen Städte- und Gemeindebundes vom 23. Juli 2013 und den

Hinweisen Nr. 13 zu § 39 GemHVO sind für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des

Finanzausgleiches nur dann Rückstellungen zu bilden, wenn "[...] ungewöhnlich hohe Steuererträge des

laufenden Jahres aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs in folgenden Jahren zu ungewöhnlich

hohen Umlagezahlungen führen [...]".

Um den Begriff "ungewöhnlich hohe" Steuererträge messbar zu machen, wird seitens der Gemeinde

Egelsbach eine Wesentlichkeitsschwelle festgelegt, ab der "ungewöhnlich hohe" Steuererträge gegeben

sein sollen. Dazu wird die Ertragsentwicklung der einschlägigen Steuerarten (Grundsteuer A und B,

Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommensteuer) in den zurückliegenden

Jahren betrachtet und der gleitende Durchschnittswert der zurückliegenden Jahre mit dem Wert des
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aktuellen Jahres verglichen. Weicht dieser um mindestens 10 % ab, kann frühestens von "ungewöhnlich

hohen" Steuereinnahmen ausgegangen werden. Der Eildienst gibt gemeinsam mit der Untergrenze von

10 % auch einen zweiten Wert (25 %) an, welcher als Schwellenwert vertretbar ist.

Ausgehend von den Berechnungen für verschiedene Haushaltsjahre wurde der Schwellenwert bei der

Gemeinde Egelsbach zunächst auf 10,0 % festgelegt.

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt die Berechnung einen Wert von 0,0 %. Der Schwellenwert wird somit

unterschritten, sodass keine Rückstellungen gebildet werden müssen.

3.3. Rückstellungen für die Rekultivierung und
Nachsorge von Abfalldeponien 31.12.2024 EUR 0,00

31.12.2023 EUR 0,00

Zu den Umweltrückstellungen zählen z. B. die Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge

von Deponien sowie die Altlastensanierung. 

Die Kommune hat keine Deponien oder ähnliche Sachverhalte, für die Rückstellungen zu bilden sind.

3.4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 31.12.2024 EUR 6.672,49

31.12.2023 EUR 6.672,49

Für Altlasten der Fläche "Im Brühl" wurden im Jahresabschluss 2012 Rückstellungen in Höhe von

EUR 154.000,00 zugeführt, welche sich aus getätigten Buchungen in 2015 sowie noch ausstehenden

geschätzten Aufwendungen (z. B. Entsorgung, Neuauffüllung, Gutachten usw.) zusammensetzen. Diese

Rückstellung wird in notwendiger Höhe fortgeführt.

3.5. Sonstige Rückstellungen 31.12.2024 EUR 651.500,00

31.12.2023 EUR 625.000,00

Für gebotene, aber im Haushaltsjahr unterlassene Instandhaltungen sind Rückstellungen zu bilden,

wenn die Arbeiten im abgelaufenen Jahr belegbar geplant waren (z. B. Instandhaltungsplan).

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften machen

Rückstellungen erforderlich, wenn die Kommune voraussichtlich in Anspruch genommen wird und der zu

leistende Betrag nicht geringfügig ist. Rückstellungen für anhängige Gerichts- und

Widerspruchsverfahren sind nach folgenden Kriterien zu ermitteln: Stand des Verfahrens,

Streitgegenstand, Verfahrensgegner, Grund des Streits, Beurteilung des Risikos (voraussichtliche Höhe

der Inanspruchnahme i. v. H. des strittigen Betrages), Gerichts- und Rechtsanwaltskosten, Zeugen- und

Sachverständigengebühren sowie Kosten weiterer Instanzen.
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Die Position Sonstige Rückstellungen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten 651.500,00 625.000,00

651.500,00 625.000,00

Im Berichtsjahr hat sich die Bilanzposition wie folgt entwickelt:

EUR

Stand zum 31.12.2023 625.000,00

Inanspruchnahme -34.323,84

Auflösung/Herabsetzung -676,16

Zuführung 61.500,00

Stand zum 31.12.2024 651.500,00

Die Inanspruchnahme der Rückstellung erfolgte aufgrund der im Berichtsjahr durchgeführten

Jahresabschlusserstellung und Rechnungsprüfung der Jahresabschlüsse 2021, 2022 und 2023 sowie

der damit verbundenen Zahlung. Die Auflösung bzw. Herabsetzung ergibt sich aus den Rückstellungen

für die Erstellung des Jahresabschlusses 2023. Die Zuführung betrifft zum Großteil Rückstellungen für

Urlaubs- und Zeitguthaben. Des Weiteren wurden für die Erstellung und Prüfung des vorliegenden

Jahresabschlusses 2024 Rückstellungen i. H. v. EUR 25.500,00 gebildet.
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4. Verbindlichkeiten 31.12.2024 EUR 17.824.097,72

31.12.2023 EUR 18.746.015,66

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher

sind. Eine Verbindlichkeit ist der Anspruch eines Dritten gegenüber der Gemeinde Egelsbach aus einem

Schuldverhältnis. Das Schuldverhältnis kann aufgrund öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher

Grundlage bestehen. Eine Verbindlichkeit erlischt i. d. R. durch Zahlung.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

An dieser Stelle wird auch auf die Verbindlichkeitenübersicht (Anlage 6d) hingewiesen.

4.1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 31.12.2024 EUR 0,00

31.12.2023 EUR 0,00

Es erfolgt kein Ausweis.

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für
Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen 31.12.2024 EUR 8.632.838,39

31.12.2023 EUR 9.244.264,09

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung

gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital, i. d. R. mit Zinsen,

zurückzuzahlen. Die Restschulden sind durch Saldenbestätigungen und Darlehensauszüge zu belegen.

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen sind gemäß § 41 Abs. 1 S. 2 GemHVO in Höhe ihres

Rückzahlungsbetrages in der Bilanz abgebildet.

Unter den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind Kredite zu passivieren, die für

Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen wurden.

Die Position Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
gegenüber Kreditinstituten 8.630.229,39 9.178.614,71

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
gegenüber öffentlichen Kreditgebern 0,00 38.532,15

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen
gegenüber sonstigen Kreditgebern 2.609,00 27.117,23

8.632.838,39 9.244.264,09
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4.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die
Liquiditätssicherung 31.12.2024 EUR 1.650.000,00

31.12.2023 EUR 1.650.000,00

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung bezeichnen die der Kommune

von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene

Kapital, i. d. R. mit Zinsen, zurückzuzahlen. Kassenkredite/Liquiditätskredite werden als kurzfristige

Verbindlichkeiten erfasst, die der Schuldner zur Überbrückung vorübergehender Liquiditätsengpässe

eingeht.

Die Position Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung setzt sich wie folgt

zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die
Liquiditätssicherung gegenüber sonstigen Kreditgebern 1.650.000,00 1.650.000,00

1.650.000,00 1.650.000,00

Bei den EUR 1.650.000 handelt es sich nicht um einen Liquiditätskredit, sondern um eine kurzfristige

Geldanlage von temporär überschüssiger Liquidität auf den Treuhandkonten der Terramag GmbH.

Diese Gelder sind als Finanzmittel für Maßnahmen zur Abwicklung der Baugebiete „Im Brühl“ sowie

„Leimenkaute“ zweckgebunden.

Die Terramag GmbH ist mit Betreuungsvertrag für genannte Baugebiete beauftragt, zur Umsetzung der

Maßnahmen die Finanzmittel im Namen der Gemeinde Egelsbach auf zwei Treuhandkonten zu

verwalten. Zu Ende 2024 beläuft sich der Stand auf dem Treuhandkonto „Brühl“  auf ca. EUR 400.000

sowie auf dem Treuhandkonto „Leimenkaute“ auf ca. EUR 1.250.000.

Für die von der Terramag GmbH noch nicht benötigten Mittel wurde mit Beschluss der

Gemeindevertretung am 06.12.2023 die Tätigung einer kurzfristigen Geldanlage in Höhe von insgesamt

EUR 1.650.000 für 30 Tage vorgesehen.

Im Zuge der Kassenprüfung 2023 erging die Aufforderung durch die Revision des Kreis Offenbach,

diese liquiden Mittel zur Geldanlage auf den Tagesabschlüssen der Gemeindekasse mit aufzunehmen.
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4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften 31.12.2024 EUR 0,00

31.12.2023 EUR 0,00

Bei den Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die

Kreditaufnahmen gleichkommen, sind Zahlungsverpflichtungen auszuweisen, die wirtschaftlich einer

Kreditverpflichtung gleichkommen. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte können z. B. durch Leasingverträge,

Schuldübernahmen, Leibrentenverträge, Öffentlich-Private Partnerschaften (ÖPP) entstehen. Die

Bilanzierung ist abhängig von der konkreten Vertragsausgestaltung.

Es erfolgt kein Ausweis.

4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und
Zuschüssen, Transferleistungen und
Investitionszuweisungen und –zuschüssen,
Investitionsbeiträgen 31.12.2024 EUR 232.946,90

31.12.2023 EUR 211.614,90

Die Position Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und

Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber
Gemeinden (GV) 152.284,27 156.781,71

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber
Zweckverbänden und dgl. -6.886,84 -8.036,17

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber
privaten Unternehmen 28.803,37 -12.107,10

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber
übrigen Bereichen 37.147,47 36.485,17

Umgliederungskonto debitorische Kreditoren 21.598,63 38.491,29

232.946,90 211.614,90

Die "Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden" betreffen im

Wesentlichen Kostenerstattungen nach § 28 HKJGB. Die Position "Verbindlichkeiten aus Zuweisungen

und Zuschüssen gegenüber privaten Unternehmen" betrifft vor allem Verbindlichkeiten der Gemeinde

gegenüber Vereinen sowie das Korrekturkonto für Überzahlungen (sog. debitorischen Kreditoren).

4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 31.12.2024 EUR 889.112,28

31.12.2023 EUR 1.018.282,39

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen,

bei denen die Gemeinde Egelsbach Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der
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Leistung bereits erbracht hat und die eigene Gegenleistung noch aussteht. Zum Ausweis sind auch

Sachverhalte enthalten, bei denen die Leistung zum Bilanzstichtag erbracht war, die Rechnung aber zum

Bilanzstichtag noch nicht vorlag.

4.7. Verbindlichkeiten aus Steuern und
steuerähnlichen Abgaben 31.12.2024 EUR 151.434,55

31.12.2023 EUR 185,00

Steuern sind Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von

einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei denen

der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (§ 3 Abgabenordnung).

Steuerähnliche Abgaben sind Erträge aus Abgaben, die zwar rechtlich keinen Steuern zuzurechnen sind,

jedoch wesentliche Merkmale einer Steuer aufweisen.

Die Position Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben setzt sich wie folgt

zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Steuern 93.395,75 -20.838,03

Steuerähnliche Abgaben 58.038,80 21.023,03

151.434,55 185,00

4.8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen
ein Beteiligungsverhältnis besteht, und
Sondervermögen 31.12.2024 EUR 0,00

31.12.2023 EUR 0,00

4.9. Sonstige Verbindlichkeiten 31.12.2024 EUR 6.267.765,60

31.12.2023 EUR 6.621.669,28

Die Position Sonstige Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Sonstige Steuerverbindlichkeiten 124.200,96 114.453,81

Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern -1.371,17 -1.480,04

Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und
Gesellschaftern 32.488,42 36.630,78

Verwahrungen 11.569,98 11.452,68

Andere sonstige Verbindlichkeiten 5.657.385,51 5.948.050,09

Umgliederungskonto debitorische Kreditoren 443.491,90 512.561,96

6.267.765,60 6.621.669,28
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Die drei Positionen "Sonstige Steuerverbindlichkeiten", "Verbindlichkeiten gegenüber

Sozialversicherungsträgern" und "Verbindlichkeiten gegenüber Bediensteten, Organmitgliedern und

Gesellschaftern"  beziehen sich auf noch offene Verbindlichkeiten aus Lohn- und Gehaltsabrechnungen

(LOGA). Diese werden zu Beginn des Folgejahres ausgeglichen. 

Bei den Verwahrungen handelt es sich um Forderungen und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit

durchlaufenden Geldern.

Bei den anderen sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um die Verbindlichkeit aus

dem Eigenanteil der Gemeinde Egelsbach an der HESSENKASSE (Restverbindlichkeit zum 31.12.2024:

EUR 5.233.370,00). Die hieraus bestehende Verbindlichkeit in Höhe von ursprünglich EUR 6,9 Mio. ab

2018 hat die Gemeinde über einen Zeitraum bis 2043 mit jährlichen Raten von EUR 287.350 zu tilgen.

Des Weiteren ist unter dieser Position die Fehlbelegungsabgabe (TEUR 345) zu nennen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 31.12.2024 EUR 992.473,66

31.12.2023 EUR 964.979,59

Ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) gemäß § 45 Abs. 2 GemHVO ist gegeben, wenn

Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag bestehen und sie nach dem Abschlussstichtag einen Ertrag für

eine bestimmte Zeit darstellen.

Die Position Passive Rechnungsabgrenzungsposten setzt sich wie folgt zusammen:

31.12.2024 31.12.2023

EUR EUR

Sonstige passive Rechnungsabgrenzung 992.473,66 964.979,59

davon: Grabnutzungsgebühr 25 Jahre 342.341,78 326.430,69

davon: Grabnutzungsgebühr 40 Jahre 554.637,22 542.109,77

davon: Grabnutzungsgebühr Verlängerung 95.494,66 96.439,13

992.473,66 964.979,59

Der Rechnungsabgrenzungsposten besteht ausschließlich für vorausgezahlte Grabnutzungsgebühren.

Die Grabnutzungsgebühren wurden für die belegten Gräber ermittelt. Grundlage hierfür sind die

Grabtypen, der Nutzungsbeginn und die Nutzungsdauer. Die Zahlungen für die Grabnutzungsrechte der

einzelnen Grabarten wurden ab Januar 1968 ermittelt (die längste Nutzungsdauer beträgt 40 Jahre) und

entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst (vgl. § 45 Abs. 2 GemHVO).
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V. ANGABEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG

Nachfolgend werden die einzelnen Posten der Ergebnisrechnung aufgeführt. Die Salden der

Einzelposten werden, soweit möglich, gemäß dem KVKR, d. h. nach Hauptkonten und Kontengruppen

untergliedert, dargestellt. Konten, deren Betrag Null ist, werden nicht dargestellt.

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte 2024 EUR 854.625,70

2023 EUR 1.037.431,58

Privatrechtliche Leistungsentgelte stellen Erträge als Gegenleistungen für Hauptleistungen der

Kommune, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen, dar. Die Erträge beruhen meist auf

freier Preisvereinbarung, wobei unter freien Preisvereinbarungen auch Preise auf Grundlage von

Preislisten zu verstehen sind.

Die Position Privatrechtliche Leistungsentgelte setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR

Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen 181.767,32 203.071,50

Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten 24.255,79 22.689,07

Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und
Rechten 145.394,30 112.086,51

Sonstige Umsatzerlöse 503.208,29 699.584,50

854.625,70 1.037.431,58

Die sonstigen Umsatzerlöse betreffen im Wesentlichen den Verkauf von Holz, Volkshochschulgebühren,

Freibadeinnahmen, Marktgebühren sowie Schulbetreuungsentgelte.

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2024 EUR 4.501.446,27

2023 EUR 4.358.891,44

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stellen Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines

hoheitlichen Leistungsverhältnisses dar, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (z. B.

Gesetz, Verordnung, öffentlich-rechtliche Satzung) bestimmt wird.

Die Position Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR

Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 194.179,39 167.930,98

Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 4.224.434,59 4.104.302,37

Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen 82.832,29 86.658,09

4.501.446,27 4.358.891,44
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3. Kostenersatzleistungen und –erstattungen 2024 EUR 299.358,64

2023 EUR 331.045,07

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen

der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder

vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind

hierunter zu buchen.

Unter dieser Position werden Kostenersatzleistungen und -erstattungen ausgewiesen, die nicht auf den

Sozialgesetzen beruhen. Diese sind als Erträge aus Transferleistungen auszuweisen.

Die Position Kostenersatzleistungen und –erstattungen teilt sich auf in:

2024 2023

EUR EUR

Kostenerstattungen vom Bund 35,79 35,79

Kostenerstattungen vom Land 1.179,50 1.363,00

Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) 100.000,00 103.736,63

Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. 20,30 0,00

Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 1.219,20 1.351,28

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 195.192,85 218.488,23

Andere Kostenersatzleistungen und –erstattungen 1.711,00 6.070,14

299.358,64 331.045,07

Bei den Kostenerstattungen von übrigen Bereichen sind unter anderem Kostenerstattungen für

Hilfeleistungen der Feuerwehr, für Altpapier und Abfall enthalten.

4. Bestandsveränderungen und aktivierte
Eigenleistungen 2024 EUR 0,00

2023 EUR 0,00

Unter aktivierten Eigenleistungen sind Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um anteilige

Abschreibung, bei der Eigenerstellung von Anlagevermögen zu verstehen, z. B. Bau eines

Geräteschuppens durch eigene Arbeitnehmer/-innen.

Im vorliegenden Jahresabschluss sind keine derartigen Erträge generiert worden.
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5. Steuern und steuerähnliche Erträge
einschließlich Erträgen aus gesetzlichen
Umlagen 2024 EUR 22.487.692,16

2023 EUR 22.198.470,83

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und

von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei

denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung).

Die Position Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen

setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 9.592.053,53 9.136.992,28

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 931.275,21 918.013,23

Grundsteuer A 18.694,14 18.957,23

Grundsteuer B 4.661.719,45 4.091.030,31

Gewerbesteuer 6.368.509,85 7.081.506,71

Spielapparatesteuer 846.026,28 883.038,17

Hundesteuer 69.413,70 68.932,90

22.487.692,16 22.198.470,83

6. Erträge aus Transferleistungen 2024 EUR 587.970,00

2023 EUR 584.982,00

Ersatz von sozialen Leistungen (Transfererträge) liegt vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im

sozialen Bereich konsumtive Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen

Zweckbestimmung empfangen werden,  z. B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete

Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige sowie Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen.

Dabei wird von Kostenersatzleistungen ausgegangen, wenn für bereits erfolgte eigene Leistungen

entsprechende Gegenleistungen erbracht werden. Kostenerstattungen betreffen hingegen

Gegenleistungen für die Leistungen Dritter (z. B. von Krankenkassen).

Die Position Erträge aus Transferleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR

Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 587.970,00 584.982,00

587.970,00 584.982,00
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7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für
laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 2024 EUR 4.068.770,10

2023 EUR 5.291.161,06

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer

Aufgaben der Kommunen. Es muss sich hierbei um überwiegend  konsumtive, nicht personenbezogene

Erträge handeln.

Die Position Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR

Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse 2.112.489,00 3.186.684,00

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes 0,00 3.570,00

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 1.687.402,04 1.740.922,83

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 268.879,06 339.984,23

Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 20.000,00

4.068.770,10 5.291.161,06

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, –zuschüssen und
Investitionsbeiträgen 2024 EUR 541.249,11

2023 EUR 591.010,29

Empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge sind als Sonderposten zu passivieren

und zeitbezogen aufzulösen (vgl. § 38 Abs. 4 GemHVO). Der Auflösungszeitraum soll mit dem

Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes übereinstimmen.

Die Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, –zuschüssen

und Investitionsbeiträgen setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 182.508,63 179.070,25

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich 13.483,38 12.590,06

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionsbeiträgen 79.649,43 88.803,84

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus
Investitionen 265.607,67 310.546,14

541.249,11 591.010,29
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9. Sonstige ordentliche Erträge 2024 EUR 974.407,59

2023 EUR 1.000.386,73

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen all jene Erträge, die nicht einer anderen Position

zuzuordnen sind oder nach dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen hier ausgewiesen werden

müssen, wie z. B. die Erträge aus Konzessionsabgaben.

Die Position Sonstige ordentliche Erträge setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR

Nebenerlöse 904.326,09 821.434,88

Erträge aus Schadenersatzleistungen 14.191,60 2.465,71

Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen
(außer Instandhaltungsrückstellungen) 676,16 174.623,77

Andere sonstige betriebliche Erträge 55.213,74 1.862,37

974.407,59 1.000.386,73

Die Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen sind insbesondere auf die

Fortschreibung von Pensions- und Beihilfenrückstellungen zurückzuführen.

10. Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) 2024 EUR 34.315.519,57

2023 EUR 35.393.379,00
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11. Personalaufwendungen 2024 EUR 10.908.589,12

2023 EUR 10.106.332,14

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive

Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und -nehmer sowie die Beamtinnen und Beamten

der Kommune für persönlich-individuelle Leistungen bezahlt werden.

Die Position Personalaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR

Entgelte Arbeitnehmer 8.703.780,53 8.027.833,12

Bezüge Beamte 199.860,60 183.918,89

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und
Unterstützung 1.892.959,06 1.736.456,97

Sonstige Personalaufwendungen 111.988,93 158.123,16

10.908.589,12 10.106.332,14

12. Versorgungsaufwendungen 2024 EUR 1.144.756,37

2023 EUR 1.077.764,70

Bei Versorgungsaufwendungen handelt es sich primär um Leistungen für ehemalige Beamtinnen und

Beamte sowie um die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Position Versorgungsaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR

Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen 1.034.268,37 918.779,70

Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen 110.488,00 158.985,00

1.144.756,37 1.077.764,70

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2024 EUR 5.548.404,93

2023 EUR 5.003.005,85

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen all jene Geschäftsvorfälle,

die erforderlich sind, um den Betrieb der Verwaltung aufrechtzuerhalten.
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Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR

Aufwendungen für Material, Energie und sonstige
verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit 1.871.416,67 1.766.982,59

davon: Verbrauchsmaterial 42.386,81 53.996,64

davon: Hilfsstoffe 112.193,08 115.600,57

davon: Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 2.616,16 4.284,87

davon: Energie, Wasser, Abwasser 1.088.979,59 1.041.284,62

davon: Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung 81.272,13 87.544,38

davon: Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. 31.169,71 30.098,56

davon: Sonstiger Materialaufwand 512.799,19 434.172,95

Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.318.963,56 2.094.867,96

davon: Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen 77.705,99 68.795,66

davon: Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen 522.074,86 588.142,82

davon: Fremdinstandhaltung 1.319.579,01 1.056.026,59

davon: Aufwendungen für Fremdentsorgung 115.130,73 106.327,70

davon: Fremdreinigung 278.993,30 267.465,32

davon: Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen 5.479,67 8.109,87

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten 726.631,50 640.215,66

davon: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 417.210,95 306.431,47

davon: Leasing 25.509,89 30.525,48

davon: Lizenzen und Konzessionen 22.304,51 28.692,47

davon: Gebühren 2.813,62 2.906,44

davon: Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung 4.742,08 4.429,86

davon: Prüfung, Beratung, Rechtsschutz 250.810,45 263.980,94

davon: Aufwendungen für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl. 3.240,00 3.240,00

davon: Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von  Rechten
und Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler
Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten
zuordenbar) 0,00 9,00

Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information,
Reisen, Werbung 478.781,10 370.456,20

Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen 152.612,10 130.483,44

davon: Versicherungsbeiträge 109.328,48 100.009,31

davon: Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen,
sonstige Vereinigungen 41.663,40 28.324,41

davon: Aufwendungen für Schadenersatzleistungen 0,00 1.450,00

davon: Andere sonstige betriebliche Aufwendungen 1.620,22 699,72

5.548.404,93 5.003.005,85
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14. Abschreibungen 2024 EUR 1.724.875,40

2023 EUR 1.654.270,19

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen

einer Periode dar (§ 58 Nr. 2 GemHVO). In der Kontengruppe 66 werden auch die Abschreibungen des

Umlaufvermögens (z. B. Wertberichtigungen) gebucht.

Die Position Abschreibungen setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens 124.913,56 123.940,08

Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,
Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen 1.068.765,25 1.103.189,60

Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen 13.824,78 13.824,76

Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 251.829,68 206.722,09

Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 92.644,69 80.888,06

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen
(außer Wertpapiere) 172.897,44 125.705,60

1.724.875,40 1.654.270,19

15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse
sowie besondere Finanzaufwendungen 2024 EUR 4.937.424,69

2023 EUR 4.765.921,79

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären

Aufgaben des Zuwendungsgebers. Es muss sich hierbei um überwiegend  konsumtive, nicht

personenbezogene Aufwendungen handeln (vgl. Hinweise zur GemHVO Nr. 30 zu § 49 GemHVO).

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichsaufwendungen für sach- und personenbezogene Leistungen

zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorliegen gesetzlicher

oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen.

Bei den besonderen Finanzaufwendungen muss es sich um ordentliche Aufwendungen handeln, damit

diese hier ausgewiesen werden.

Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.
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Die Position Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR

Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse 724.033,07 713.568,07

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 3.083.567,35 3.010.965,40

davon: Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) 244.206,26 176.083,12

davon: Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dgl. 2.400.941,46 2.334.917,13

davon: Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 438.419,63 499.965,15

Sonstige Erstattungen und Zuweisungen 1.129.824,27 1.041.388,32

davon: Sonstige Erstattungen an den Bund 0,00 93,92

davon: Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) 385.349,27 374.852,21

davon: Sonstige Erstattungen an private Unternehmen 716.197,63 628.896,02

davon: Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche 28.277,37 37.546,17

4.937.424,69 4.765.921,79

16. Steueraufwendungen einschließlich
Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen 2024 EUR 11.098.163,84

2023 EUR 12.609.250,83

Unter Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen fallen

insbesondere die Kreis- und Schul- sowie die Gewerbesteuerumlage.

Die Position Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen

Umlageverpflichtungen setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR

Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände
und dgl. 63.978,69 63.038,31

Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Gemeinden
(GV) 10.493.344,71 11.865.576,64

davon: Kreisumlage 7.138.130,00 6.382.360,04

davon: Schulumlage 3.669.298,00 3.373.150,04

davon: Veränderung Rückstellung Kreis- und Schulumlage -650.177,00 1.687.100,00

davon: Heimatumlage 336.093,71 422.966,56

Steuerähnliche Aufwendungen aus der Zerlegung von
Gemeinschaftssteuern
(Gewerbesteuerumlage) 540.840,44 680.635,88

11.098.163,84 12.609.250,83

Die Heimatumlage ist seit dem Haushaltsjahr 2020 zu leisten. Im Ausweis der Aufwendungen für Kreis-

und Schulumlage sind die Zuführungen bzw. Auflösungen der zugehörigen Rückstellungen
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entsprechend enthalten.

17. Transferaufwendungen 2024 EUR 0,00

2023 EUR 0,00

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit

einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der

Zahler festzusetzen hat. Soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt, stehen den Transferzahlungen

keine konkreten Gegenleistungen gegenüber (vgl. Hinweise zur GemHVO Nr. 21 zu § 49 GemHVO).

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen 2024 EUR 19.757,66

2023 EUR 20.491,16

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen all jene Aufwendungen, die nicht einer anderen

Position zuzuordnen sind oder nach dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen hier ausgewiesen

werden müssen.

Die Position Sonstige ordentliche Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR

Betriebliche Steuern 19.757,66 20.491,16

davon: Grundsteuer 15.867,92 15.867,92

davon: Kfz-Steuer 3.889,74 4.623,24

19.757,66 20.491,16

19. Summe der ordentlichen Aufwendungen
(Nr. 11 bis 18) 2024 EUR 35.381.972,01

2023 EUR 35.237.036,66

20. Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) 2024 EUR -1.066.452,44

2023 EUR 156.342,34
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21. Finanzerträge 2024 EUR 345.251,03

2023 EUR 333.560,47

Zu den Finanzerträgen zählen z. B. Gewinnanteile, Dividenden, Zinserträge aus Beteiligungen,

Zinserträge aus Darlehen, Giro- und Kontokorrentzinsen sowie Zinsen aus Kaufpreis und anderen

Forderungen. Auch die Erträge aus z. B. Kreditprovisionen, Agien, Bürgschaftsprovisionen und

Teilzahlungszuschlägen zählen hierzu.

Die Position Finanzerträge setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR

Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 123.899,05 98.345,32

Bankzinsen 158.598,34 162.939,58

Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen Bereich 34.739,13 36.104,40

Zinsen für Forderungen 21.225,24 32.466,89

davon: Säumniszuschläge 12.153,73 23.355,05

davon: Mahngebühren öff.-rechtl. 8.726,51 9.111,84

davon: Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt. 345,00 0,00

Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6.789,27 3.704,28

345.251,03 333.560,47

Die auf dem Konto Erträge aus Beteiligungen verbuchten Erträge betreffen hauptsächlich die

Auszahlung der Nettodividende aus der Beteiligung „Stadtwerke Langen GmbH“ sowie die Erstattung der

von den Stadtwerken abgeführten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag durch das Finanzamt an

die Gemeinde Egelsbach. Des Weiteren erfolgt hierunter auch die Gewinnausschüttung aus der

Beteiligung „Sparkasse Langen-Seligenstadt (SLS)“. 

22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen 2024 EUR 239.913,81

2023 EUR 234.445,20

Unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Finanzaufwendungen auszuweisen, die für die

Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden müssen.
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Die Position Zinsen und andere Finanzaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR

Bankzinsen 2.031,64 2.078,00

Kredit- und Überziehungsprovisionen 120,11 286,26

Auflösung von Disagio 1.727,34 6.011,13

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 234.940,72 221.848,56

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.094,00 4.221,25

239.913,81 234.445,20

23. Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) 2024 EUR 105.337,22

2023 EUR 99.115,27

Das Finanzergebnis ergibt sich aus  dem Saldo der Positionen 21 und 22.

24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10
und Nr. 21) 2024 EUR 34.660.770,60

2023 EUR 35.726.939,47

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ergibt sich aus der Summe der Positionen 10 und 21.

25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen
(Nr. 19 und Nr. 22) 2024 EUR 35.621.885,82

2023 EUR 35.471.481,86

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen ergibt sich aus der Summe der Positionen 19 und

22.

26. Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25) 2024 EUR -961.115,22

2023 EUR 255.457,61

Das ordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Positionen 24 und 25.

27. Außerordentliche Erträge 2024 EUR 86.240,51

2023 EUR 13.827,89

Bei außerordentlichen Erträgen handelt es sich um selten oder unregelmäßig anfallende Erträge, die

nicht der typischen Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind.

Auch nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnende Erträge zählen hierzu, sofern diese Erträge nicht

"typischerweise" periodenfremd anfallen, wie z. B. Mietnebenkostenabrechnungen. Auch Erträge aus

Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert
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übersteigen, sind hierunter zu erfassen.

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

2024 2023

EUR EUR

Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen 7.480,00 4.564,00

Erträge aus Vermögensveräußerungen 78.559,03 9.186,77

Sonstige außerordentliche Erträge 201,48 77,12

86.240,51 13.827,89

28. Außerordentliche Aufwendungen 2024 EUR 6.829,16

2023 EUR 1.913,18

Bei außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um selten oder unregelmäßig anfallende

Aufwendungen, die nicht der typischen Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind.

Auch nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnende Aufwendungen zählen hierzu, sofern diese Aufwendungen

nicht "typischerweise" periodenfremd anfallen, wie z. B. Mietnebenkostenabrechnungen. Auch

Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den

Restbuchwert unterschreiten, sind hierunter zu erfassen.

29. Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28) 2024 EUR 79.411,35

2023 EUR 11.914,71

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus dem Saldo der Positionen 27 und 28.

30. Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) 2024 EUR -881.703,87

2023 EUR 267.372,32

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Summe der Positionen 26 und 29.

Abschließend zu den Angaben zur Ergebnisrechnung wird hiermit auch auf die Darstellung der

Ergebnisrechnung gem. Muster 14 zur GemHVO (Anlage 2) hingewiesen.



Anlage 6

Seite 64

VI. ANGABEN ZUR FINANZRECHNUNG

Mittels der Finanzrechnung wird die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln einschließlich der

überzogenen Konten ausgewiesen. Im Haushaltsjahr 2024 hat sich der Bestand wie folgt verändert:

2024

EUR

Anfangsbestand zum 31.12.2023 9.656.627,32

Veränderung im Haushaltsjahr -4.085.597,95

Endbestand zum 31.12.2024 5.571.029,37

davon: Flüssige Mittel zum 31.12.2024 5.571.029,37

davon: überzogene Konten zum 31.12.2024 0,00

Nachrichtlich: Stand der aufgenommenen Kredite zur Liquiditätssicherung
(Kassenkredite) zum 31.12.2024 ohne überzogene Bankkonten 1.650.000,00

davon: Kassenkredite bei Kreditinstituten 0,00

davon: Kassenkredite bei Unternehmen 1.650.000,00

In § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde Egelsbach für das Haushaltsjahr 2024 wird der Höchstbetrag

der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch

genommen werden dürfen, auf EUR 1.000.000,00 festgesetzt.

Zum Stichtag bestanden keine Kassenkredite.

Bei den EUR 1.650.000 handelt es sich nicht um einen Liquiditätskredit, sondern um eine kurzfristige

Geldanlage von temporär überschüssiger Liquidität auf den Treuhandkonten der Terramag GmbH.

Diese Gelder sind als Finanzmittel für Maßnahmen zur Abwicklung der Baugebiete „Im Brühl“ sowie

„Leimenkaute“ zweckgebunden. 
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Differenziert nach den Ein- und Auszahlungen ergibt sich nachfolgende zusammengefasste Darstellung:

2024 2023

EUR EUR

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 33.359.683,22 48.189.926,26

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 34.117.020,58 43.793.964,97

Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit -757.337,36 4.395.961,29

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 216.636,89 260.179,93

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.598.808,96 1.395.160,69

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -2.382.172,07 -1.134.980,76

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 961.648,36 924.957,79

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit -961.648,36 -924.957,79

Haushaltsunwirksame Einzahlungen 216.728,06 1.903.597,49

davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten 0,00 0,00

davon: Einzahlungen aus durchlaufenden Posten 40.513,56 240.296,60

davon: Einzahlungen Umsatzsteuer 176.214,50 13.300,89

Haushaltsunwirksame Auszahlungen 201.168,22 213.396,33

davon: Auszahlungen aus der Tilgung von Liquiditätskrediten 0,00 0,00

davon: Auszahlungen aus durchlaufenden Posten 41.103,70 66.900,87

davon: Auszahlungen Vorsteuer 160.064,52 146.495,46

Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen
Zahlungsvorgängen 15.559,84 1.690.201,16

davon: Zahlungsmittelfluss aus der Aufnahme und Tilgung von
Liquiditätskrediten 0,00 0,00

davon: Zahlungsmittelfluss aus durchlaufenden Posten -590,14 173.395,73

davon: Zahlungsmittelfluss aus Erstattung und Abführung der
Umsatzsteuer 16.149,98 -133.194,57

Zahlungsmittelfluss des Haushaltsjahres -4.085.597,95 4.026.223,90

Die Darstellung der Finanzrechnung nach Muster 15 zur GemHVO ist der Anlage 3 zu entnehmen.
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VII. Ergänzende Angaben

1. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die für den Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Kapitel III.

geschildert. Zudem werden in den Positionen der Vermögens- und der Ergebnisrechnung einzelne

Bewertungsmethoden beschrieben.

2. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Anhang der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Egelsbach ausführlich dargestellten gewählten

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden weder in den vorherigen Jahresabschlüssen noch in

dem nun vorliegenden Jahresabschluss geändert.

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Es wurden keine Zinsen für Fremdkapital in die Ermittlung von Herstellungskosten einbezogen.

4. Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisen sind

Zum Bilanzstichtag bestehen Bürgschaften in Höhe von EUR 3.000.000,00, aus denen die Gemeinde

Egelsbach für fremde Verbindlichkeiten in Anspruch genommen werden könnte.

5. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

5.1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Egelsbach ist Mitglied in der Zusatzversorgungskasse (ZVK) Darmstadt. Die

Zusatzversorgungskassen gewähren Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst aufgrund der Mitgliedschaft

des Arbeitgebers in der Zusatzversorgungskasse eine Zusatzversorgung zur Altersrente. Diese stellen

mittelbare Versorgungsverpflichtungen des Arbeitgebers (in diesem Falle der Gemeinde Egelsbach) dar.

Nach den Regelungen der GemHVO ist aber ein bilanzieller Ansatz nicht zulässig.



Anlage 6

Seite 67

Zahlungsverpflichtungen aus Wartungsverträgen und sonstigen längerfristigen finanziellen

Verpflichtungen bestanden im Haushaltsjahr 2024 u. a. für:

EUR

Wartungskosten 28.062,85

Fremdreinigung 278.993,30

Aufwendungen für Fremdentsorgung 115.130,73

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 417.210,95

Leasing 25.509,89

Lizenzen und Konzessionen 22.304,51

Versicherungsbeiträge 109.328,48

davon: Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen 32.819,89

davon: Kfz-Versicherungsbeiträge 23.370,18

davon: Beiträge für sonstige Versicherungen 53.138,41

996.540,71

Die aus Leasingverträgen resultierenden Belastungen des Haushaltsjahres betreffen monatliche Raten

für Dienstfahrzeuge sowie Feuerwehrfahrzeuge, einen Unterwasserstaubsauger für das Freibad,

Drucker sowie interaktive Boards.

5.2. Zusätzliche Angaben über bestehende, wesentliche Vertragsverhältnisse

Es bestehen zwei Verträge mit der Terramag GmbH, Hanau, über die Entwicklung der Baugebiete

"Im Brühl" und "Leimenkaute". 

6. Fälle, in denen die lineare Abschreibungsmethode nicht angewendet wird

Solche Fälle liegen im Haushaltsjahr 2024 nicht vor.

7. Veränderungen der ursprünglich angenommenen Nutzungsdauer von
Vermögensgegenständen

Es wurden keine Nutzungsdauern geändert.

8. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Wie unter 5.1. (Sonstige finanzielle Verpflichtungen) dargestellt, bestehen Verbindlichkeiten aus

Leasingverträgen. Bei den abgeschlossenen Leasingverträgen handelt es sich immer um operatives

Leasing, der Leasinggegenstand wird also beim Leasinggeber bilanziert.
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9. Übersicht über die fremden Finanzmittel

Fremde Finanzmittel sind in der Bilanz enthalten und unter den entsprechenden Positionen

ausgewiesen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Positionen:

EUR

Kaution Bürgerhaus/Waldhütte 1.800,00

Garantiebeträge/Sicherheitseinbehalte 8.111,51

Treuhandkonto bei Terramag GmbH für Baugebiet "Im Brühl" 400.000,00

Treuhandkonto bei Terramag GmbH für Baugebiet "Leimenkaute" 1.250.000,00

Gesamt 1.659.911,51

Durchlaufende Posten/durchlaufende Finanzmittel stellen ebenfalls fremde Finanzmittel dar. Es handelt

sich um Beträge, welche die Kommune im Namen und für Rechnung eines Dritten erhält und gleichzeitig

die Verpflichtung besteht, diese vollständig an einen weiteren Dritten weiterzuleiten.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2024 bestehen weitere Verwahrgelder (s. Sonstige Verbindlichkeiten/

Verwahrungen/durchlaufende Gelder) in Höhe von EUR 11.569,98.

10. Zahl der Beamten und Arbeitnehmer, die während des Haushaltsjahres in einem Dienst- oder
Arbeitsverhältnis standen

Zum 30. Juni 2024 waren bei der Gemeinde Egelsbach 4,00 Beamtenstellen besetzt. Die Zahl der

besetzten Beschäftigtenstellen beträgt 161,20. Insgesamt waren also 165,20 Stellen besetzt. Der TVöD

unterscheidet nicht zwischen Arbeitern und Angestellten. Daher wird die Zahl der Beschäftigten genannt.

Es waren 2,00 Auszubildene und 14,00 Praktikanten angestellt.

11. Mitglieder der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes, auch wenn sie im
Haushaltsjahr den Organen nur zeitweise angehört haben, mit dem Familiennamen und
mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

11.1. Mitglieder der Gemeindevertretung

Die Gemeindevertretung setzt sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:

Name Vorname Hinweis

Anthes Marcel

Boll Peter

Bopp Harald

Böhmer Dr. Wigbert

Dinca Georg 1. stellvertretender Vorsitzender

Ehrhard Stefan

El Manfalouty Omar

Eßer Harald
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Name Vorname Hinweis

Fink Helmut

Friedberger Tobias 2. stellvertretender Vorsitzender

Friedrich Dr. Jörg

Gasper Marc

Gebhardt Natalie

Görich Daniel

Jäger Tobias

Jaxt Hans-Joachim

Klose Andrzej

Kobe Thomas

Kölle Stefan

Kuhn Michael 3. stellvertretender Vorsitzender

Locherer Erwin

Merkler Carolin

Müller Manfred

Peña Peña Pilar

Reinhold Matthias

Schweitzer Andreas

Strobel Jörg Vorsitzender

Vogt Axel 

Wurm Sascha

Zscherneck Christoph

Zscherneck Claudia 4. stellvertretende Vorsitzende



Anlage 6

Seite 70

11.2. Mitglieder des Gemeindevorstandes

Auch die Zusammensetzung des Gemeindevorstands wird nachfolgend differenziert.

Dem Gemeindevorstand gehörten im Haushaltsjahr 2024 die folgenden Personen an:

Name Vorname Hinweis

Bürgermeister

Wilbrand Tobias

1. Beigeordnete

Hesse Uwe

Becker Valentin

Bergerhausen Klaus-Dieter

Braukmann-Best Inge

Görich Jörg

Kühnel Herbert

12. Weitere ergänzende Angaben

12.1. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2024 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

12.2. Zu übertragende Haushaltsermächtigungen

Eine Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen für

Aufwendungen (§ 21 Abs. 1 GemHVO) und Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO) ist dem

Jahresabschluss als Anlage 7 beigefügt.
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VIII. ANLAGEN

Dem vorliegenden Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

6a Übersicht über den Stand des Anlagevermögens

6b Übersicht über den Stand der Sonderposten

6c Forderungenübersicht

6d Verbindlichkeitenübersicht

6e Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Rückstellungen

6f Eigenkapitalübersicht

Egelsbach, den 28. Oktober 2025 Der Gemeindevorstand

Tobias Wilbrand

- Bürgermeister -



Anlage 6a
Gemeinde Egelsbach

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) zum 31. Dezember 2024
- EUR -

Anschaffungs- und Kumulierte Abschreibungen Buchwert

Herstellungskosten

Anlagevermögen Gesamte
AK/HK am
31.12.2023

Zugänge in
2024

Abgänge in
2024

Umbu-
chungen in

2024

Gesamte
AK/HK am
31.12.2024

Kumulierte
Abschrei-

bungen am
31.12.2023

Zuschrei-
bungen in

2024

Abschrei-
bungen in

2024

Abgänge in
2024

Umbu-
chungen in

2024

Kumulierte
Abschrei-

bungen am
31.12.2024

am 31.12.2024 am 31.12.2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Immaterielle
Vermögensgegenstände

1.1. Konzessionen, Lizenzen und
ähnliche Rechte 106.256,79 11.927,81 0,00 0,00 118.184,60 84.716,83 0,00 14.152,03 0,00 0,00 98.868,86 19.315,74 21.539,96

1.2. Geleistete
Investitionszuweisungen und
–zuschüsse 5.357.716,27 15.000,00 -3.219,09 0,00 5.369.497,18 3.133.268,07 0,00 110.761,53 -3.217,09 0,00 3.240.812,51 2.128.684,67 2.224.448,20

1.3. Geleistete Anzahlungen auf
immaterielle
Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 1. 5.463.973,06 26.927,81 -3.219,09 0,00 5.487.681,78 3.217.984,90 0,00 124.913,56 -3.217,09 0,00 3.339.681,37 2.148.000,41 2.245.988,16

2. Sachanlagen

2.1. Grundstücke, grundstücksgleiche
Rechte 22.957.487,62 2.283,17 -14.652,63 0,00 22.945.118,16 135.073,07 0,00 3.650,62 0,00 0,00 138.723,69 22.806.394,47 22.822.414,55

2.2. Bauten einschließlich Bauten auf
fremden Grundstücken 20.048.355,36 421.467,13 0,00 0,00 20.469.822,49 10.710.800,92 0,00 508.958,91 0,00 0,00 11.219.759,83 9.250.062,66 9.337.554,44

2.3. Sachanlagen im
Gemeingebrauch,
Infrastrukturvermögen 59.872.606,73 153.012,32 -1.340,89 159.839,80 60.184.117,96 44.464.785,49 0,00 556.155,72 -1.339,89 0,00 45.019.601,32 15.164.516,64 15.407.821,24

2.4. Anlagen und Maschinen zur
Leistungserstellung 267.383,29 0,00 0,00 0,00 267.383,29 185.186,70 0,00 13.824,78 0,00 0,00 199.011,48 68.371,81 82.196,59

2.5. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 5.774.060,18 397.099,85 -309.297,47 742.908,35 6.604.770,91 3.983.678,25 0,00 344.474,37 -293.317,14 0,00 4.034.835,48 2.569.935,43 1.790.381,93

2.6. Geleistete Anzahlungen und
Anlagen im Bau 3.185.955,23 1.425.091,20 0,00 -902.748,15 3.708.298,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.708.298,28 3.185.955,23

Summe 2. 112.105.848,41 2.398.953,67 -325.290,99 0,00 114.179.511,09 59.479.524,43 0,00 1.427.064,40 -294.657,03 0,00 60.611.931,80 53.567.579,29 52.626.323,98

3. Finanzanlagen

3.1. Anteile an verbundenen
Unternehmen, Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Ausleihungen an verbundene
Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Beteiligungen 5.068.760,17 0,00 0,00 0,00 5.068.760,17 543.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543.189,00 4.525.571,17 4.525.571,17

3.4. Ausleihungen an Unternehmen,
mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5. Wertpapiere des
Anlagevermögens 222.939,74 15.792,67 0,00 0,00 238.732,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.732,41 222.939,74

3.6. Sonstige Ausleihungen (sonstige
Finanzanlagen) 1.244.521,57 0,00 -42.084,23 0,00 1.202.437,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.202.437,34 1.244.521,57

Summe 3. 6.536.221,48 15.792,67 -42.084,23 0,00 6.509.929,92 543.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 543.189,00 5.966.740,92 5.993.032,48

4. Sparkassenrechtliche
Sonderbeziehungen 4.181.247,08 0,00 0,00 0,00 4.181.247,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.181.247,08 4.181.247,08

Gesamtsumme 128.287.290,03 2.441.674,15 -370.594,31 0,00 130.358.369,87 63.240.698,33 0,00 1.551.977,96 -297.874,12 0,00 64.494.802,17 65.863.567,70 65.046.591,70



Anlage 6b
Gemeinde Egelsbach

Übersicht über den Stand der Sonderposten (Sonderpostenspiegel) zum 31. Dezember 2024
- EUR -

Anschaffungs- und Kumulierte Auflösung Buchwert

Herstellungskosten

Sonderposten Gesamte
AK/HK am
31.12.2023

Zugänge in
2024

Abgänge in
2024

Umbu-
chungen in

2024

Gesamte
AK/HK am
31.12.2024

Kumulierte
Auflösung am

31.12.2023

Zuschrei-
bungen in

2024

Auflösung in
2024

Abgänge in
2024

Umbu-
chungen in

2024

Kumulierte
Auflösung am

31.12.2024

am 31.12.2024 am 31.12.2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Sonderposten für erhaltene
Investitionszuweisungen,
–zuschüsse und
Investitionsbeiträge

1.1. Zuweisungen vom öffentlichen
Bereich 6.891.734,70 33.225,96 0,00 0,00 6.924.960,66 3.246.286,54 0,00 182.508,63 0,00 0,00 3.428.795,17 3.496.165,49 3.645.448,16

1.2. Zuschüsse vom nicht-öffentlichen
Bereich 189.650,97 3.468,81 -22.109,29 0,00 171.010,49 80.934,89 0,00 13.483,38 -22.105,29 0,00 72.312,98 98.697,51 108.716,08

1.3. Investitionsbeiträge 6.314.162,51 0,00 0,00 0,00 6.314.162,51 4.900.522,49 0,00 79.649,43 0,00 0,00 4.980.171,92 1.333.990,59 1.413.640,02

Summe 1. 13.395.548,18 36.694,77 -22.109,29 0,00 13.410.133,66 8.227.743,92 0,00 275.641,44 -22.105,29 0,00 8.481.280,07 4.928.853,59 5.167.804,26

2. Sonderposten für den
Gebührenausgleich 398.367,46 0,00 0,00 0,00 398.367,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398.367,46 398.367,46

3. Sonderposten für Umlagen
nach § 50 Abs. 3 des
Hessischen Finanzausgleichs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Sonstige Sonderposten 11.205.899,79 0,00 0,00 0,00 11.205.899,79 2.850.238,24 0,00 265.607,67 0,00 0,00 3.115.845,91 8.090.053,88 8.355.661,55

Gesamtsumme 24.999.815,43 36.694,77 -22.109,29 0,00 25.014.400,91 11.077.982,16 0,00 541.249,11 -22.105,29 0,00 11.597.125,98 13.417.274,93 13.921.833,27



Anlage 6c
Gemeinde Egelsbach

Forderungenübersicht zum 31. Dezember 2024
- EUR - gem. §52 Abs. 4

GemHVO 

davon mit einer Restlaufzeit von

Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

Wertberichtigungen
zum 31.12.2024

Gesamtbestand
zum 31.12.2024

bis zu einem
Jahr

über einem Jahr
bis zu fünf

Jahren

über fünf Jahren Gesamtbestand
zum 31.12.2023

1 2 3 4 5 6 7

1. Forderungen aus Zuweisungen,
Zuschüssen, Transferleistungen,
Investitionszuweisungen und -
zuschüssen und Investitionsbeiträgen

-55.752,71 743.170,78 207.520,47 122.538,23 413.112,08 737.969,16

2. Forderungen aus Steuern und
steuerähnlichen Abgaben, Umlagen

-1.208.422,56 1.596.040,24 1.596.040,24 0,00 0,00 1.006.958,54

3. Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen

-172.740,19 69.291,06 69.291,06 0,00 0,00 105.728,84

4. Forderungen gegen verbundene
Unternehmen und gegen Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht, und Sondervermögen

0,00 40.844,32 40.844,32 0,00 0,00 55.867,79

5. Sonstige Vermögensgegenstände -61.335,52 395.194,21 395.194,21 0,00 0,00 516.214,79

6. Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtsumme -1.498.250,98 2.844.540,61 2.308.890,30 122.538,23 413.112,08 2.422.739,12
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Gemeinde Egelsbach

Verbindlichkeitenübersicht zum 31. Dezember 2024
- EUR -

davon mit einer Restlaufzeit von

Verbindlichkeiten Gesamtbestand
zum 31.12.2024

bis zu einem
Jahr

über einem Jahr
bis zu fünf Jahre

über fünf Jahre Gesamtbestand
zum 31.12.2023

1 2 3 4 5 6

1. Verbindlichkeiten aus Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber
Kreditinstituten 8.630.229,39 560.444,63 2.371.136,54 5.698.648,22 9.178.614,71

2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber
öffentlichen Kreditgebern 0,00 0,00 0,00 0,00 38.532,15

2.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber
sonstigen Kreditgebern 2.609,00 2.609,00 0,00 0,00 27.117,23

Summe 2. 8.632.838,39 563.053,63 2.371.136,54 5.698.648,22 9.244.264,09

3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die
Liquiditätssicherung

3.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung
gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung
gegenüber öffentlichen Kreditgebern 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung
gegenüber sonstigen Kreditgebern 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00

Summe 3. 1.650.000,00 1.650.000,00 0,00 0,00 1.650.000,00

4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen,
Transferleistungen und Investitionszuweisungen und
–zuschüssen, Investitionsbeiträgen 232.946,90 232.946,90 0,00 0,00 211.614,90

6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 889.112,28 889.112,28 0,00 0,00 1.018.282,39

7. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 151.434,55 151.434,55 0,00 0,00 185,00

8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und
gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis
besteht, und Sondervermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Sonstige Verbindlichkeiten 6.267.765,60 1.350.480,60 1.178.135,00 3.739.150,00 6.621.669,28

Gesamtsumme 17.824.097,72 4.837.027,96 3.549.271,54 9.437.798,22 18.746.015,66



Anlage 6e
Gemeinde Egelsbach

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Rückstellungen zum 31. Dezember 2024
- EUR -

Entwicklung

Rückstellungen Gesamtbestand
zum 31.12.2023

Inanspruch-
nahme in 2024

Auflösung /
Herabsetzung in

2024

Zuführung in
2024

Gesamtbestand
zum 31.12.2024

1 2 3 4 5 6

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

1.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 4.457.208,00 -34.911,00 0,00 100.422,00 4.522.719,00

1.2. Verpflichtungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern 735.155,00 -19.634,00 0,00 0,00 715.521,00

1.4. Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Arbeitnehmern 112.191,00 0,00 0,00 10.066,00 122.257,00

Summe 1. 5.304.554,00 -54.545,00 0,00 110.488,00 5.360.497,00

2. Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem
Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im
Rahmen von Steuerschuldverhältnissen

2.1. Rückstellungen für Finanzausgleich 1.687.100,00 -650.177,00 0,00 0,00 1.036.923,00

Summe 2. 1.687.100,00 -650.177,00 0,00 0,00 1.036.923,00

3. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von
Abfalldeponien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 6.672,49 0,00 0,00 0,00 6.672,49

5. Sonstige Rückstellungen

5.1. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,
Gewährleistungen, anhängigen Gerichtsverfahren und für drohende
Verluste aus schwebenden Geschäften 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten
5.3.1. Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben 570.000,00 0,00 0,00 36.000,00 606.000,00

5.3.2. Rückstellungen für Abfindungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.3. Rückstellungen für Beiträge zur Berufsgenossenschaft,
Schwerbehindertenausgleich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.4. Rückstellungen für Beiträge zur Unfallversicherung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.5. Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten 55.000,00 -34.323,84 -676,16 25.500,00 45.500,00

5.3.6. Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3.7. Andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 5. 625.000,00 -34.323,84 -676,16 61.500,00 651.500,00

Gesamtsumme 7.623.326,49 -739.045,84 -676,16 171.988,00 7.055.592,49



Anlage 6f
Gemeinde Egelsbach

Eigenkapitalübersicht zum 31. Dezember 2024
- EUR -

Stand zum 

Entwicklung der Netto-Position, der Rücklagen und der
Ergebnisverwendung

31.12.2024
Veränderung
ggü. Vorjahr

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020

1 2 3 4 5 6 7

1. Netto-Position 27.959.377,07 0,00 27.959.377,07 27.959.377,07 27.959.377,07 27.959.377,07

2. Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital

2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 7.552.918,08 255.457,61 7.297.460,47 4.305.540,30 2.228.725,67 1.692.761,63

2.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 242.491,10 11.914,71 230.576,39 232.326,21 218.553,36 221.447,06

2.3. Zweckgebundene Rücklagen 128.768,16 128.768,16 128.768,16 128.768,16 128.768,16

2.4. Sonderrücklagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5. Stiftungskapital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 2. 7.924.177,34 267.372,32 7.656.805,02 4.666.634,67 2.576.047,19 2.042.976,85

3. Ergebnisverwendung

3.1. Ergebnisvortrag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.1. Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -881.703,87 -1.149.076,19 267.372,32 2.990.170,35 2.090.587,48 533.070,34

3.2.1. Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -961.115,22 -1.216.572,83 255.457,61 2.991.920,17 2.076.814,63 535.964,04

3.2.2. Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 79.411,35 67.496,64 11.914,71 -1.749,82 13.772,85 -2.893,70

Summe 3. -881.703,87 -1.149.076,19 267.372,32 2.990.170,35 2.090.587,48 533.070,34

Gesamtsumme 35.001.850,54 -881.703,87 35.883.554,41 35.616.182,09 32.626.011,74 30.535.424,26
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Zusammengefasste Übersicht der zu übertragenden
Haushaltsmittel von 2024 nach 2025

- EUR -
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Ϯ͘ϭϯϬ͕ϱϴ Ϭ͕ϬϬ Ϯ͘ϭϯϬ͕ϱϴ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϱϱ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϰ͘ϴϬϴ͕ϰϴ ϱϬ͘ϲϵϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϬϬ

ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϯϳ͘ϮϱϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϯϳ͘ϮϱϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϯϯ͘ϱϰϭ͕ϲϳ ϭϮ͘Ϯϳϳ͕ϳϭ Ϯϭ͘Ϯϲϯ͕ϵϲ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϱϮ͘ϲϬϯ͕ϯϰ Ϭ͕ϬϬ ϱϮ͘ϲϬϯ͕ϯϰ Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϳϱϮ͘ϳϱϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭ͘ϳϱϮ͘ϳϱϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϴϵ͘ϱϭϰ͕ϳϵ Ϯ͘ϰϯϴ͕Ϭϳ ϴϳ͘Ϭϳϲ͕ϳϮ Ϭ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϭϴ͕ϭϰ ϭϵ͘ϴϴϭ͕ϴϲ Ϭ͕ϬϬ

Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϭϯϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭϯϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϯϭϵ͘ϭϵϯ͕ϭϴ ϯϬ͘ϱϴϴ͕ϵϱ Ϯϴϴ͘ϲϬϰ͕Ϯϯ Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϵ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϵ͘ϯϵϴ͕ϱϮ Ϭ͕ϬϬ ϵ͘ϯϵϴ͕ϱϮ Ϭ͕ϬϬ

ϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϰϵ͘Ϭϵϳ͕ϴϬ ϯϳ͘ϵϳϳ͕ϱϱ ϭϭ͘ϭϮϬ͕Ϯϱ ϭϭ͘ϭϮϬ͕Ϯϱ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϯϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϴ͘ϰϯϭ͕Ϯϯ ϯ͘ϱϲϴ͕ϳϳ ϯ͘ϱϲϴ͕ϳϳ

ϭϭϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϭϭϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭϭϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϭϭϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϯϴ͘ϳϰϯ͕ϰϰ ϭϴ͘ϭϬϭ͕ϱϳ ϮϬ͘ϲϰϭ͕ϴϳ Ϭ͕ϬϬ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘ϭϴϳ͕ϯϴ Ϯϵϵ͕ϬϬ ϯ͘ϴϴϴ͕ϯϴ Ϯ͘ϴϴϴ͕ϯϴ

ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϯ͘Ϯϱϴ͕Ϭϱ Ϭ͕ϬϬ Ϯ͘Ϯϱϴ͕Ϭϱ ϭ͘Ϯϱϴ͕Ϭϱ

ϭϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲ͘ϲϲϵ͕ϱϱ ϭϬ͘ϯϯϬ͕ϰϱ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϰϱϮ͘ϮϬϬ͕ϬϬ ϰϱ͘Ϭϯϲ͕ϭϰ ϰϬϳ͘ϭϲϯ͕ϴϲ Ϭ͕ϬϬ

ϲϳ͘ϵϯϰ͕ϲϲ ϲϳ͘ϵϯϰ͕ϲϲ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

�ƵĐŚƵŶŐƐƐƚĞůůĞ
ǀĞƌĨƺŐďĂƌ�ǌƵƐĂŵŵĞŶ ŶŽĐŚ�ǀĞƌĨƺŐďĂƌ�ǌƵƐĂŵŵĞŶ ŶĞƵĞƌ�ZĞƐƚ�ǌƵ�ƺďĞƌƚƌĂŐĞŶ

ϬϭϬϮϬϯϭ /ϬϭϬϮϬϬϰ ϬϴϱϭϬϭϬ ��sͲ�ƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ�ƵŶĚ�EĞƚǌǁĞƌŬ ϵϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϱϬ͘ϲϵϭ͕ϱϮ ϱϬ͘ϲϵϭ͕ϱϮ

ϬϭϬϮϬϯϭ /ϬϭϬϮϬϬϱ ϬϮϰϮϬϭϬ ��s͕�>ŝǌĞŶǌĞŶ�Ĩƺƌ��sͲ^ŽĨƚǁĂƌĞ ϲϬ͘ϳϵϭ͕ϲϳ ϰϴ͘ϱϭϯ͕ϵϲ ϰϴ͘ϱϭϯ͕ϵϲ

ϱϮ͘ϲϬϯ͕ϯϰϬϭϬϮϬϱϭ /ϬϭϬϮϬϭϮ ϬϳϬϬϭϭϬ ZĂƚŚĂƵƐ͕�WŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬĂŶůĂŐĞ ϱϮ͘ϲϬϯ͕ϯϰ ϱϮ͘ϲϬϯ͕ϯϰ

ϬϭϬϮϬϱϭ /ϬϭϬϮϬϭϭ ϬϵϱϯϬϭϬ ZĂƚŚĂƵƐ͕�<ůŝŵĂƚŝƐŝĞƌƵŶŐ�ZĂƚŚĂƵƐ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϯ͘ϳϱϮ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

ϬϭϬϮϬϵϵ /ϬϭϬϮϬϵϬ ϬϲϭϵϬϭϬ &ĂŚƌƌĂĚƉĂƌŬƉůćƚǌĞ��ŐĞůƐďĂĐŚ ϭϰϵ͘ϱϭϰ͕ϳϵ ϭϰϳ͘Ϭϳϲ͕ϳϮ ϭϰϳ͘Ϭϳϲ͕ϳϮ

ϬϭϬϮϬϱϭ /ϬϭϬϮϬϭϰ ϬϵϱϭϬϭϬ ZĂƚŚĂƵƐ��ŶďĂƵ Ϯ͘ϳϱϮ͘ϳϱϬ͕ϬϬ Ϯ͘ϳϱϮ͘ϳϱϬ͕ϬϬ

ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϭϬϮϬϱϭ /ϬϭϬϮϬϭϲ ϬϱϰϭϬϭϬ ZĂƚŚĂƵƐ͕��ƌŶĞƵĞƌƵŶŐ�^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐďĞůĞƵĐŚƚƵŶŐ ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϭϬϰϬϮϲ /ϬϭϬϰϬϮϬ ϬϴϭϬϬϭϬ �ĂƵŚŽĨ͕�&ƵŚƌƉĂƌŬ ϰϲϵ͘ϭϵϯ͕ϭϴ ϰϯϴ͘ϲϬϰ͕Ϯϯ ϰϯϴ͘ϲϬϰ͕Ϯϯ

ϬϭϬϰϬϮϲ /ϬϭϬϰϬϬϮ ϬϴϰϬϬϭϬ �ĂƵŚŽĨ͕�ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ĞƚƌŝĞďƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϵ͘ϴϴϭ͕ϴϲ

ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϮϬϮϬϮϯ /ϬϮϬϮϬϬϰ ϬϴϵϬϬϭϬ �ƺƌŐĞƌďƺƌŽ͕�ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ĞƚƌŝĞďƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϮϬϮϬϭϯ /ϬϮϬϮϬϬϯ ϬϴϱϭϬϭϬ KƌĚŶƵŶŐƐĂŵƚ͕��ƺƌŽŵĂƐĐŚŝŶĞŶ�ĞƚĐ͘ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϳϬϬϭϭϬ &ĞƵĞƌǁĞŚƌ͕�WŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬĂŶůĂŐĞ ϭϭϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϮϬϮϬϲϯ /ϬϮϬϮϬϬϲ ϬϴϵϬϬϭϬ KƌĚŶƵŶŐƐďĞŚƂƌĚĞŶď͕͘'t'�ƐŽŶƐƚ͘��ĞƚƌĞŝďƐ͘ ϭϴ͘ϯϵϴ͕ϱϮ ϭϴ͘ϯϵϴ͕ϱϮ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϴ͘ϯϵϴ͕ϱϮ

ϬϮϬϯϬϭϯ /ϬϮϬϯϬϬϮ ϬϴϰϬϬϭϬ &ĞƵĞƌǁĞŚƌ͕�ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ĞƚƌŝĞďƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ϭϯϵ͘Ϭϵϳ͕ϴϬ ϭϬϭ͘ϭϮϬ͕Ϯϱ

ϰϬ͘ϲϰϭ͕ϴϳ

ϬϰϬϲϬϭϮ /ϬϰϬϲϬϬϮ ϬϴϵϬϬϭϬ DƵƐŝŬƐĐŚƵůĞŶ͕��ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ĞƚƌŝĞďƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ϳ͘ϭϴϳ͕ϯϴ ϲ͘ϴϴϴ͕ϯϴ ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϮϬϱϬϭϯ /ϬϮϬϱϬϬϮ ϬϴϰϬϬϭϬ <ĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞŶƐĐŚƵƚǌ͕�ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ĞƚƌŝĞďƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ϱϴ͘ϳϰϯ͕ϰϰ ϰϬ͘ϲϰϭ͕ϴϳ

ϰϬϳ͘ϭϲϯ͕ϴϲϬϰϭϬϭϬϮ /ϬϰϭϬϬϭϳ ϬϵϱϯϬϭϬ �ŝŐĞŶŚĞŝŵ͕�^ĂŶŝĞƌƵŶŐ�Ăď�ϮϬϭϳ ϱϮϬ͘ϭϯϰ͕ϲϲ ϰϬϳ͘ϭϲϯ͕ϴϲ

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬϬϰϬϳϬϭϮ /ϬϰϬϳϬϬϮ ϬϴϵϬϬϭϬ s,^͕�ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ĞƚƌŝĞďƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ϯ͘Ϯϱϴ͕Ϭϱ ϯ͘Ϯϱϴ͕Ϭϱ

ϬϭϬϮϬϱϭ /ϬϭϬϮϬϬϯ ϬϴϱϭϬϭϬ ZĂƚŚĂƵƐ͕��ƺƌŽŵĂƐĐŚŝŶĞŶ�ĞƚĐ͘ Ϯ͘ϭϯϬ͕ϱϴ Ϯ͘ϭϯϬ͕ϱϴ Ϯ͘ϭϯϬ͕ϱϴ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϭϬϮϬϱϭ /ϬϭϬϮϬϭϱ ϬϵϱϭϬϭϬ ZĂƚŚĂƵƐ͕��ƌŶĞƵĞƌƵŶŐ��ůĞŬƚƌŝŬ ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϯϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϭϵ͘ϴϴϭ͕ϴϲ

ϬϭϬϰϬϮϲ /ϬϭϬϰϬϭϭ ϬϳϬϬϭϭϬ �ĂƵŚŽĨ͕�WŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬĂŶůĂŐĞ ϭϯϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϭϯϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

ϬϮϬϯϬϭϯ /ϬϮϬϯϬϬϰ ϬϴϵϬϬϭϬ &ĞƵĞƌǁĞŚƌ͕��ĞŬůĞŝĚƵŶŐ͕�ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ϱϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯϯ͘ϱϲϴ͕ϳϳ

ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϮϬϯϬϭϯ /ϬϮϬϯϬϭϰ ϬϱϯϲϬϭϬ &ĞƵĞƌǁĞŚƌ͕�^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐďĞůĞƵĐŚƚƵŶŐ ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϮϬϯϬϭϯ /ϬϮϬϯϬϭϯ ϬϳϰϬϬϭϬ &ĞƵĞƌǁĞŚƌ͕��ƌĂŶĚŵĞůĚĞĂŶůĂŐĞ ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϮϬϯϬϭϯ /ϬϮϬϯϬϭϮ

ϭϬ͘ϯϯϬ͕ϰϱϬϰϭϬϬϱϮ /ϬϰϭϬϬϬϮ ϬϴϰϬϬϭϬ �ƺƌŐĞƌŚĂƵƐ͕�ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ĞƚƌŝĞďƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ϭϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϬ͘ϯϯϬ͕ϰϱ

ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬϬϰϭϬϬϳϮ /ϬϰϭϬϬϮϬ ϬϴϵϬϬϭϬ tĂůĚŚƺƚƚĞ͕�ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ĞƚƌŝĞďƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬ



Anlage 7
Gemeinde Egelsbach

Zusammengefasste Übersicht der zu übertragenden
Haushaltsmittel von 2024 nach 2025

- EUR -

mďĞƌƚƌĂŐƵŶŐ�ǀŽŶ�,,ͲZĞƐƚĞŶ�:��ϮϬϮϰ

ϭϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϱ͘ϰϴϵ͕ϴϰ ϯ͘ϱϯϰ͕ϯϬ ϭ͘ϵϱϱ͕ϱϰ ϵϱϱ͕ϱϰ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϳ͘ϮϱϬ͕ϬϬ Ϯ͘ϳϱϬ͕ϬϬ ϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬ Ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰϮϬ͘ϴϵϲ͕ϭϲ ϳϵ͘ϭϬϯ͕ϴϰ ϲϵ͘ϭϬϯ͕ϴϰ

ϮϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϮϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϲ͘ϭϮϵ͕Ϭϳ ϲ͘ϭϮϵ͕Ϭϳ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϭϳ͘Ϭϱϵ͕ϯϰ ϵ͘Ϭϯϴ͕ϰϵ ϴ͘ϬϮϬ͕ϴϱ Ϭ͕ϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϭϭ͘ϱϮϰ͕ϰϰ ϭϭ͘ϱϮϰ͕ϰϰ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϭϰ͘ϮϮϰ͕ϱϮ ϭϰ͘ϮϮϰ͕ϱϮ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϭϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϱϵϱ͕ϵϵ Ϯ͘ϲϰϭ͕ϵϴ ϳ͘ϵϱϰ͕Ϭϭ ϳ͘ϵϱϰ͕Ϭϭ

ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϳϳ͘ϴϵϰ͕ϱϬ ϱϳ͘Ϭϰϯ͕ϳϭ ϮϬ͘ϴϱϬ͕ϳϵ Ϭ͕ϬϬ

ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϯ͘Ϯϰϲ͕ϳϰ ϳ͘ϳϱϯ͕Ϯϲ Ϭ͕ϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱϳϬ͕ϵϳ ϰ͘ϰϮϵ͕Ϭϯ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵϯ͘ϱϭϵ͕ϳϯ ϰϬϲ͘ϰϴϬ͕Ϯϳ Ϭ͕ϬϬ

ϭ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϯ͘ϱϵϮ͘ϰϬϱ͕ϳϴ ϰϯϰ͘ϱϲϬ͕ϰϴ ϯ͘ϭϱϳ͘ϴϰϱ͕ϯϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϱϱϮ͕Ϯϰ Ϭ͕ϬϬ ϭϬ͘ϱϱϮ͕Ϯϰ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϮϬ͘ϵϳϳ͕ϵϳ ϭϮϵ͘ϬϮϮ͕Ϭϯ Ϭ͕ϬϬ

ϵϱϳ͘ϱϲϱ͕ϲϴ Ϯ͘Ϯϴϯ͕ϭϳ ϵϱϱ͘ϮϴϮ͕ϱϭ ϵϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϭϮ͘ϮϱϬ͕ϬϬ ϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬ ϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϰϭϬϭϮϮ /ϬϰϭϬϭϬϮ ϬϴϵϬϬϭϬ �ĞŶƚƌƵŵ��ƌƺŚů͕�ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ĞƚƌŝĞďƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ϴ͘ϰϴϵ͕ϴϰ ϰ͘ϵϱϱ͕ϱϰ

ϬϲϬϰϬϮϮ /ϬϲϬϰϬϬϮ ϬϴϰϬϬϭϬ <ŝƚĂ��',͕�ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ĞƚƌŝĞďƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ϮϬ͘ϭϮϵ͕Ϭϳ ϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϱϬϯϬϭϮ /ϬϱϬϯϬϭϬ ϬϵϱϯϬϭϬ �ŽŶƚĂŝŶĞƌĂŶůĂŐĞ�&ůƺĐŚƚůŝŶŐƐƵŶƚĞƌŬƵŶĨƚ ϱϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳϵ͘ϭϬϯ͕ϴϰ

Ϯϴ͘ϬϮϬ͕ϴϱ

ϬϲϬϰϬϯϮ /ϬϲϬϰϬϬϰ ϬϴϰϬϬϭϬ <ŝƚĂ��ƌƺŚů͕�ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ĞƚƌŝĞďƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ϭϲ͘ϱϮϰ͕ϰϰ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϲϬϰϬϱϮ /ϬϲϬϰϬϬϯ ϬϴϰϬϬϭϬ <ŝƚĂ��ĂǇĞƌƐĞŝĐŚ͕�ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ĞƚƌŝĞďƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ϯϳ͘Ϭϱϵ͕ϯϰ Ϯϴ͘ϬϮϬ͕ϴϱ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬϬϲϬϰϬϰϮ /ϬϲϬϰϬϬϱ ϬϴϰϬϬϭϬ <ŝƚĂ�&ŽƌƐƚŚĂƵƐ͕�ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ĞƚƌŝĞďƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ϰϰ͘ϮϮϰ͕ϱϮ ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϲϬϰϬϯϮ /ϬϲϬϰϬϮϬ ϬϵϱϯϬϭϬ <ůŝŵĂƚŝƐŝĞƌƵŶŐ�<ŝƚĂ��ƌƺŚů͕�WŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬĂŶůĂŐĞ ϭϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϲϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϲϬϰϬϱϮ /ϬϲϬϰϬϭϵ ϬϵϱϯϬϭϬ <ůŝŵĂƚŝƐŝĞƌƵŶŐ�<ŝƚĂ��ĂǇĞƌƐĞŝĐŚ͕�WŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬĂŶůĂŐĞ ϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϲϬϲϬϯϱ /ϬϲϬϲϬϭϮ ϬϲϭϵϬϭϬ ^ƉŝĞůƉůćƚǌĞ͕�^ƉŝĞůŐĞƌćƚĞ�ƵƐǁ͘ ϭϭϳ͘ϴϵϰ͕ϱϬ ϲϬ͘ϴϱϬ͕ϳϵ ϲϬ͘ϴϱϬ͕ϳϵ

ϬϲϬϲϬϭϮ /ϬϲϬϲϬϬϮ ϬϴϰϬϬϭϬ ^ĐŚƵůďĞƚƌĞƵƵŶŐ͕�ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ĞƚƌŝĞďƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ϰϬ͘ϱϵϱ͕ϵϵ ϯϳ͘ϵϱϰ͕Ϭϭ

ϳ͘ϳϱϯ͕Ϯϲ

ϬϴϬϮϬϮϮ /ϬϴϬϮϬϮϮ ϬϵϱϭϮϭϬ �ƌ͘�,Ͳ^ĐŚŵŝĚƚͲ,ĂůůĞ͕�ĞŶĞƌŐĞƚŝƐĐŚĞ��ƌŶĞƵĞƌƵŶŐ ϭ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵϬϲ͘ϰϴϬ͕Ϯϳ ϵϬϲ͘ϰϴϬ͕Ϯϳ

ϬϴϬϮϬϰϭ /ϬϴϬϮϬϭϳ ϬϴϰϬϬϭϬ &ƌĞŝďĂĚ͕�ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ĞƚƌŝĞďƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϳ͘ϳϱϯ͕Ϯϲ

ϰ͘ϰϮϵ͕Ϭϯ

ϰ͘Ϯϱϳ͘ϴϰϱ͕ϯϬ

ϬϵϬϭϬϮϯ /ϬϵϬϭϬϭϮ ϬϵϲϬϬϭϬ ZĂĚƐĐŚŶĞůůǀĞƌďŝŶĚƵŶŐ�&ƌĂŶŬĨƵƌƚ�Ͳ��ĂƌŵƐƚĂĚƚ�ϭ͘��� ϭϬ͘ϱϱϮ͕Ϯϰ ϭϬ͘ϱϱϮ͕Ϯϰ ϭϬ͘ϱϱϮ͕Ϯϰ

ϬϴϬϮϬϰϭ /ϬϴϬϮϬϮϯ ϬϵϱϭϮϭϬ &ƌĞŝďĂĚ͕�^ĂŶŝĞƌƵŶŐ ϰ͘ϲϵϮ͘ϰϬϱ͕ϳϴ ϰ͘Ϯϱϳ͘ϴϰϱ͕ϯϬ

ϭϮϵ͘ϬϮϮ͕Ϭϯ

ϭϬϬϭϬϮϱ /ϭϬϬϭϬϬϱ ϬϱϬϵϬϭϬ 'ƌƵŶĚƐƚƺĐŬĞ͕��ƌǁĞƌď�ǀŽŶ�'ƌƵŶĚƐƚƺĐŬĞŶ ϵϱϳ͘ϱϲϱ͕ϲϴ ϵϱϱ͘ϮϴϮ͕ϱϭ ϱϱ͘ϮϴϮ͕ϱϭ

ϬϵϬϭϬϮϯ /ϬϵϬϭϬϭϰ ϬϵϲϬϬϭϬ ZĂĚƐĐŚŶĞůůǀĞƌďŝŶĚƵŶŐ�&ƌĂŶŬĨƵƌƚͲ�ĂƌŵƐƚĂĚƚ�Ϯ͘�� ϮϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϮϵ͘ϬϮϮ͕Ϭϯ

ϭϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϰϭϬϬϱϮ /ϬϰϭϬϬϮϰ ϬϱϯϱϬϭϬ �ƺƌŐĞƌŚĂƵƐ͕�^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐďĞůĞƵĐŚƚƵŶŐ ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬϬϰϭϬϬϱϮ /ϬϰϭϬϬϮϯ ϬϳϰϬϬϭϬ �ƺƌŐĞƌŚĂƵƐ͕��ƌĂŶĚŵĞůĚĞĂŶůĂŐĞ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϰϭϬϬϮϮ /ϬϰϭϬϬϮϱ ϬϯϱϴϬϭϬ �ƵƐĐŚƵƐƐ�DŽĚĞƌŶŝƐŝĞƌƵŶŐ�^ĐŚƺƚǌĞŶǀĞƌĞŝŶ ϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ ϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬ

ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϰϭϬϭϬϮ /ϬϰϭϬϬϮϮ ϬϳϬϬϭϭϬ �ŝŐĞŶŚĞŝŵ͕�WŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬĂŶůĂŐĞ ϭϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϬϯϰϬϯϯ /ϬϱϬϰϬϯϭ ϬϱϯϭϬϭϬ �ŝŶĨĂĐŚƵŶƚĞƌŬƵŶĨƚ͕�,ĞƌƐƚĞůůƵŶŐ�tŽŚŶƌĂƵŵ ϮϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϰϭϬϭϬϮ /ϬϰϭϬϬϮϲ ϬϴϰϬϬϭϬ �ŝŐĞŶŚĞŝŵ͕�^ĂŶŝĞƌƵŶŐ�Ăď�ϮϬϭϳ ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϱϬϰϬϱϭ /ϬϱϬϰϬϬϮ ϬϴϰϬϬϭϬ ^ĞŶŝŽƌĞŶĂƌďĞŝƚ͕�ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ĞƚƌŝĞďƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ

ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬϬϲϬϲϬϯϱ /ϬϲϬϲϬϭϰ ϬϲϭϵϬϭϬ ^ƉŝĞůƉůĂƚǌ͕�KĚĞŶǁĂůĚƐƚƌ͘ ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϴϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϲϬϰϬϳϮ /ϬϲϬϰϬϮϮ ϬϵϱϯϬϭϬ <ŝƚĂ��ĂƵďĞƌďĂƵŵ͕�WŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬĂŶůĂŐĞ ϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϵϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϲϬϰϬϰϮ /ϬϲϬϰϬϮϭ ϬϵϱϯϬϭϬ <ŝƚĂ�&ŽƌƐƚŚĂƵƐ͕�WŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬĂŶůĂŐĞ ϭϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϬϴϬϮϬϰϭ /ϬϴϬϮϬϭϴ ϬϱϲϭϬϭϬ &ƌĞŝďĂĚ͕��ƵƐƐĞŶĂŶůĂŐĞŶ ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰ͘ϰϮϵ͕Ϭϯ



Anlage 7
Gemeinde Egelsbach

Zusammengefasste Übersicht der zu übertragenden
Haushaltsmittel von 2024 nach 2025

- EUR -

mďĞƌƚƌĂŐƵŶŐ�ǀŽŶ�,,ͲZĞƐƚĞŶ�:��ϮϬϮϰ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϰϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϰϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϭϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϯϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϯϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϮϬ͘Ϯϱϱ͕ϱϱ ϵ͘ϳϰϰ͕ϰϱ Ϭ͕ϬϬ

ϰ͘ϱϭϭ͕ϱϮ ϰ͘ϱϭϭ͕ϱϮ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϭ͘ϱϱϳ͕ϴϬ ϭϴ͘ϰϰϮ͕ϮϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϰϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϱ͘ϭϳϭ͕ϳϴ ϯϵϰ͘ϴϮϴ͕ϮϮ Ϭ͕ϬϬ

ϭϲ͘ϭϮϲ͕ϱϱ ϱϮϳ͕Ϯϴ ϭϱ͘ϱϵϵ͕Ϯϳ Ϭ͕ϬϬ

ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ Ϭ͕ϬϬ

ϭϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϬϭϬϭϱ /ϭϮϬϭϬϮϵ ϬϵϱϮϬϭϬ 'ĞŵĞŝŶĚĞƐƚƌĂƘĞŶ͕�,ĂŶƐͲ&ůĞŝƐƐŶĞƌͲ^ƚƌ͘ ϰϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϰϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϬϭϬϭϱ /ϭϮϬϭϬϮϴ ϬϵϱϮϬϭϬ 'ĞŵĞŝŶĚĞƐƚƌĂƘĞŶ͕�ƐŝĐŚĞƌĞƌ�^ĐŚƵůǁĞŐ��ĂǇĞƌƐĞŝĐŚ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϯϬϯϬϭϰ /ϭϯϬϯϬϬϮ ϬϴϰϬϬϭϬ &ƌŝĞĚŚŽĨ͕�ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ĞƚƌŝĞďƐĂƵƐƐƚĂƚƚƵŶŐ ϯϰ͘ϭϮϲ͕ϱϱ ϭϱ͘ϱϵϵ͕Ϯϳ

ϵ͘ϳϰϰ͕ϰϱ

ϭϮϬϳϬϭϯ /ϭϮϬϳϬϭϰ ϬϵϲϬϬϭϬ PWEs͕�hŵŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ��ƵƐŚĂůƚĞƐƚĞůůĞŶ�ϰ͘��� ϰϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϵϰ͘ϴϮϴ͕ϮϮ ϯϵϰ͘ϴϮϴ͕ϮϮ

ϭϮϬϭϬϯϱ /ϭϮϬϭϴϬϮ ϬϳϵϬϬϭϬ ^ƚƌĂƘĞŶďĞůĞƵĐŚƚƵŶŐ͕��ƵƐƚĂƵƐĐŚƉƌŽŐƌĂŵŵ�>�� ϯϰ͘ϱϭϭ͕ϱϮ ϵ͘ϳϰϰ͕ϰϱ

ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬϭϯϬϯϬϭϰ /ϭϯϬϯϬϮϬ ϬϴϭϬϬϭϬ &ƌŝĞĚŚŽĨ͕�&ĂŚƌǌĞƵŐĞ ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϲϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϱ͘ϱϵϵ͕Ϯϳ

ϭϯϬϯϬϭϰ /ϭϯϬϯϬϭϭ ϬϱϯϳϬϭϬ &ƌŝĞĚŚŽĨ͕�ZŽůůƐƚƵŚůŐĞƌĞĐŚƚĞ�dŽŝůĞƚƚĞ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϬϭϬϮϱ /ϭϮϬϭϭϬϱ ϬϲϭϰϬϭϬ hŵŐĞƐƚĂůƚƵŶŐ��ĞƌůŝŶĞƌ�WůĂƚǌ ϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϴϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϰϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϬϭϬϭϱ /ϭϮϬϭϬϮϵ ϬϵϱϮϬϭϬ 'ĞŵĞŝŶĚĞƐƚƌĂƘĞŶ͕�<ŽƐƚĞŶďĞƚĞŝůŝŐƵŶŐ��ƌƺĐŬĞ��ϲϲϭ ϭϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϯϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϭϮϬϭϬϯϱ /ϭϮϬϭϴϬϰ ϬϳϵϬϬϭϬ ^ƚƌĂƘĞŶďĞůĞƵĐŚƚƵŶŐ͕�/ŵ�<ĂŵŵĞƌĞĐŬ ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϭϴ͘ϰϰϮ͕ϮϬ ϭϴ͘ϰϰϮ͕ϮϬ

ϭϮϬϭϬϮϱ /ϭϮϬϭϭϬϳ ϬϳϬϬϭϭϬ �ůĞŬƚƌŽǀĞƌƚĞŝůĞƌƐĐŚƌćŶŬĞ ϯϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ ϯϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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Gemeinde Egelsbach

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2024

I. Vorbemerkungen

Im Rechenschaftsbericht, der mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das

kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB) ist, soll nach

§ 51 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dargestellt werden:

 der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde dergestalt, dass ein den

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; hierzu sind die wichtigen

Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den

Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen

 Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien

 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten

sind

 die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer

Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben

 wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen

Im vorliegenden Rechenschaftsbericht sind jedoch Sachverhalte, welche bereits im Anhang erläutert

werden, nicht nochmals aufgeführt (vgl. Hinweise zu § 51 GemHVO). Diese Einschränkung betrifft

insbesondere Erläuterungen zur Zusammensetzung der Einzelpositionen der Vermögens-, Ergebnis-

und Finanzrechnung sowie deren Veränderungen zum Vorjahr.

II. Verlauf der Haushaltswirtschaft 2024

Der Haushaltsplan 2024 wurde durch die Gemeindevertretung beschlossen und ist von der

Kommunalaufsicht unter Auflagen genehmigt worden. Der fortgeschriebene Haushaltsplan schließt im

Gesamtergebnishaushalt mit einem geplanten Jahresfehlbetrag von EUR -60.707,00 und im

Gesamtfinanzhaushalt mit einem geplanten Finanzmittelüberschuss (positivem Zahlungsmittelfluss) von

EUR 371.737,00 ab.

Im Laufe des Haushaltsjahres ggf. entstandene Änderungen wurden, soweit möglich, als

fortgeschriebener Ansatz berücksichtigt. In den Auswertungen aus der Finanzbuchhaltung werden bei
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den fortgeschriebenen Ansätzen neben den Daten der Haushalts-/Nachtragsplanung auch

Haushaltsreste, Haushaltsübertragungen und ggf. Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre,

Haushaltssperren, über- und außerplanmäßige Mittel sowie etwaige Verschiebungen von Budgetmitteln

ausgewiesen. Daher kann es hier zu Abweichungen zwischen dem Haushaltsplan und den

fortgeschriebenen Ansätzen kommen. 

Das Ergebnis des Jahresabschlusses 2024 ist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um

EUR 501.330,87  niedriger ausgefallen.

Plan Fortg. Ansatz Ergebnis Veränderung*
EUR EUR EUR EUR

Ordentliches Ergebnis
-60.707,00 -380.373,00 -961.115,22 -580.742,22

Außerordentliches Ergebnis
0,00 0,00 79.411,35 79.411,35

Jahresergebnis
-60.707,00 -380.373,00 -881.703,87 -501.330,87

* Die Veränderung bezieht sich auf den Vergleich Ergebnis/fortgeschriebener Ansatz.

Der Finanzmittelfluss des Jahres 2024 ist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um EUR 7.153.487

höher ausgefallen.

Plan Fortg. Ansatz Ergebnis Veränderung*
EUR EUR EUR EUR

Finanzmittelfluss aus laufender
Verwaltungstätigkeit

1.336.737,00 568.997,00 -757.337,36 -1.326.334,36
Finanzmittelfluss aus
Investitionstätigkeit

-13.379.700,00 -18.395.447,14 -2.382.172,07 16.013.275,07
Finanzmittelfluss aus
Finanzierungstätigkeit

12.414.700,00 6.587.365,00 -961.648,36 -7.549.013,36
Finanzmittelfluss aus
haushaltsunwirksamen
Vorgängen

0,00 0,00 15.559,84 15.559,84
Finanzmittelfluss des
Haushaltsjahres

371.737,00 -11.239.085,14 -4.085.597,95 7.153.487,19

* Die Veränderung bezieht sich auf den Vergleich Ergebnis/fortgeschriebener Ansatz.
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1. Vermögensrechnung

Entwicklung der wesentlichen Positionen der Vermögensrechnung:

Aktivseite
Ergebnis

31.12.2023

Ergebnis

31.12.2024
Veränderung

TEUR TEUR TEUR %

Immaterielle Vermögensgegenstände 2.246 2.148 -98 -4,4

Sachanlagen 52.626 53.568 942 1,8

Finanzanlagen 5.993 5.967 -26 -0,4

Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen 4.181 4.181 0 0,0

Anlagevermögen 65.047 65.864 817 1,3

Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 0 0 0,0

Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren 0 0 0 0,0

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.423 2.845 422 17,4

Flüssige Mittel 9.657 5.571 -4.086 -42,3

Umlaufvermögen 12.079 8.416 -3.663 -30,3

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 14 12 -2 -14,3

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0 0 0 0,0

A K T I V A 77.140 74.291 -2.849 -3,7
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Passivseite
Ergebnis

31.12.2023

Ergebnis

31.12.2024
Veränderung

TEUR TEUR TEUR %

Netto-Position 27.959 27.959 0 0,0

Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital 7.657 7.924 267 3,5

Ergebnisvortrag 0 0 0 0,0

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 267 -882 -1.149 -430,3

Eigenkapital 35.884 35.002 -882 -2,5

Sonderposten 13.922 13.417 -505 -3,6

Rückstellungen 7.623 7.056 -567 -7,4

Verbindlichkeiten 18.746 17.824 -922 -4,9

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 965 992 27 2,8

P A S S I V A 77.140 74.291 -2.849 -3,7

Die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen, sowohl Aktiva als auch Passiva, sind im Anhang des

Jahresabschlusses detailliert erläutert. Auf eine erneute Beschreibung der Bilanzpositionen wird hier

verzichtet. Wir verweisen stattdessen auf den speziellen Erläuterungsteil als Teil des Anhangs.
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2. Ergebnisrechnung

Entwicklung der wesentlichen Positionen des Ergebnishaushaltes zur Ergebnisrechnung:

Fortg.
Ansatz

Ergebnis Veränderung*

TEUR TEUR TEUR %

Privatrechtliche Leistungsentgelte 919 855 -64 -7,0

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.428 4.501 73 1,6

Kostenersatzleistungen und –erstattungen 260 299 39 15,0

Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,0

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus
gesetzlichen Umlagen 24.036 22.488 -1.548 -6,4

Erträge aus Transferleistungen 589 588 -1 -0,2

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke
und allgemeine Umlagen 4.287 4.069 -218 -5,1

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Investitionszuweisungen, –zuschüssen und Investitionsbeiträgen 597 541 -56 -9,4

Sonstige ordentliche Erträge 949 974 25 2,6

Summe der ordentlichen Erträge 36.065 34.316 -1.749 -4,8

Personalaufwendungen 11.446 10.909 -537 -4,7

Versorgungsaufwendungen 1.040 1.145 105 10,1

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.830 5.548 -282 -4,8

Abschreibungen 2.071 1.725 -346 -16,7

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen 4.696 4.937 241 5,1

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 11.402 11.098 -304 -2,7

Transferaufwendungen 0 0 0 0,0

Sonstige ordentliche Aufwendungen 22 20 -2 -9,1

Summe der ordentlichen Aufwendungen 36.507 35.382 -1.125 -3,1

Verwaltungsergebnis -442 -1.066 -624 -141,2

Finanzerträge 311 345 34 10,9

Zinsen und andere Finanzaufwendungen 250 240 -10 -4,0

Finanzergebnis 62 105 43 69,4

Ordentliches Ergebnis -380 -961 -581 -152,9
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Fortg.
Ansatz

Ergebnis Veränderung*

TEUR TEUR TEUR %

Außerordentliche Erträge 0 86 86 0,0

Außerordentliche Aufwendungen 0 7 7 0,0

Außerordentliches Ergebnis 0 79 79 0,0

Jahresergebnis -380 -882 -502 -132,1

* Die Veränderung bezieht sich auf den Vergleich Ergebnis/fortgeschriebener Ansatz.

Das Jahresergebnis ist gegenüber der Planung um TEUR 502 schlechter ausgefallen. Hierbei haben

sich das ordentliche Ergebnis um TEUR 581 schlechter und das außerordentliche Ergebnis um TEUR 79

besser entwickelt.

Nachfolgend werden die Konten benannt, die wesentlich für die Abweichungen sind. Dabei wurden die

Bezeichnungen aus dem Buchhaltungsprogramm übernommen.

TEUR

Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses ggü. dem fortgeschriebenen Ansatz -581

Verschlechterung der ordentlichen Erträge ggü. dem fortgeschriebenen Ansatz -1.715

Verbesserung der ordentlichen Aufwendungen ggü. dem fortgeschriebenen Ansatz 1.135

Wesentliche Verbesserungen bei den ordentlichen Erträgen TEUR

Grundsteuer B 412

Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer 196

Schlüsselzuweisungen 87

Bankzinsen 84

Kostenerstattungen von übrigen Bereichen 69

öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren 55

andere sonstige betriebliche Erträge 53

Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht 45

Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen 45

Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € 33

öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren 28

Konzessionsabgaben 15

Erträge aus Schadensersatzleistungen 14

Wesentliche Verschlechterungen bei den ordentlichen Erträgen TEUR

Gewerbesteuer -2.131

Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände -186

Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen -104

Erträge aus anderen Beteiligungen -62
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sonstige Umsatzerlöse -56

Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich -56

Umsatzerlöse aus Überlassung  Gebäude und Räume -53

Erlöse aus Kantinenbetrieb -39

Kostenerstattungen von Gemeinden/GV -25

Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen -20

Fehlbelegungsabgabe -15

Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen -15

Sonstige Veränderungen der ordentlichen Erträge -323

Wesentliche Verbesserungen bei den ordentlichen Aufwendungen TEUR

Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV 350

übrige sonstige Personalaufwendungen 298

Gewerbesteuerumlage 241

Entg. Beschäftigte (einschl. Zulagen) 166

Heimatumlage neu 150

Aufw. für andere Beratungsleistungen 148

AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich 96

Aufw. Für Fort- und Weiterbildung 62

Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen 56

Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos 44

Abschr. auf Betriebsausstattung 50

Aufwand für Leiharbeitskräfte 48

Wesentliche Verschlechterungen bei den ordentlichen Aufwendungen TEUR

Kreisumlage -218

sonstige Erstattungen an private Unternehmen -183

Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) -154

übriger sonstiger Materialaufwand -137

Zuführung zu Pensionsrückstellungen -125

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -111

Einzelwertberichtigung -96

Wasser -33

Sonstige Veränderungen der ordentlichen Aufwendungen 483

Die Veränderungen der (nicht planbaren) außerordentlichen Erträge und Aufwendungen sind

insbesondere auf außerordentliche Erträge aus Grundstücksveräußerungen sowie auf Aufwendungen

aus außerplanmäßigen Abschreibungen zurückzuführen. 
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3. Finanzrechnung

Entwicklung der wesentlichen Positionen des Finanzhaushaltes zur Finanzrechnung:

Fortg.
Ansatz

Ergebnis Veränderung*

TEUR TEUR TEUR %

Privatrechtliche Leistungsentgelte 919 868 -51 -5,5

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.428 4.523 95 2,1

Kostenersatzleistungen und –erstattungen 260 271 11 4,2

Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus
gesetzlichen Umlagen 24.036 21.663 -2.373 -9,9

Einzahlungen aus Transferleistungen 589 588 -1 -0,2

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine
Umlagen 4.287 4.154 -133 -3,1

Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 311 378 67 21,5

Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche
Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 949 916 -33 -3,5

Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.779 33.360 -2.419 -6,8

Personalauszahlungen 11.446 10.898 -548 -4,8

Versorgungsauszahlungen 1.065 1.063 -2 -0,2

Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.830 5.413 -417 -7,2

Auszahlungen für Transferleistungen 0 0 0 0,0

Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen 4.696 4.897 201 4,3

Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus
gesetzlichen Umlageverpflichtungen 11.902 11.563 -339 -2,8

Zinsen und ähnliche Auszahlungen 250 263 13 5,2

Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche
Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 22 20 -2 -9,1

Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 35.210 34.117 -1.093 -3,1

Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit 569 -757 -1.326 -233,0

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen
sowie aus Investitionsbeiträgen 1.664 67 -1.597 -96,0

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 0 102 102 0,0

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des
Finanzanlagevermögens 37 47 10 27,0

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.701 217 -1.484 -87,2

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 2.108 558 -1.550 -73,5

Auszahlungen für Baumaßnahmen 14.568 1.390 -13.178 -90,5

Auszahlungen für Investitionen in das sonstige
Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 3.404 635 -2.769 -81,3

Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 17 16 -1 -5,9

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.097 2.599 -17.498 -87,1
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Fortg.
Ansatz

Ergebnis Veränderung*

TEUR TEUR TEUR %

Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit -18.395 -2.382 16.013 87,1

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten 7.460 0 -7.460 -100,0

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten 873 962 89 10,2

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 6.587 -962 -7.549 -114,6

Haushaltsunwirksame Einzahlungen 0 217 217 0,0

Haushaltsunwirksame Auszahlungen 0 201 201 0,0

Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen 0 16 16 0,0

Gesamtzahlungsmittelfluss -11.239 -4.086 7.153 63,6

* Die Veränderung bezieht sich auf den Vergleich Ergebnis/fortgeschriebener Ansatz.

In den nachfolgend genannten wesentlichen Veränderungen wird nur auf besonders hervorzuhebende

Veränderungen der Zahlungsmittelflüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit

eingegangen, sofern diese nicht bereits in den Erläuterungen zu den Veränderungen der ordentlichen

Erträge und Aufwendungen genannt sind.

Der tatsächliche Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit ist deutlich weniger negativ ausgefallen, als

in der Planung veranschlagt (Verbesserung um TEUR 16.013). Hier konnten gegenüber dem Ansatz

TEUR 1.597 weniger an Einzahlungen aus Vermögensabgängen realisiert werden. Es ist aber

festzustellen, dass ein Großteil der geplanten Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnte, was sich

insbesondere in den geringeren Auszahlungen bei den Positionen "Auszahlungen für Baumaßnahmen"

(TEUR 13.178 geringere Auszahlungen), "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und

Gebäuden" (TEUR 1.550 geringere Auszahlungen) sowie "Auszahlungen für Investitionen in das

sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen" (TEUR 2.769 geringere

Auszahlungen) ablesen lässt. Darüber hinaus konnten durch fehlende personelle Ressourcen im

Fachdienst Bauen & Umwelt sowie der andauernden Corona-Pandemie viele Projekte nicht durchgeführt

werden. 

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten beziehen sich auf die Tilgung von Krediten.

Der Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen beinhaltet durchlaufende

Posten. Sie sind im Rahmen der Haushaltsplanung nicht zu berücksichtigen.
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Wesentliche Abweichungen zwischen den geplanten und tatsächlichen Ein- und Auszahlungen aus

laufender Verwaltungstätigkeit

Die Veränderungen der Ein- bzw. auch der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit resultieren

maßgeblich aus den Veränderungen der korrespondieren zahlungswirksamen Erträge und

Aufwendungen.

4. Beteiligungen

Wir verweisen auf die Berichterstattung über die Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2024 der

einzelnen Beteiligungen sowie auf die Erläuterungen im jeweiligen Anhang des Jahresabschlusses.

5. Haushaltssicherungskonzept

Die Hessische Gemeindeordnung schreibt in § 92a HGO verbindlich vor, dass Gemeinden mit defizitären

Haushalten unter bestimmten Voraussetzungen ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen haben. 

Die Gemeinde Egelsbach hatte für das Haushaltsjahr 2024 kein Haushaltssicherungskonzept

vorzulegen.

III. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien

Stand der Aufgabenerfüllung

Die Gemeinde Egelsbach ist ihren Aufgaben in 2024 vollumfänglich nachgekommen. Auch die Aufgaben

mit Bezug auf freiwillige Leistungen wurden im Rahmen der Möglichkeiten erfüllt. Die Infrastruktur ist gut

ausgebaut. Einen hohen Kostenfaktor stellen aber wieder die Erhaltungsmaßnahmen des im Eigentum

der Gemeinde befindlichen Sachanlagevermögens, insbesondere der Gebäude und der Straßen, dar.

Als weiterer Schritt, den gesetzlichen Erfordernissen der GemHVO Rechnung zu tragen, ist bei der

Gemeinde Egelsbach die interne Leistungsverrechnung eingeführt worden. Die outputorientierte

Darstellung im Haushalt, mit Angaben von Zielen, Zielerreichungsgraden und Kennzahlen wird weiter

vorbereitet.

Zum Zeitpunkt der Erstellung sind keine weiteren Jahresabschlüsse zu erstellen. Anfang des Jahres

2026 wird die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2025 aufgenommen.
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IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres
eingetreten sind

Durch die zwischenzeitlich deutlich gestiegene Inflation sind spürbare Auswirkungen auf die zukünftigen

Aufwendungen - insbesondere im Bereich der Energie - zu erwarten. 

Die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine seit Februar 2022 führen zu weltweiten

Unsicherheiten und verschärfen die Situation der weltweiten Lieferengpässe. Konkrete Auswirkungen auf

den Haushalt können aktuell nicht ausgeschlossen werden.

In diesem Kontext ist auch auf die Zunahme der Zahlen an geflüchteten Menschen zu verweisen, die die

öffentliche Hand vor große Herausforderungen insbesondere in den Bereichen der Unterbringung,

Versorgung und Integration stellt.

V. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren Chancen und Risiken

Das Ziel kommender Jahre muss die mit der Doppik-Einführung verfolgte Output-Orientierung sein.

Durch nicht getroffene politische Entscheidungen oder fehlende Konsequenz in der Umsetzung von

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen werden die zum Haushaltsausgleich erforderlichen

Konsolidierungsbeiträge nicht erreicht werden können. Dies würde den beabsichtigten

Haushaltsausgleich gefährden. Um dies zu vermeiden, wären in Folge dessen die weiteren jährlichen

Anhebungen des Hebesatzes der Grundsteuer B unausweichlich.

Als Risiko für den Haushaltsausgleich ist auch der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ein-

bis dreijährige Kinder (U3) ab 1. August 2013 auf der Grundlage des Kinderförderungsgesetzes (KiföG)

zu nennen.

Die Gemeinde Egelsbach ist auf das Ertragsaufkommen der Gewerbesteuer und auf den

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer angewiesen und von deren Entwicklung abhängig. Das Risiko

für die Gemeinde Egelsbach besteht insbesondere darin, dass diese beiden Steuern stark von der

allgemeinen wirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf bestimmt werden. Dennoch muss den

steigenden Aufwendungen durch steigende Erträge begegnet werden – in dem Maße, in dem

Mehraufwendungen nicht durch Einsparungen kompensiert werden können.

Aufgrund gesetzlicher Vorschriften ist keine Vollrückstellung für die Kreis- und Schulumlage möglich. Die

Rückstellung für Kreis- und Schulumlage wird in den kreisangehörigen Kommunen nur noch anteilig

gebildet. Die Umlagen sind aber weiterhin in den Folgejahren voll aufgrund der Steuererträge der

Kommunen aus der Zeit vor dem Bilanzstichtag zu bezahlen. 

Durch die deutlich gestiegene Inflation sind spürbare Auswirkungen auf die zukünftigen Aufwendungen -

insbesondere im Bereich der Energie - zu erwarten. 
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Die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine seit Februar 2022 führen zu weltweiten

Unsicherheiten und verschärfen die Situation der weltweiten Lieferengpässe. Konkrete Auswirkungen auf

den Haushalt können aktuell nicht ausgeschlossen werden.

In diesem Kontext ist auch auf die Zunahme der Zahlen an geflüchteten Menschen zu verweisen, die die

öffentliche Hand vor große Herausforderungen insbesondere in den Bereichen der Unterbringung,

Versorgung und Integration stellt.

Egelsbach, den 28. Oktober 2025 Der Gemeindevorstand

Tobias Wilbrand

- Bürgermeister -



Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Steuerberater und steuerberatende Berufsausübungsgesellschaften 

Stand: Januar 2025

Die folgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gelten für Verträge1 zwischen Steuerberatern2 und steuerberatenden Berufsausübungsgesellschaften (im Folgen-
den „Steuerberater“ genannt) und ihren Auftraggebern, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

1. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Für den Umfang der vom Steuerberater zu erbringenden Leistungen ist der erteilte Auftrag maßgebend. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsge-

mäßer Berufsausübung unter Beachtung der einschlägigen berufsrechtlichen Normen und der Berufspflichten (vgl. StBerG, BOStB) ausgeführt. 
(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung in Textform. 
(3) Ändert sich die Rechtslage nach abschließender Erledigung einer Angelegenheit, so ist der Steuerberater nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf die Änderung 

oder die sich daraus ergebenden Folgen hinzuweisen. Etwas anderes gilt nur, wenn dies ausdrücklich in Textform vereinbart wird.
(4) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der dem Steuerberater übergebenen Unterlagen und Zahlen, insbesondere der Buchfüh-

rung und Bilanz, gehört nur zum Auftrag, wenn dies in Textform vereinbart ist. Der Steuerberater wird die vom Auftraggeber gemachten Angaben, insbesondere 
Zahlenangaben, als richtig zu Grunde legen. Soweit er offensichtliche Unrichtigkeiten feststellt, wird er den Auftraggeber darauf hinweisen.

(5) Der Auftrag stellt keine Vollmacht für die Vertretung vor Behörden, Gerichten oder sonstigen Stellen dar. Diese ist gesondert zu erteilen. Ist wegen der Abwesen-
heit des Auftraggebers eine Abstimmung mit diesem über die Einlegung von Rechtsbehelfen oder Rechtsmitteln nicht möglich, ist der Steuerberater im Zweifel 
zu fristwahrenden Handlungen berechtigt.

2. Verschwiegenheitspflicht
(1) Der Steuerberater ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit der Ausführung des Auftrags zur Kenntnis 

gelangen, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, der Auftraggeber entbindet ihn von dieser Verpflichtung. Die Verschwiegenheitspflicht besteht auch nach 
Beendigung des Auftragsverhältnisses fort. Die Verschwiegenheitspflicht besteht im gleichen Umfang auch für die Mitarbeiter des Steuerberaters.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, soweit die Offenlegung zur Wahrung berechtigter Interessen des Steuerberaters erforderlich ist. Der Steuerberater 
ist auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, als er nach den Versicherungsbedingungen seiner Berufshaftpflichtversicherung zur Information 
und Mitwirkung verpflichtet ist.

(3) Gesetzliche Auskunfts- und Aussageverweigerungsrechte, u. a. nach § 102 AO, § 53 StPO und § 383 ZPO, bleiben unberührt.
(4) Der Steuerberater ist von der Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies zur Bestellung eines allgemeinen Vertreters (§ 69 StBerG) oder zur Durchführung 

eines Zertifizierungsaudits in der Kanzlei des Steuerberaters erforderlich ist und die insoweit tätigen Personen ihrerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht
belehrt worden sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass durch den allgemeinen Vertreter oder den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine – 
vom Steuerberater angelegte und geführte – Handakte genommen wird.

3. Mitwirkung Dritter
Der Steuerberater ist berechtigt, zur Ausführung des Auftrags Mitarbeiter und unter den Voraussetzungen des § 62a StBerG auch externe Dienstleister (insbeson-
dere datenverarbeitende Unternehmen) heranzuziehen. Die Beteiligung fachkundiger Dritter zur Mandatsbearbeitung (z. B. andere Steuerberater, Wirtschaftsprü-
fer, Rechtsanwälte) bedarf der Einwilligung und des Auftrags des Auftraggebers. Der Steuerberater ist nicht berechtigt und verpflichtet, diese Dritten ohne Auftrag 
des Auftraggebers hinzuzuziehen.

4. Elektronische Kommunikation, Datenschutz3

(1) Der Steuerberater ist berechtigt, personenbezogene Daten des Auftraggebers im Rahmen der erteilten Aufträge maschinell zu erheben und in einer automati-
sierten Datei zu verarbeiten oder einem Dienstleistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsverarbeitung zu übertragen.

(2) Der Steuerberater ist berechtigt, in Erfüllung seiner Pflichten nach der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz einen Beauftragten für den Datenschutz zu 
bestellen. Sofern dieser Beauftragte für den Datenschutz nicht bereits nach Ziff. 2 Abs. 1 Satz 3 der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, hat der Steuerberater 
dafür Sorge zu tragen, dass der Beauftragte für den Datenschutz sich mit Aufnahme seiner Tätigkeit zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet.

(3) Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung elektronischer Kommunikationsmittel (E-Mail etc.) mit Risiken für die Vertraulichkeit der Kom-
munikation verbunden sein kann. In Kenntnis dessen stimmt der Auftraggeber der Nutzung elektronischer Kommunikationsmittel durch den Steuerberater zu. 

5. Mängelbeseitigung
(1) Bei etwaigen Mängeln ist dem Steuerberater Gelegenheit zur Nachbesserung zu geben.
(2) Offenbare Unrichtigkeiten (z. B. Schreibfehler, Rechenfehler) können vom Steuerberater jederzeit, auch Dritten gegenüber, berichtigt werden. Sonstige Mängel 

darf der Steuerberater Dritten gegenüber mit Einwilligung des Auftraggebers berichtigen. Die Einwilligung ist nicht erforderlich, wenn berechtigte Interessen 
des Steuerberaters den Interessen des Auftraggebers vorgehen.

6. Haftung
(1) Der Anspruch des Auftraggebers aus dem Auftragsverhältnis mit dem Steuerberater auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens wird auf

Die Haftungsbegrenzung bezieht sich allein auf Fahrlässigkeit. Die Haftung für Vorsatz bleibt insoweit unberührt.  Von der Haftungsbegrenzung 
ausgenommen sind Haftungsansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Die Haftungsbegrenzung gilt für die 
gesamte Tätigkeit des Steuerberaters für den Auftraggeber, also insbesondere auch für eine Ausweitung des Auftragsinhalts; einer erneuten Vereinbarung der 
Haftungsbegrenzung bedarf es insoweit nicht. Die Haftungsbegrenzung gilt auch gegenüber Dritten, soweit diese in den Schutzbereich des 
Auftragsverhältnisses fallen; § 334 BGB wird insoweit ausdrücklich nicht abbedungen. Einzelvertragliche Haftungsbegrenzungsvereinbarungen gehen dieser 
Regelung vor, lassen die Wirksamkeit dieser Regelung jedoch – soweit nicht ausdrücklich anders geregelt – unberührt.

1 Bei online abgeschlossenen Verträgen mit Verbrauchern ist der DWS-Vordruck Nr. 1130 „Muster-Widerrufsbelehrung, Muster-Zustimmungserklärung und Muster-Wider-
rufsformular für online abgeschlossene Verbrauchermandate“ zu beachten. Auf die weiterführenden Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.

2 Der Begriff „Steuerberater“ umfasst jeweils auch Steuerbevollmächtigte.
3 Zur Verarbeitung personenbezogener Daten muss zudem eine Rechtsgrundlage aus Art. 6 DSGVO einschlägig sein. Der Steuerberater muss außerdem die Informations-

pflichten gem. Art. 13 oder 14 DSGVO durch Übermittlung zusätzlicher Informationen erfüllen. Hierzu sind die Hinweise und Erläuterungen im DWS-Hinweisblatt 
Nr. 1007 zu den DWS-Vordrucken Nr. 1005 „Datenschutzinformationen für Mandanten“ und Nr. 1006 „Datenschutzinformation zur Verarbeitung von Beschäftigten-
daten“ zu beachten.

4 Bitte Betrag einsetzen. Für die Wirksamkeit dieser Haftungsbegrenzung muss bei einer Einzelkanzlei ein Betrag von mindestens 1 Mio. € angegeben werden und die 
vertragliche Versicherungssumme muss mindestens auch in dieser Höhe bestehen; anderenfalls ist die Ziffer 6 nicht rechtswirksam. Für Berufsausübungsgesellschaften 
gelten höhere Beträge (siehe Fn. 5). Auf die weiterführenden Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.

5 Nach § 55f Abs. 1 StBerG ist jede Berufsausübungsgesellschaft, gleich welcher Rechtsform, zum Abschluss und zur Unterhaltung einer Berufshaftpflichtversicherung 
verpflichtet. Differenziert geregelt ist die Höhe der erforderlichen Versicherungssumme, je nachdem, ob durch die Rechtsform eine Beschränkung der Haftung vorliegt 
(vgl. § 55f Abs. 2 und 3 StBerG). Nach § 67a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StBerG kann die Haftung durch allgemeine Geschäftsbedingungen auf den vierfachen Betrag der Mindest-
versicherungssumme begrenzt werden, wenn insoweit Versicherungsschutz besteht. Die vertragliche Versicherungssumme muss den Vorgaben hinsichtlich des einzelnen 
Schadensfalles entsprechen; anderenfalls ist die Ziffer 6 nicht wirksam. Auf die Hinweise im DWS-Merkblatt Nr. 1001 wird verwiesen.

Nr. 
5.1

® © 01/2025 DWS Steuerberater Medien GmbH 
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Alle Rechte vorbehalten. Es ist nicht gestattet, die Produkte ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem Weg zu vervielfältigen.
Dieses Produkt wurde mit äußerster Sorgfalt bearbeitet, für den Inhalt kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
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Steuerberatungsgesellschaft

4.000.000,00 € ⁴⁾ (in Worten: vier Millionen €) begrenzt. ⁵⁾ 



(2) Die Haftungsbegrenzung gilt, wenn entsprechend hoher Versicherungsschutz bestanden hat, rückwirkend von Beginn des Mandatsverhältnisses bzw. dem
Zeitpunkt der Höherversicherung an und erstreckt sich, wenn der Auftragsumfang nachträglich geändert oder erweitert wird, auch auf diese Fälle.

(3) Die Erteilung mündlicher Auskünfte gehört nicht zu den vertraglichen Hauptleistungspflichten des Steuerberaters. Sie bergen die Gefahr insbesondere einer
unvollständigen mündlichen Darlegung des zu beurteilenden Sachverhalts sowie von Missverständnissen zwischen Steuerberater und Auftraggeber. Deshalb 
wird vereinbart, dass der Steuerberater nur für in Textform erteilte Auskünfte einzutreten hat und die Haftung für fahrlässig falsche mündliche Auskünfte des 
Steuerberaters oder seiner Mitarbeiter ausgeschlossen ist.

(4) Schadensersatzansprüche des Auftraggebers, mit Ausnahme solcher aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, verjähren in 18 Monaten 
zum Jahresende ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis des Auftraggebers von den Ansprüchen, spätestens aber in fünf Jahren zum Jahresende ab der 
Anspruchsentstehung. Maßgeblich ist die früher endende Frist.

 7. Pflichten des Auftraggebers; unterlassene Mitwirkung und Annahmeverzug des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber ist zur Mitwirkung verpflichtet, soweit es zur ordnungsgemäßen Erledigung des Auftrags erforderlich ist. Insbesondere hat er dem Steuerbe-

rater unaufgefordert alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen vollständig und so rechtzeitig zu übergeben, dass dem Steuerberater eine 
angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht. Entsprechendes gilt für die Unterrichtung über alle Vorgänge und Umstände, die für die Ausführung des 
Auftrags von Bedeutung sein können. Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Mitteilungen des Steuerberaters zur Kenntnis zu nehmen und bei Zweifelsfragen 
Rücksprache zu halten.

(2) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit des Steuerberaters oder seiner Erfüllungsgehilfen beeinträchtigen könnte.
(3) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Arbeitsergebnisse des Steuerberaters nur mit dessen Einwilligung weiterzugeben, soweit sich nicht bereits aus dem Auftrags-

inhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.
(4) Setzt der Steuerberater beim Auftraggeber Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen des Steuerberaters zur

Installation und Anwendung der Programme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, die Programme nur in dem vom Steuerberater
vorgeschriebenen Umfang zu nutzen, und er ist auch nur in dem Umfang zur Nutzung berechtigt. Der Auftraggeber darf die Programme nicht verbreiten. Der 
Steuerberater bleibt Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nutzungsrechte an den Programmen durch 
den Steuerberater entgegensteht.

(5) Unterlässt der Auftraggeber eine ihm nach Ziff. 7 Abs. 1 bis 4 oder anderweitig obliegende Mitwirkung oder kommt er mit der Annahme der vom Steuerberater 
angebotenen Leistung in Verzug, so ist der Steuerberater berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Unberührt bleibt der Anspruch des Steuerberaters auf
Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und 
zwar auch dann, wenn der Steuerberater von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

 8. Urheberrechtsschutz
Die Leistungen des Steuerberaters stellen dessen geistiges Eigentum dar. Sie sind urheberrechtlich geschützt. Eine Weitergabe von Arbeitsergebnissen außerhalb 
der bestimmungsgemäßen Verwendung ist nur mit vorheriger Zustimmung des Steuerberaters in Textform zulässig.

 9. Vergütung, Vorschuss und Aufrechnung
(1) Die Vergütung (Gebühren und Auslagenersatz) des Steuerberaters für seine Berufstätigkeit nach § 33 StBerG bemisst sich nach der Steuerberatervergütungsver-

ordnung (StBVV). Eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung kann in Textform vereinbart werden. Die Vereinbarung einer niedrigeren Vergütung 
ist nur in außergerichtlichen Angelegenheiten zulässig. Sie muss in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistung, der Verantwortung und dem Haftungsrisiko 
des Steuerberaters stehen.

(2) Für Tätigkeiten, die in der StBVV keine Regelung erfahren (z. B. § 57 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 StBerG), gilt die vereinbarte Vergütung, anderenfalls die für diese Tätigkeit 
vorgesehene gesetzliche Vergütung, ansonsten die übliche Vergütung (§§ 612 Abs. 2 und 632 Abs. 2 BGB).

(3) Eine Aufrechnung gegenüber einem Vergütungsanspruch des Steuerberaters ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 
Etwaige Ansprüche des Auftraggebers auf Rückzahlung einer gezahlten Vergütung verjähren in 18 Monaten zum Jahresende nach Zugang der Rechnung beim 
Auftraggeber.

(4) Für bereits entstandene und voraussichtlich entstehende Gebühren und Auslagen kann der Steuerberater einen Vorschuss fordern. Wird der geforderte Vor-
schuss nicht gezahlt, kann der Steuerberater nach vorheriger Ankündigung seine weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstellen, bis der Vorschuss eingeht. 
Der Steuerberater wird seine Absicht, die Tätigkeit einzustellen, dem Auftraggeber rechtzeitig bekanntgeben, wenn dem Auftraggeber Nachteile aus einer
Einstellung der Tätigkeit erwachsen können. Für den Steuerberater ist eine Verrechnung von Vorschüssen mit allen fälligen Forderungen aus dem Auftragsver-
hältnis möglich, unabhängig davon, für welche Tätigkeit der Vorschuss gefordert wurde.

(5)  Der Auftraggeber kommt in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum zahlt. 
10. Beendigung des Auftrags

(1) Der Auftrag endet mit Erfüllung der vereinbarten Leistungen, durch Ablauf der vereinbarten Laufzeit oder durch Kündigung. Der Auftrag endet nicht durch den 
Tod, durch den Eintritt der Geschäftsunfähigkeit des Auftraggebers oder im Falle einer Gesellschaft durch deren Auflösung.

(2) Der Auftrag kann – wenn und soweit er einen Dienstvertrag i. S. d. §§ 611, 675 BGB darstellt – von jedem Vertragspartner außerordentlich gekündigt werden, es 
sei denn, es handelt sich um ein Dienstverhältnis mit festen Bezügen, § 627 Abs. 1 BGB; die Kündigung hat in Textform zu erfolgen. Soweit im Einzelfall hiervon 
abgewichen werden soll, bedarf es einer Vereinbarung zwischen Steuerberater und Auftraggeber.

(3) Mit Beendigung des Auftrags hat der Auftraggeber dem Steuerberater die beim Auftraggeber zur Ausführung des Auftrags eingesetzten Datenverarbeitungs-
programme einschließlich angefertigter Kopien sowie sonstige Programmunterlagen unverzüglich herauszugeben bzw. zu löschen.

(4) Nach Beendigung des Auftragsverhältnisses sind die Unterlagen beim Steuerberater abzuholen.

(5) Endet der Auftrag vor seiner vollständigen Ausführung, so richtet sich der Vergütungsanspruch des Steuerberaters nach den gesetzlichen Regelungen, insbeson-
dere § 12 Abs. 4 StBVV. Soweit im Einzelfall hiervon abgewichen werden soll, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung in Textform.

11. Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf Arbeitsergebnisse und Unterlagen
(1) Der Steuerberater kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten oder dies im Wege 

der elektronischen Datenverarbeitung vornehmen.

(2) Der Steuerberater kann die Herausgabe der Dokumente verweigern, bis er wegen seiner Gebühren und Auslagen befriedigt ist (§ 66 Abs. 3 StBerG). Hinsichtlich 
der Arbeitsergebnisse gilt ein vertragliches Zurückbehaltungsrecht als vereinbart.

12. Gerichtsstand, Erfüllungsort, Information VSBG
(1) Für den Auftrag, seine Ausführung und sich hieraus ergebende Ansprüche gilt ausschließlich deutsches Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, sofern der 

Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, die berufliche Niederlassung des Steuer-
beraters. Dies gilt auch für den Fall, dass der Auftraggeber nach Auftragserteilung seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in das Ausland verlegt 
oder der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 

(2) Der Steuerberater ist nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§§ 36, 37 VSBG).6

13. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht be-
rührt. 

6 Falls die Durchführung von Streitbeilegungsverfahren vor der Verbraucherschlichtungsstelle gewünscht ist, ist das Wort „nicht“ zu streichen. Auf die zuständige 
Verbraucherschlichtungsstelle ist in diesem Fall unter Angabe von deren Anschrift und Website hinzuweisen.
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